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Abschnitt A - Besonderer Teil fiir die Bauleistungsversicherung
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§ Al
1

§ A2

Versicherte und nicht versicherte Sachen

Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schaden
Versichertes Interesse

Versicherungsort

Versicherungswert, Versicherungssumme, Unterversicherung
Versicherte und nicht versicherte Kosten

Umfang der Entschdadigung

Zahlung und Verzinsung der Entschadigung

Sachverstandigenverfahren

Versicherte und nicht versicherte Sachen
Versicherte Sachen

Versichert sind alle Lieferungen und Leistungen flr das im
Versicherungsvertrag bezeichnete Bauvorhaben (Neubau
oder Umbau eines Gebaudes einschlieBlich dazugehoriger
Auflenanlagen).

Zusatzlich versicherbare Sachen

Nur wenn dies besonders vereinbart ist, sind zusatzlich ver-
sichert:

a) Medizinisch-technische Einrichtungen und Laborein-
richtungen;

b) Stromerzeugungsanlagen, Datenverarbeitungs- und
sonstige selbststandige elektronische Anlagen;

c) Bestandteile von unverhaltnismaRig hohem Kunstwert;
d) Hilfsbauten und Bauhilfsstoffe;

e) Baugrund und Bodenmassen, soweit sie nicht Bestand-
teil der Lieferungen und Leistungen sind;

f) Altbauten, die nicht Bestandteil der Lieferungen und
Leistungen sind.

Nicht versicherte Sachen
Nicht versichert sind
a) Wechseldatentrédger;

b) bewegliche und sonstige nicht als wesentliche Bestand-
teile einzubauende Einrichtungsgegenstande;

¢) maschinelle Einrichtungen fiir Produktionszwecke;

d) Baugerate einschlieBlich Zusatzeinrichtungen wie Aus-
ristungen, Zubehor und Ersatzteile;

e) Kleingerdte und Handwerkzeuge;

f)  Vermessungs-, Werkstatt-, Priif-, Labor- und Funkgeréte
sowie Signal- und Sicherungsanlagen;

g) Stahlrohr- und Spezialgeriiste, Stahlschalungen, Schal-
wagen und Vorbaugerdte, ferner Baubtiros, Baubuden,
Baucontainer, Baubaracken, Werkstatten, Magazine,
Labors und Geratewagen;

h) Fahrzeuge aller Art;
i) Akten, Zeichnungen und Plane;

j) Gartenanlagen und Pflanzen.

Versicherte und nicht versicherte Gefahren und
Schiaden

Versicherte Gefahren und Schaden

Der Versicherer leistet Entschadigung fiir unvorhergesehen
eintretende Beschdadigungen oder Zerstérungen an versi-
cherten Sachen (Sachschaden).

Unvorhergesehen sind Schéden, die der Auftraggeber oder
die beauftragten Unternehmen oder deren Représentanten
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weder rechtzeitig vorhergesehen haben, noch mit dem je-
weils erforderlichen Fachwissen hatten vorhersehen miissen,
wobei nur grobe Fahrlassigkeit schadet.

Zusatzlich versicherbare Gefahren und Schaden

Nur wenn dies besonders vereinbart ist, leistet der Versiche-
rer Entschdadigung fir

a) Verluste durch Diebstahl mit dem Gebaude fest verbun-
dener versicherter Bestandteile;

b) Schaden durch Brand, Blitzschlag oder Explosion, An-
prall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile
oder seiner Ladung;

c) Schaden durch Gewasser und/oder durch Grundwasser,
das durch Gewasser beeinflusst wird, infolge von

aa) ungewohnlichem Hochwasser;
bb) aulergewdhnlichem Hochwasser.
Leistung bei grober Fahrlédssigkeit

Bei grober Fahrlassigkeit des Versicherungsnehmers oder
dessen Représentanten ist der Versicherer berechtigt, seine
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens entspre-
chenden Verhaltnis zu kiirzen.

Nicht versicherte Gefahren und Schaden
a) Der Versicherer leistet keine Entschadigung fir

aa) Mangel der versicherten Lieferungen und Leistun-
gen sowie sonstiger versicherter Sachen;

bb) Verluste von versicherten Sachen, die nicht mit dem
Gebaude fest verbunden sind;

cc) Schaden an Glas-, Metall- oder Kunststoffoberfla-
chen sowie an Oberflachen vorgehangter Fassaden
durch eine Tatigkeit an diesen Sachen.

b) Der Versicherer leistet ohne Riicksicht auf mitwirkende
Ursachen keine Entschadigung fiir Schaden

aa) durch Vorsatz des Versicherungsnehmers oder
dessen Représentanten;

bb) durch normale Witterungseinfllsse, mit denen we-
gen der Jahreszeit und der ortlichen Verhaltnisse
gerechnet werden muss;

Entschadigung wird jedoch geleistet, wenn der
Witterungsschaden infolge eines anderen entscha-
digungspflichtigen Schadens entstanden ist;

cc) durch normale Wasserfiihrung oder normale Was-
serstande von Gewassern;

dd)durch nicht einsatzbereite oder ausreichend red-
undante Anlagen zur Wasserhaltung. Redundant
sind die Anlagen, wenn sie die Funktion einer
ausgefallenen Anlage ohne zeitliche Verzégerung
Ubernehmen kénnen und lber eine unabhangige
Energieversorgung verfligen;



ee) wahrend und infolge einer Unterbrechung der
Arbeiten auf dem Baugrundstiick oder einem Teil
davon von mehr als drei Monaten;

ff) durch Baustoffe, die durch eine zustandige Priifstelle
beanstandet oder vorschriftswidrig noch nicht ge-
prift wurden;

gg) durch Krieg, kriegséhnliche Ereignisse, Burgerkrieg,
Revolution, Rebellion, Aufstand;

hh) durch innere Unruhen;

i) durch Streik, Aussperrung und Verfligung von hoher
Hand;

ji) durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radio-
aktive Substanzen.

§ A3 Versichertes Interesse

1 Versichert ist das Interesse des Versicherungsnehmers (Bau-
herr oder sonstiger Auftraggeber).

2 Versichert ist das Interesse aller Unternehmer, die an dem Ver-
trag mitdem Auftraggeber beteiligtsind, einschlieBlich der Sub-
unternehmer, jeweils mit ihren Lieferungen und Leistungen.

3 Anspriiche, die dem Versicherungsnehmer oder einem ver-
sicherten Unternehmer in Zusammenhang mit einem ent-
schadigungspflichtigen Schaden zustehen, gehen auf den
Versicherer, wenn nicht etwas anderes vereinbart ist, auch
dann Uiber, wenn sie sich gegen einen anderen Versicherten
richten.

§ A4 Versicherungsort

Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versicherungsortes.
Versicherungsort sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten
raumlichen Bereiche.

Soweit vereinbart, besteht Versicherungsschutz auch auf den Trans-
portwegen zwischen den im Versicherungsvertrag bezeichneten
raumlich getrennten Bereichen.

§ A5 Versicherungswert, Versicherungssumme, Unter-
versicherung

1 Versicherungswert

a) Der Versicherungswert sind die endgiiltigen Herstel-
lungskosten fiir das gesamte versicherte Bauvorhaben
einschlieflich der Stundenlohnarbeiten, der Eigenleis-
tungen des Bauherrn und des Neuwertes der Baustoffe
und Bauteile sowie hierfiir anfallende Kosten fir Anlie-
ferung und Abladen.

Ist die Versicherung von weiteren Sachen vereinbart, so
ist deren Versicherungswert der Neuwert.

b) Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht
berechtigt, so ist die Umsatzsteuer einzubeziehen.

¢) Nicht beriicksichtigt werden
aa) Grundstiicks- und ErschlieRungskosten;

bb)Baunebenkosten, wie Makler-, Architekten- und
Ingenieurgebiihren, Finanzierungskosten und be-
hordliche Gebihren.

2 Versicherungssumme

Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und
Versicherungsnehmer im Einzelnen vereinbarte Betrag, der
dem Versicherungswert entsprechen soll.

Zu Beginn des Versicherungsschutzes wird fiir die versicher-
ten Lieferungen und Leistungen eine vorldufige Versiche-
rungssumme in Hohe des zu erwartenden Versicherungs-
wertes vereinbart.

Nach Ende des Versicherungsschutzes ist die Versicherungs-
summe auf Grund eingetretener Veranderungen endgiiltig
festzusetzen. Hierzu sind dem Versicherer Originalbelege
vorzulegen, z. B. die Schlussrechnung.

Die endgiiltige Versicherungssumme hat dem Versiche-
rungswert zu entsprechen.

§ A6

§ A7

Unterversicherung
Unterversicherung besteht, wenn

a) die Versicherungssumme fiir Lieferungen und Leis-
tungen ohne Einverstandnis des Versicherers nicht im
vollen Umfang gebildet worden ist;

b) fiir weitere versicherte Sachen der Versicherungswert
zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles hoher als
die Versicherungssumme ist.

Versicherte und nicht versicherte Kosten

Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Scha-
dens

a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der
Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungs-
falles den Umstanden nach zur Abwendung und Min-
derung des Schadens fiir geboten halten durfte oder
die er auf Weisung des Versicherers macht.

b) Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um
einen unmittelbar bevorstehenden Versicherungs-
fall abzuzwenden oder in seinen Auswirkungen zu
mindern, geltend, so leistet der Versicherer Aufwen-
dungsersatz nur, wenn diese Aufwendungen bei einer
nachtraglichen objektiven Betrachtung der Umstande
verhaltnismaRig und erfolgreich waren oder die Auf-
wendungen auf Weisung des Versicherers erfolgten.

c) Istder Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kiirzen,
kann er auch den Kostenersatz nach a und b entspre-
chend kiirzen.

d) Der Ersatz dieser Kosten und die sonstige Entschadigung
betragen zusammen hdochstens die Versicherungssum-
me je vereinbarten Position; dies gilt jedoch nicht, soweit
Kosten auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

e) Der Versicherer hat den fiir die Aufwendungen erforder-
lichen Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers
vorzuschieRen.

f) Nicht versichert sind Kosten fiir Leistungen der Feuer-
wehr oder anderer Institutionen, die im oOffentlichen
Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese
Leistungen im offentlichen Interesse erbracht werden.

Kosten fiir die Wiederherstellung von Daten

a) Versichert sind Kosten fiir die Wiederherstellung von
Daten des Betriebssystems, welche fir die Grundfunk-
tion der versicherten Sache notwendig sind, sofern der
Verlust, die Veranderung oder die Nichtverfligbarkeit
der Daten infolge eines dem Grunde nach versicherten
Schadens an dem Datentrager eingetreten ist, auf dem
diese Daten gespeichert waren.

b) Andere Daten sind nur nach besonderer Vereinbarung
versichert.

c) DerErsatz dieser Aufwendungen und die Entschadigung
furr versicherte Sachen betragen zusammen hochstens
die Versicherungssumme je vereinbarter Position.

Zusatzliche Kosten

Soweit vereinbart, sind tber die Wiederherstellungskosten
hinaus die nachfolgend genannten Kosten bis zur Héhe der
jeweils hierfurr vereinbarten Versicherungssumme auf Erstes
Risiko versichert. Die jeweils vereinbarte Versicherungssum-
me vermindert sich nicht dadurch, dass eine Entschadigung
geleistet wird.

a) Schadensuchkosten;

b) zusatzliche Aufraumungskosten fiir den Fall, dass infol-
ge von Aufraumungskosten die Versicherungssumme
Uberschritten wird;

¢) Baugrund und Bodenmassen, soweit sie nicht Bestand-
teil der Bauleistung sind.

Umfang der Entschiadigung
Wiederherstellungskosten

a) Der Versicherer leistet Entschadigung in Hohe der
Kosten, die aufgewendet werden miissen, um einen
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Zustand wiederherzustellen, der dem Zustand unmit-
telbar vor Eintritt des Schadens technisch gleichwertig
ist.

Der Zeitwert von Resten und Altteilen wird angerechnet.

Bei Totalschaden an versicherten Hilfsbauten und Bau-
hilfsstoffen leistet der Versicherer Entschadigung fur das
Material nur in Hohe des Zeitwertes.

Fihrt ein Mangel zu einem entschadigungspflichtigen
Schaden, so leistet der Versicherer Entschadigung unter
Abzug der Kosten, die zusétzlich aufgewendet werden
missen, damit der Mangel nicht erneut entsteht.

Der Versicherer leistet keine Entschadigung fir
aa) Vermogensschéaden;

bb) Schadensuchkosten und zusatzliche Aufraumungs-
kosten, soweit nicht besondere Versicherungssum-
men vereinbart sind;

cc) Mehrkosten durch Anderung der Bauweise, durch
Verbesserungen gegeniiber dem Zustand unmittel-
bar vor Eintritt des Schadens, durch behelfsmaRige
MaRnahmen oder durch Luftfracht.

Kosten der Wiederherstellung, die zu Lasten eines versicher-
ten Unternehmers gehen

a)

b)

o)

d)

Bei Schaden, die zu Lasten eines versicherten Unterneh-
mers gehen, der die Bauleistung ausgefiihrt hat, leistet
der Versicherer fiir die Kosten fir Wiederherstellung in
eigener Regie des Unternehmers Entschadigung ohne
Zuschldge fur

aa) Wagnis und Gewinn;

bb) nicht schadenbedingte Baustellengemeinkosten;
cc) allgemeine Geschaftskosten.

Dies gilt auch fiir Eigenleistungen des Bauherrn.

Wird nach dem Leistungsverzeichnis abgerechnet, so
werden 90 Prozent der Preise ersetzt, die in dem Bau-
vertrag vereinbart oder auf gleicher Grundlage ermittelt
worden sind.

Durch diesen Prozentsatz ist der Ausschluss von Zu-
schlagen gemaR a) aa) bis a) cc) berlcksichtigt.

Unabhéngig von den Preisen des Bauvertrages kann
Uber die Wiederherstellungskosten nur mit Zustim-
mung des Versicherers abgerechnet werden, die jedoch
erteilt werden muss, wenn der versicherte Unterneh-
mer sie aus wichtigem Grund verlangt.

Soweit Gber Stundenlohnarbeiten unabhangig von den
Preisen des Bauvertrages abgerechnet werden kann,
sind zu ersetzen

aa) die fur die Baustelle geltenden tariflichen Stunden-
[6hne fiir Bau-, Montage- und Werkstattarbeiten
zuziglich tariflicher Zulagen fir Erschwernis,
Schmutzarbeit usw.;

bb) tarifliche Zuschlage fir Uberstunden, Sonntags-,
Feiertags- und Nachtarbeiten, soweit solche Zu-
schlage in den Herstellungskosten enthalten sind,
und soweit der Ersatz dieser Kosten auRerdem be-
sonders vereinbart ist;

cc) Zuschlage auf die Betrage gemal Nr. 2 d) aa) und
2 d) bb), und zwar in Hohe von 100 Prozent, wenn
nicht ein anderer Satz vereinbart ist;

dd) notwendige und schadenbedingte Lohnnebenkos-
ten, soweit sie in der Versicherungssumme enthal-
ten sind;

ee) Ubertarifliche Lohnanteile und Zulagen, soweit sol-
che Kosten als Teil der Herstellungskosten in der
Versicherungssumme enthalten sind;

ff) Zuschlage auf die Betrage gemafl Nr. 2 d) dd) und
2 d) ee), auf Betrage gemall Nr. 2 d) dd) jedoch
nur, soweit sie lohnsteuerpflichtig sind; der Zu-
schlag betragt 65 Prozent, wenn nicht ein anderer
Satz vereinbart ist.

e)

9)

h)

Soweit ein versicherter Unternehmer Gber das Vorhal-
ten eigener Baugeréte fir die Zeit ihres Einsatzes zwecks
Beseitigung des Schadens unabhéngig von den Preisen
des Bauvertrages abrechnen kann, sind zu ersetzen:

aa) 150 Prozent der mittleren Abschreibungs- und Ver-
zinsungssatze gemaR der durch den Hauptverband
der Deutschen Bauindustrie herausgegebenen
,Baugerételiste” in ihrer jeweils neuesten Fassung;

bb)entstandene Kosten fiir Betriebs- und Schmier-
stoffe.

Damit sind die Kosten fiir Abschreibung und Ver-
zinsung sowie flir Reparaturen der Baugerédte ab-
gegolten.

Soweit lber Transporte unabhangig von den Preisen
des Bauvertrages abgerechnet werden kann, sind die
angemessenen ortsiiblichen Kosten zu ersetzen.

Mehrkosten fiir Eil- und Expressfrachten werden nur
ersetzt, soweit dies besonders vereinbart ist.

Fur Stundenlohnarbeiten sind prifungsfahige Unter-
lagen vorzulegen. Aus diesen Unterlagen mussen sich
ergeben:

aa) Art, Zweck und Dauer jeder Arbeitsleistung;
bb) die Hohe der tariflichen Stundenlohnsatze;

cc) Art und Hohe etwaiger Lohnzulagen nach Nr. 2 d)
aa) und Lohnnebenkosten nach Nr. 2 d) dd);

dd)die Hohe der Gbertariflichen Lohne und Zulagen
sowie der Zuschldge fiir Uberstunden, Sonntags-,
Feiertags- und Nachtarbeit, soweit sie nach Nr. 2 d)
bb) und 2 d) ee) entschadigungspflichtig sind.

Durch die Zuschldge nach Nr. 2 d) cc) sind abgegolten:

aa) lohnabhangige Kosten, insbesondere fiir tarifliche
und gesetzliche soziale Aufwendungen, sowie ver-
mdogenswirksame Arbeitgeberzulagen;

bb) Kosten fir Lohne und Gehélter aller Personen, die
an der Wiederherstellung und Aufrdumung nur mit-
telbar beteiligt sind; die Arbeiten von Meistern und
Polieren werden wie Stundenlohnarbeiten gemaf
Nr. 2 d) aa) bertcksichtigt;

cc) Kosten fiir die Beférderung von Personen zur Bau-
stelle und zuriick, soweit sie nicht Lohnnebenkosten
gemal Nr. 2 d) dd) sind;

dd)alle sonstigen schadenbedingten Gemeinkosten,
z. B. Blirokosten;

ee) Kosten infolge betrieblicher Stérungen und der-
gleichen;

ff) Kosten fiir Bauplatzanlagen, ferner fiir Nebenfrach-
ten und flir Nebenstoffe in geringen Mengen;

gg) Kosten fir das Vorhalten von Handwerkzeugen,
Kleingeraten und Gerlisten mit einer Arbeitsbihne
bis zu 2 m Hohe;

hh) Kosten fir Einrichtung und Betrieb der Werkstatt
(einschlieRlich Gehaltskosten) sowie fiir das Vorhal-
ten der Werkstatteinrichtung;

i) Aufwendungen fiir Verbrauchsstoffe in der Werk-
statt.

Wiederherstellungskosten durch Lieferungen und Leistun-
gen Dritter

a)

b)

Lieferungen und Leistungen Dritter kann der versicher-
te Unternehmer fiir Material und in Ausnahmefallen mit
Zustimmung des Versicherers auch sonst in Anspruch
nehmen.

Unter dieser Voraussetzung leistet der Versicherer Ent-
schadigung fuir den Rechnungsbetrag in den vereinbar-
ten Grenzen sowie aullerdem pauschal fiir schadenbe-
dingte Geschaftskosten des versicherten Unternehmers,
und zwar bei einem Rechnungsbetrag

aa) bis zu 2.600 Euro in Hohe von 5 Prozent dieses Be-
trages;
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bb)von mehr als 2.600 Euro in Hohe von 5 Prozent aus
2.600 Euro zuziglich 3 Prozent des Mehrbetrages.

Kosten der Wiederherstellung, die nicht zu Lasten eines ver-
sicherten Unternehmers gehen

Bei Schaden, die nicht zu Lasten eines versicherten Unter-
nehmers gehen, der die Bauleistung ausgefiihrt hat, gelten
als entschadigungspflichtige Wiederherstellungskosten nur
Aufwendungen fir Lieferungen und Leistungen Dritter, und
zwar indem Umfang, in dem die Rechnungsbetrage schaden-
bedingt und der Hohe nach angemessen sind. Angemessen
sind in der Regel die Satze des Leistungsverzeichnisses. Ist der
Auftraggeber zum Vorsteuerabzug nicht berechtigt, so ist die
Mehrwertsteuer in die Entschadigung einzubeziehen.

Weitere Kosten

Weitere Kosten, die infolge eines ersatzpflichtigen Schadens
Uber die Wiederherstellungskosten hinaus aufgewendet
werden mdssen, ersetzt der Versicherer im Rahmen der hier-
fuir vereinbarten Versicherungssummen.

Grenze der Entschadigung

Grenze der Entschadigung ist jede der vereinbarten Versi-
cherungssummen.

Entschadigungsberechnung bei Unterversicherung

Wenn Unterversicherung vorliegt, wird nur der Teil des
nach Nr. 1 bis 6 ermittelten Betrages ersetzt, der sich zu
dem ganzen Betrag verhalt, wie die Versicherungssumme
zu dem Versicherungswert.

Selbstbehalt

Der nach Nr. 1 bis 7 ermittelte Betrag wird je Versicherungs-
fall um den vereinbarten Selbstbehalt gekiirzt.

Entstehen mehrere Schaden, so wird der Selbstbehalt je-
weils einzeln abgezogen.

Zahlung und Verzinsung der Entschadigung
Félligkeit der Entschadigung

Die Entschadigung wird fdllig, wenn die Feststellungen des
Versicherers zum Grunde und zur Héhe des Anspruchs ab-
geschlossen sind.

Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung
des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung beanspru-
chen, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.

Verzinsung

Fur die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen
Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht:

a) Die Entschadigung ist — soweit sie nicht innerhalb eines
Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird —ab

Falligkeit zu verzinsen.

b) Der Zinssatz betragt 4 Prozent, soweit nicht aus einem

anderen Rechtsgrund ein héherer Zins zu zahlen ist.

@)

Die Zinsen werden zusammen mit der Entschadigung
fallig.

Hemmung

Bei der Berechnung der Fristen gemaR Nr. 1 und 2 a) ist der
Zeitraum nicht zu berlcksichtigen, in dem infolge Verschul-

dens des Versicherungsnehmers die Entschadigung nicht
ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

Aufschiebung der Zahlung

Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

a)

Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versiche-
rungsnehmers bestehen;

b) ein behordliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen
den Versicherungsnehmer oder seinen Reprasentanten

aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch lauft.
Abtretung des Entschadigungsanspruches

Der Entschadigungsanspruch kann vor Falligkeit nur mit
Zustimmung des Versicherers abgetreten werden. Die

§ A9

Zustimmung muss erteilt werden, wenn der Versicherungs-
nehmer sie aus wichtigem Grund verlangt.

Sachverstiandigenverfahren
Feststellung der Schadenhohe

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles verlangen, dass der Schaden in einem Sachver-
standigenverfahren festgestellt wird.

Ein solches Sachverstandigenverfahren konnen Versicherer
und Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.

Weitere Feststellungen

Das Sachverstandigenverfahren kann durch Vereinbarung
auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausge-
dehnt werden.

Verfahren vor Feststellung
Fiur das Sachverstandigenverfahren gilt:

a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverstandigen zu
benennen. Eine Partei, die ihren Sachverstandigen be-
nannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr
genannten Sachverstdndigen in Textform auffordern,
den zweiten Sachverstandigen zu benennen. Wird der
zweite Sachverstandige nicht innerhalb von zwei Wo-
chen nach Zugang der Aufforderung benannt, so kann
ihn die auffordernde Partei durch das flir den Schaden-
ort zustandige Amtsgericht ernennen lassen. In der Auf-
forderung durch den Versicherer ist der Versicherungs-
nehmer auf diese Folge hinzuweisen.

b) Der Versicherer darf als Sachverstandigen keine Person
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsneh-
mers ist oder mit ihm in dauernder Geschaftsverbin-
dung steht; ferner keine Person, die bei Mitbewerbern
oder Geschaftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in

einem ahnlichen Verhéltnis steht.

c) Beide Sachverstdndige benennen in Textform vor Be-
ginn ihrer Feststellungen einen dritten Sachverstandi-
gen als Obmann. Die Regelung unter b) gilt entspre-
chend fiir die Benennung eines Obmannes durch die
Sachverstandigen. Einigen sich die Sachverstandigen
nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei
durch das fiir den Schadenort zustandige Amtsgericht
ernannt.

Feststellung

Die Feststellungen der Sachverstandigen missen enthal-
ten:

a) die ermittelten oder vermuteten Ursachen und den
Zeitpunkt, von dem an der Sachschaden fiir den Ver-
sicherungsnehmer nach den anerkannten Regeln der

Technik frihestens erkennbar war;

b) den Umfang der Beschadigung und der Zerstérung,

insbesondere

aa) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zer-
storten und beschadigten versicherten Sachen mit
deren Werten unmittelbar vor dem Schaden sowie
deren Neuwerten zur Zeit des Schadens;

bb) die fir die Wiederbeschaffung oder Wiederherstel-
lung in den Zustand vor Schadeneintritt erforder-
lichen Kosten;

cc) die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen;

9)

die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kos-
ten.

Verfahren nach Feststellung

Der Sachverstandige (ibermittelt seine Feststellungen bei-
den Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der
Sachverstandigen voneinander ab, so ubergibt der Versi-
cherer sie unverziliglich dem Obmann. Dieser entscheidet
Uber die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch
die Feststellungen der Sachverstandigen gezogenen Gren-
zen und Ubermittelt seine Entscheidung beiden Parteien
gleichzeitig.



Die Feststellungen der Sachverstandigen oder des Ob-
mannes sind fur die Vertragsparteien verbindlich, wenn
nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirk-
lichen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser
verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer die
Entschadigung.

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese
durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die
Sachverstandigen die Feststellung nicht treffen konnen
oder wollen oder sie verzogern.

Kosten

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, tragt jede Par-
tei die Kosten ihres Sachverstandigen. Die Kosten des Ob-
mannes tragen beide Parteien je zur Halfte.

Obliegenheiten

Durch das Sachverstandigenverfahren werden die Oblie-
genheiten des Versicherungsnehmers nicht berihrt.
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FK 99-B 0409 (2)

Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters bis zum Vertragsschluss

Beginn des Versicherungsschutzes, Falligkeit, Folgen verspateter Zahlung oder Nichtzahlung des Erst- oder Einmalbeitrages,

Beitragsberechnung

Ende des Vertrages; Ende des Versicherungsschutzes
Folgebeitrag

Lastschriftverfahren

Ratenzahlung

Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
Gefahrerhohung

Uberversicherung

Mehrere Versicherer

Versicherung fiir fremde Rechnung

Ubergang von Ersatzanspriichen

Kiindigung nach dem Versicherungsfall

Keine Leistungspflicht aus besonderen Griinden
Anzeigen, Willenserklarungen, Anschriftendnderungen
Vollmacht des Versicherungsvertreters

Verjahrung

Zustandiges Gericht

Anzuwendendes Recht

Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder
seines Vertreters bis zum Vertragsschluss

WahrheitsgemaRe und vollstandige Anzeigepflicht von Ge-
fahrumstanden

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Ver-
tragserklarung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahr-
umstande anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Text-
form gefragt hat und die fiir dessen Entschluss erheblich
sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schlieRen.

Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige ver-
pflichtet, als nach seiner Vertragserklarung, aber vor Ver-
tragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne
des Satzes 1 stellt.

Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
a) Vertragsanderung

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht
vorsatzlich verletzt und hatte der Versicherer bei Kennt-
nis der nicht angezeigten Gefahrumstande den Vertrag
auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden
die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versiche-
rers rickwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom Ver-
sicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung
werden die anderen Bedingungen ab der laufenden
Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

Erhoht sich durch eine Vertragsanderung der Beitrag
um mehr als 10 Prozent oder schlieRt der Versiche-
rer die Gefahrabsicherung flr den nicht angezeigten
Umstand aus, so kann der Versicherungsnehmer den
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mit-
teilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kiin-
digen. In dieser Mitteilung der Vertragsanderung hat
der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen
Kiindigungsrecht hinzuweisen.

b) Ricktritt und Leistungsfreiheit

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht
nachNr.1,kannderVersicherervom Vertragzurtiicktreten,
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d)

e)

es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Anzeige-
pflicht weder vorsatzlich noch grob fahrléssig verletzt.

Bei grober Fahrlédssigkeit des Versicherungsnehmers ist
das Rucktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der
Versicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten Umstande zu gleichen oder anderen Bedin-
gungen abgeschlossen hatte.

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles
zurlick, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei
denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass die
Verletzung der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand
bezieht, der weder flr den Eintritt oder die Feststel-
lung des Versicherungsfalles noch fiir die Feststellung
oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers
ursdchlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzei-
gepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur
Leistung verpflichtet.

Kiindigung

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht
nach Nr. 1 leicht fahrlassig oder schuldlos, kann der
Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von
einem Monat kiindigen, es sei denn, der Versicherer
hatte den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten
Umsténden zu gleichen oder anderen Bedingungen
abgeschlossen.

Ausschluss von Rechten des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsanderung (siehe
a), zum Rucktritt (siehe b) und zur Kiindigung (siehe c)
sind jeweils ausgeschlossen, wenn der Versicherer den
nicht angezeigten Gefahrenumstand oder die unrichtige
Anzeige kannte.

Anfechtung

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglisti-
ger Tauschung anzufechten, bleibt unberiihrt.



§ B2

Frist fir die Ausiibung der Rechte des Versicherers

Die Rechte zur Vertragsanderung (siehe Nr. 2 a), zum Riick-
tritt (siehe Nr. 2 b) oder zur Kiindigung (siehe Nr. 2 ¢) muss
der Versicherer innerhalb eines Monats schriftlich geltend
machen und dabei die Umstédnde angeben, auf die er seine
Erklarung stltzt; zur Begriindung kann er nachtréaglich wei-
tere Umstdnde innerhalb eines Monats nach deren Kennt-
niserlangung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit dem
Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verletzung der
Anzeigepflicht und der Umstdnde Kenntnis erlangt, die das
von ihm jeweils geltend gemachte Recht begriinden.

Rechtsfolgenhinweis

Die Rechte zur Vertragsanderung (siehe Nr. 2 a), zum Riick-
tritt (siehe Nr. 2 b) und zur Kiindigung (siehe Nr. 2 c) stehen
dem Versicherer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen der
Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat.

Vertreter des Versicherungsnehmers

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungs-
nehmers geschlossen, so sind bei der Anwendung von Nr. 1
und 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters
als auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungs-
nehmers zu bericksichtigen. Der Versicherungsnehmer
kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsatzlich
oder grob fahrlassig verletzt worden ist, nur berufen, wenn
weder dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vor-
satz oder grobe Fahrlassigkeit zur Last fallt.

Erloschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsanderung (siehe
Nr. 2 a), zum Ruicktritt (siehe Nr. 2 b) und zur Kiindigung
siehe Nr. 2 ¢) erléschen mit Ablauf von fiinf Jahren nach
Vertragsschluss; dies gilt nicht fiir Versicherungsfélle, die vor
Ablauf dieser Frist eigetreten sind. Die Frist belauft sich auf
zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein Ver-
treter die Anzeigepflicht vorsatzlich oder arglistig verletzt
hat.

Beginn des Versicherungsschutzes, Filligkeit, Fol-
gen verspiateter Zahlung oder Nichtzahlung des
Erst- oder Einmalbeitrages, Beitragsberechnung

Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Rege-
lungen in Nr. 3 und 4 zu dem im Versicherungsschein an-
gegebenen Zeitpunkt.

Falligkeit des ersten oder des einmaligen Beitrages

Der erste oder einmalige Beitrag wird unverziiglich nach
Abschluss des Versicherungsvertrags fallig, jedoch nicht vor
dem Beginn des Versicherungsschutzes.

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverziiglich nach
dem in Satz 1 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versi-
cherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versiche-
rungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist der
erste oder einmalige Beitrag friihestens einen Monat nach
Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.

Bei Vereinbarung der Beitragszahlung in Raten gilt die erste
Rate als erster Beitrag.

Rucktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug

Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach
Nr. 2 maRgebenden Falligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann
der Versicherer vom Vertrag zurlicktreten, solange die Zah-
lung nicht bewirkt ist.

Der Rucktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungs-
nehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

Leistungsfreiheit des Versicherers

Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen
Beitrag nicht zu dem nach Nr. 2 maRgebenden Falligkeits-
zeitpunkt zahlt, so ist der Versicher fiir einen vor Zahlung
des Beitrages eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leis-
tung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch
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§ B3

§ B4

gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffal-
ligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge
der Nichtzahlung des Beitrages aufmerksam gemacht hat.

Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versi-
cherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

Ende des Vertrages; Ende des Versicherungs-
schutzes

Ende des Vertrages

Der Vertrag endet mit dem Ende des Versicherungs-
schutzes.

Ende des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz endet
a) mit der Bezugsfertigkeit oder

b) nach Ablauf von sechs Werktagen seit Beginn der Be-
nutzung oder

¢) mit dem Tage der behordlichen Gebrauchsabnahme.

MaRgebend ist der friiheste dieser Zeitpunkte. Fiir Restar-
beiten besteht weiterhin Versicherungsschutz.

Liegen vorstehende Voraussetzungen nur fiir eines von
mehreren Bauwerken oder fiir einen Teil eines Bauwerkes
vor, so endet der Versicherungsschutz fiir dieses von meh-
reren Bauwerken oder fir diesen Teil eines Bauwerkes.

Der Versicherungsschutz endet spatestens zu dem im Ver-
sicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Vor Ende des
Versicherungsschutzes kann der Versicherungsnehmer die
Verldangerung des Versicherungsschutzes beantragen.

Ende des Versicherungsschutzes fiir versicherte Unternehmer

Der Versicherungsschutz eines versicherten Unternehmers
endet mit dem Zeitpunkt, in dem die Bauleistung oder Teile
davon abgenommen werden oder nach dem Bauvertrag
als abgenommen gelten oder in dem der Auftraggeber in
Abnahmeverzug gerat.

Fur Baustoffe und Bauteile endet der Versicherungsschutz
abweichend von Satz 1 einen Monat nach dem Ende des
Versicherungsschutzes fiir die zugehorige Bauleistung; das
gleiche gilt fiir versicherte Hilfsbauten und Bauhilfsstoffe.

Der Versicherungsschutz endet jedoch spatestens mit dem
in Nr. 2 genannten Zeitpunkt.

Folgebeitrag
Falligkeit

a) Ein Folgebeitrag wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt
der jeweiligen Versicherungsperiode fallig.

b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des
im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung
angegebenen Zeitraumes bewirkt ist.

Schadenersatz bei Verzug

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folge-
beitrages in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz
des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu ver-
langen.

Leistungsfreiheit und Kiindigungsrecht nach Mahnung

a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei
nicht rechtzeitiger Zahlung eines Folgebeitrages auf
dessen Kosten in Textform zur Zahlung auffordern und
eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen ab
Zugang der Zahlungsaufforderung bestimmen (Mah-
nung). Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Ver-
sicherer je Vertrag die riickstandigen Betrdge der Bei-
trage, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und
aullerdem auf die Rechtsfolgen — Leistungsfreiheit und
Kiindigungsrecht — aufgrund der nicht fristgerechten
Zahlung hinweist.

b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zah-
lungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der Versiche-
rungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der
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Zahlung des Beitrages oder der Zinsen oder Kosten in
Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur
Leistung frei.

c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung
gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung
einer Kiindigungsfrist mit sofortiger Wirkung kiindigen,
sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der
geschuldeten Betrage in Verzug ist.

Die Kiindigung kann mit der Bestimmung der Zah-
lungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fristab-
lauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu
diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf
ist der Versicherungsnehmer bei der Kiindigung aus-
driicklich hinzuweisen.

Zahlung des Beitrages nach Kiindigung

Die Kiindigung wird unwirksam, wenn der Versicherungs-
nehmer innerhalb eines Monats nach der Kiindigung oder,
wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist,
innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leis-
tet. Die Regelung Uber die Leistungsfreiheit des Versicherers
(siehe Nr. 3 b) bleibt unberihrt.

Lastschriftverfahren
Pflichten des Versicherungsnehmers

Ist zur Einziehung des Beitrages das Lastschriftverfahren
vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum
Zeitpunkt der Falligkeit des Beitrages fiir eine ausreichende
Deckung des Kontos zu sorgen.

Anderung des Zahlungsweges

Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein
oder mehrere Beitrdge, trotz wiederholtem Einziehungs-
versuch, nicht eingezogen werden konnen, ist der Versi-
cherer berechtigt, die Lastschriftvereinbarung in Textform
zu kiindigen. Der Versicherer hat in der Kiindigung darauf
hinzuweisen, dass der Versicherungsnehmer verpflichtet
ist, die ausstehenden Beitrage und zukinftige Beitrdge
selbst zu Gbermitteln. Durch die Banken erhobene Bear-
beitungsgebuhren fiir fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug
konnen dem Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt
werden.

Ratenzahlung

Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten bis
zu den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet.

Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode wer-
den sofort féllig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer Rate
ganz oder teilweise in Verzug gerat oder wenn eine Entschadigung
fallig wird.

§ B7
1

Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
Allgemeiner Grundsatz

a) Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhaltnisses
vor Ablauf der Versicherungsperiode steht dem Versi-
cherer fir diese Versicherungsperiode nur derjenige Teil
des Beitrages zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem
der Versicherungsschutz bestanden hat.

b) Fallt das versicherte Interesse nach dem Beginn der
Versicherung weg, steht dem Versicherer der Beitrag
zu, den er hatte beanspruchen konnen, wenn die Ver-
sicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden
waére, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interes-
ses Kenntnis erlangt hat.

Beitrag oder Geschéftsgeblhr bei Widerruf, Rucktritt, An-
fechtung und fehlendem versicherten Interesse

a) Ubt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine
Vertragserklarung innerhalb von zwei Wochen zu wider-
rufen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach
Zugang des Widerrufs entfallenden Teil des Beitrages
zu erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versicherer
in der Belehrung lber das Widerrufsrecht, tber die

Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden Be-
trag hingewiesen und der Versicherungsnehmer zuge-
stimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende der
Widerrufsfrist beginnt.

Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Ver-
sicherer zusatzlich die fiir das erste Versicherungsjahr
gezahlten Beitrage zu erstatten; dies gilt nicht, wenn
der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versi-
cherungsvertrag in Anspruch genommen hat.

b) Wird das Versicherungsverhéltnis durch Ricktritt des
Versicherers beendet, weil der Versicherungsnehmer
Gefahrumstande, nach denen der Versicherer vor Ver-
tragsannahme in Textform gefragt hat, nicht angezeigt
hat, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirk-
samwerden der Ricktrittserklarung zu.

Wird das Versicherungsverhaltnis durch Ricktritt des
Versicherers beendet, weil der einmalige oder der erste
Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem
Versicherer eine angemessene Geschaftsgebihr zu.

c) Wird das Versicherungsverhaltnis durch Anfechtung des
Versicherers wegen arglistiger Tauschung beendet, so
steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirksamwer-
den der Anfechtungserklarung zu.

d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Bei-
trages verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei
Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn das
Interesse bei einer Versicherung, die fiir ein kiinftiges
Unternehmen oder fiir ein anderes kiinftiges Interesse
genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann je-
doch eine angemessene Geschiftsgebiihr verlangen.

Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes
Interesse in der Absicht versichert, sich dadurch einen
rechtswidrigen Vermogensvorteil zu verschaffen, ist der
Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall
der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den
die Nichtigkeit begriindenden Umstanden Kenntnis er-
langt.

§ B8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

1
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Obliegenheiten vor dem Versicherungsfall

a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versi-
cherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles zu
erfillen hat, sind:

aa) die Broschiire der ,Winterbau-Technologie” der
Rationalisierungsgemeinschaft Bauwesen im Rati-
onalisierungskuratorium der Deutschen Wirtschaft
— RKW —in ihrer jeweiligen Fassung zu beachten;

bb)die notwendigen Informationen uber die Eigen-
schaften oder Veranderungen des Baugrundes und
die Grundwasserverhadltnisse einzuholen und zu be-
achten;

cc) wahrend einer ganzlichen Unterbrechung der Ar-
beiten auf dem Baugrundstiick oder eines Teils da-
von notwendige und zumutbare MalRnahmen zum
Schutz der versicherten Sachen zu ergreifen;

dd)alle sonstigen vertraglich vereinbarten Obliegen-
heiten einzuhalten.

b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsatzlich oder grob
fahrlassig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalles gegentliber dem Versicherer zu erfiillen
hat, so kann der Versicherer innerhalb eines Monats,
nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat,
den Vertrag fristlos kiindigen. Das Kiindigungsrecht
des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rungsnehmer beweist, dass er die Obliegenheit weder
vorsatzlich noch grobfahrlassig verletzt hat.

Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles

a) Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des
Versicherungsfalles

aa) nach Mdglichkeit fiir die Abwendung und Minde-
rung des Schadens zu sorgen;
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bb)dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er
von ihm Kenntnis erlangt hat, unverziiglich — ggf.
auch mindlich oder telefonisch — anzuzeigen;

cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwen-
dung/-minderung — ggf. auch mindlich oder te-
lefonisch — einzuholen, wenn die Umstande dies
gestatten;

dd)Weisungen des Versicherers zur Schadenabwen-
dung/-minderung, soweit flr ihn zumutbar, zu
befolgen. Erteilen mehrere an dem Versicherungs-
vertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche Wei-
sungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflicht-
gemalRem Ermessen zu handeln;

ee) Schaden durch strafbare Handlungen gegen das
Eigentum unverziglich der Polizei anzuzeigen;

ff) dem Versicherer und der Polizei unverziiglich ein
Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen
einzureichen;

gg)das Schadenbild so lange unverandert zu lassen,
bis die Schadenstelle oder die beschadigten Sa-
chen durch den Versicherer freigegeben worden
sind. Sind Veranderungen unumganglich, sind das
Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren
(z. B. durch Fotos) und die beschadigten Sachen
bis zu einer Besichtigung durch den Versicherer auf-
zubewahren;

hh) soweit moglich dem Versicherer unverziiglich jede
Auskunft — auf Verlangen in Schriftform - zu ertei-
len, die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder
des Umfanges der Leistungspflicht des Versicherers
erforderlich ist sowie jede Untersuchung liber Ursa-
che und Hohe des Schadens und tiber den Umfang
der Entschdadigungspflicht zu gestatten;

i) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen,
deren Beschaffung ihm billigerweise zugemutet
werden kann.

b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versi-
cherers einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegen-
heiten gemaR Nr. 2 a) ebenfalls zu erfiillen — soweit ihm
dies nach den tatsachlichen und rechtlichen Umstan-
den moglich ist.

Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

a) Wird eine Obliegenheit nach Nr. 1 oder Nr. 2 vom Ver-
sicherungsnehmer arglistig oder vorsatzlich verletzt, so
ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung
frei. Bei grob fahrlassiger Verletzung der Obliegenheit
ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem
Verhaltnis zu kiirzen, das der Schwere des Verschuldens
des Versicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorlie-
gen einer groben Fahrlassigkeit hat der Versicherungs-
nehmer zu beweisen.

b) Aulerim Falle der Arglist ist der Versicherer jedoch zur
Leistung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer
nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder
fur den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs-
falles noch fir die Feststellung oder den Umfang der
Leistungspflicht des Versicherers ursachlich ist.

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des
Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Auf-
klarungsobliegenheit, so ist der Versicherer nur dann
vollstandig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in
Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

Gefahrerhéhung
Begriff der Gefahrerhohung

a) Eine Gefahrerhohung liegt vor, wenn nach Abgabe der
Vertragserklarung des Versicherungsnehmers die tat-
sachlich vorhandenen Umstande so verandert werden,
dass der Eintritt des Versicherungsfalles oder eine Vergro-
Rerung des Schadens oder die ungerechtfertigte Inan-
spruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher wird.
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b) Eine Gefahrerh6hung kann insbesondere — aber nicht
nur — vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Um-
stand dandert, nach dem der Versicherer vor Vertrags-
schluss gefragt hat.

c) Eine Gefahrerh6hung nach a) liegt nicht vor, wenn sich
die Gefahr nur unerheblich erh6ht hat oder nach den
Umstanden als mitversichert gelten soll.

Pflichten des Versicherungsnehmers

a) Nach Abgabe seiner Vertragserklarung darf der Versi-
cherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Ver-
sicherers keine Gefahrerh6hung vornehmen oder deren
Vornahme durch einen Dritten gestatten.

b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachtraglich, dass
er ohne vorherige Zustimmung des Versicherers eine
Gefahrerh6hung vorgenommen oder gestattet hat,
so muss er diese dem Versicherer unverziiglich an-
zeigen.

c) Eine Gefahrerhéhung, die nach Abgabe seiner Vertrags-
erklarung unabhangig von seinem Willen eintritt, muss
der Versicherungsnehmer dem Versicherer unverziiglich
anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat.

Kiindigung oder Vertragsanpassung durch den Versicherer
a) Kiindigungsrecht des Versicherers

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung
nach Nr. 2 a), kann der Versicherer den Vertrag fristlos
kiindigen, wenn der Versicherungsnehmer seine Ver-
pflichtung vorsatzlich oder grob fahrlassig verletzt hat.
Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlassig-
keit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlassigkeit, kann
der Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem
Monat kindigen.

Wird dem Versicherer eine Gefahrerhohung in den Fal-
len nach Nr. 2 b) und Nr. 2 ¢) bekannt, kann er den
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat
kiindigen.

b) Vertragsanderung

Statt der Kiindigung kann der Versicherer ab dem
Zeitpunkt der Gefahrerhéhung einen seinen Ge-
schaftsgrundsatzen entsprechenden erhohten Beitrag
verlangen oder die Absicherung der erhohten Gefahr
ausschlieRen.

Erhoht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhohung
um mehr als 10 Prozent oder schlieBt der Versicherer
die Absicherung der erhohten Gefahr aus, so kann der
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Mo-
nats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne
Einhaltung einer Frist kiindigen. In der Mitteilung hat
der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses
Kiindigungsrecht hinzuweisen.

Erloschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Kiindigung oder Vertrags-
anpassung nach Nr. 3 erléschen, wenn diese nicht inner-
halb eines Monats ab Kenntnis des Versicherers von der
Gefahrerhohung ausgelibt werden oder wenn der Zustand
wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerh6hung bestan-
den hat.

Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhohung

a) Tritt nach einer Gefahrerhhung der Versicherungsfall
ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet,
wenn der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach
Nr. 2 a) vorsatzlich verletzt hat. Verletzt der Versiche-
rungsnehmer diese Pflichten grob fahrlassig, so ist der
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhaltnis
zu kirzen, das der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer
groben Fahrldssigkeit hat der Versicherungsnehmer zu
beweisen.

b) Nach einer Gefahrerh6hung nach Nr. 2 b) und c) ist der
Versicherer flr einen Versicherungsfall, der spéter als



1

einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die
Anzeige dem Versicherer hatte zugegangen sein mis-
sen, leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer seine
Anzeigepflicht vorsatzlich verletzt hat. Hat der Versi-
cherungsnehmer seine Pflicht grob fahrlassig verletzt,
so gilt a) Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leistungs-
pflicht des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die
Gefahrerh6hung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die
Anzeige hatte zugegangen sein missen, bekannt war.

c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,

aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass
die Gefahrerh6hung nicht ursachlich fiir den Ein-
tritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der
Leistungspflicht war oder

bb)wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles
die Frist fur die Kiindigung des Versicherers abge-
laufen und eine Kiindigung nicht erfolgt war oder

cc) wenn der Versicherer statt der Kiindigung ab dem
Zeitpunkt der Gefahrerhohung einen seinen Ge-
schaftsgrundsatzen entsprechenden erhohten Bei-
trag verlangt.

§ B10 Uberversicherung

Ubersteigt die Versicherungssumme den Wert des versi-
cherten Interesses erheblich, so kann sowohl der Versiche-
rer als auch der Versicherungsnehmer verlangen, dass zur
Beseitigung der Uberversicherung die Versicherungssumme
mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. Ab Zugang des
Herabsetzungsverlangens, ist fiir die Hohe des Beitrages der
Betrag maRgebend, den der Versicherer berechnet haben
wiirde, wenn der Vertrag von vornherein mit dem neuen
Inhalt geschlossen worden ware.

Hat der Versicherungsnehmer die Uberversicherung in der
Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen
Vermogensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig.
Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu,
zu dem er von den die Nichtigkeit begriindenden Umstén-
den Kenntnis erlangt.

§ B11 Mehrere Versicherer

1

Anzeigepflicht

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe
Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die
andere Versicherung unverziiglich mitzuteilen. In der Mit-
teilung sind der andere Versicherer und die Versicherungs-
summe anzugeben.

Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe
Nr. 1) vorsatzlich oder grob fahrlassig, ist der Versicherer
unter den in § B1 Nr. 2 beschriebenen Voraussetzungen
zur Kindigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise
leistungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Ver-
sicherer vor Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis von
der anderen Versicherung erlangt hat.

Haftung und Entschadigung bei Mehrfachversicherung

a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen die-
selbe Gefahr versichert und Ubersteigen die Versiche-
rungssummen zusammen den Versicherungswert oder
Ubersteigt aus anderen Griinden die Summe der Ent-
schadigungen, die von jedem Versicherer ohne Beste-
hen der anderen Versicherung zu zahlen waren, den
Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor.

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner
verpflichtet, dass jeder fiir den Betrag aufzukommen
hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt.
Der Versicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht
mehr als den Betrag des ihm entstandenen Schadens
verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Vertrage
bei demselben Versicherer bestehen.

Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte
aus anderen Versicherungsvertrigen Entschadigung

4

1
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fur denselben Schaden, so erméaRigt sich der Anspruch
aus dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die
Entschadigung aus allen Vertragen insgesamt nicht ho-
her ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungs-
summen, aus denen die Beitrage errechnet wurde, nur
in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden ware.
Bei Vereinbarung von Entschadigungsgrenzen ermafii-
gt sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen Vertra-
gen insgesamt keine hohere Entschadigung zu leisten
ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssum-
men in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden
ware.

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversiche-
rung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen
rechtswidrigen Vermogensvorteil zu verschaffen, ist
jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig.

Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt
zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begriindenden
Umstanden Kenntnis erlangt.

Beseitigung der Mehrfachversicherung

a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den
die Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kennt-
nis von dem Entstehen der Mehrfachversicherung ge-
schlossen, kann er verlangen, dass der spater geschlos-
sene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme
unter verhaltnismaRiger Minderung des Beitrages auf
den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die friihere
Versicherung nicht gedeckt ist.

Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung
der Versicherungssumme und Anpassung des Beitrages
werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erkla-
rung dem Versicherer zugeht.

b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn
die Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass
nach Abschluss der mehreren Versicherungsvertrdage
der Versicherungswert gesunken ist. Sind in diesem Fall
die mehreren Versicherungsvertrage gleichzeitig oder
im Einvernehmen der Versicherer geschlossen worden,
kann der Versicherungsnehmer nur die verhéltnisma-
Rige Herabsetzung der Versicherungssummen und der
Beitrage verlangen.

§ B12 Versicherung fiir fremde Rechnung

Rechte aus dem Vertrag

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag
im eigenen Namen fiir das Interesse eines Dritten (Versi-
cherten) schlieRen. Die Ausiibung der Rechte aus diesem
Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch
dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte
den Versicherungsschein besitzt.

Zahlung der Entschadigung

Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschadigung an
den Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass
der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der
Versicherte kann die Zahlung der Entschadigung nur mit
Zustimmung des Versicherungsnehmers verlangen.

Kenntnis und Verhalten

a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versiche-
rungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind
bei der Versicherung fiir fremde Rechnung auch die
Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu bertick-
sichtigen. Soweit der Vertrag Interessen des Versiche-
rungsnehmers und des Versicherten umfasst, muss sich
der Versicherungsnehmer fiir sein Interesse das Verhal-
ten und die Kenntnis des Versicherten nur zurechnen
lassen, wenn der Versicherte Reprasentant des Versiche-
rungsnehmers ist.

b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an,
wenn der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen wor-
den ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des
Versicherungsnehmers nicht moglich oder nicht zumut-
bar war.



c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen
an, wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne
Auftrag des Versicherten geschlossen und den Versiche-
rer nicht darlber informiert hat.

§ B13 Ubergang von Ersatzanspriichen
1 Ubergang von Ersatzanspriichen

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen
einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer
liber, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Uber-
gang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers
geltend gemacht werden. Richtet sich der Ersatzanspruch
des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit der er bei
Eintritt des Schadens in hduslicher Gemeinschaft lebt, kann
der Ubergang nicht geltend gemacht werden, es sei denn,
diese Person hat den Schaden vorsatzlich verursacht.

2 Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzanspriichen

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder
ein zur Sicherung dieses Anspruches dienendes Recht unter
Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu
wahren, und nach Ubergang des Ersatzanspruches auf den
Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer
soweit erforderlich mitzuwirken.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit
vorsatzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht
verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem
Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlassigen Ver-
letzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt,
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhaltnis zu
kiirzen; die Beweislast fiir das Nichtvorliegen einer groben
Fahrlassigkeit tragt der Versicherungsnehmer.

§ B14Kiindigung nach dem Versicherungsfall
1 Kiindigungsrecht

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der
Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kiindigen. Die
Kindigung muss der anderen Vertragspartei spatestens
einen Monat nach Auszahlung oder Ablehnung der Ent-
schdadigung zugegangen sein.

2 Kiindigung durch Versicherungsnehmer

Kiindigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kiindigung
sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der
Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die
Kiindigung zu einem spateren Zeitpunkt, spatestens jedoch
zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam
wird.

3 Kiindigung durch Versicherer

Eine Kiindigung des Versicherers wird einen Monat nach
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

4 Form der Kiindigung

Die Kiindigung nach Nr. 2 und Nr. 3 ist in Schriftform zu
erklaren.

§ B15Keine Leistungspflicht aus besonderen Griinden

Der Versicherer ist von der Entschadigungspflicht frei, wenn der
Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig Gber Tatsachen, die
fur den Grund oder die Hohe der Entschadigung von Bedeutung
sind, tauscht oder zu tauschen versucht.

Ist die Tauschung oder der Tauschungsversuch durch rechtskraf-
tiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer wegen Betruges
oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen
des Satzes 1 als bewiesen.

§ B16 Anzeigen, Willenserkliarungen, Anschriften-
dnderungen

1 Form

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit
in diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die

fur den Versicherer bestimmten Erklarungen und Anzeigen,
die das Versicherungsverhiltnis betreffen und die unmit-
telbar gegeniiber dem Versicherer erfolgen, in Textform
abzugeben.

Erklarungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung
des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder
in dessen Nachtragen als zustandig bezeichnete Verwal-
tung gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen
lber den Zugang von Erklarungen und Anzeigen bleiben
unbertihrt.

2 Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensanderung

Hat der Versicherungsnehmer eine Anderung seiner An-
schrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, gentigt fiir eine Wil-
lenserklarung, die dem Versicherungsnehmer gegeniiber
abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen
Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift.
Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht an-
gezeigten Namensanderung. Die Erklarung gilt drei Tage
nach der Absendung des Briefes als zugegangen.

3 Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlas-
sung

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der
Anschrift seines Gewerbebetriebes abgeschlossen, finden
bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die
Bestimmungen nach Nr. 2 entsprechend Anwendung.

§ B17 Vollmacht des Versicherungsvertreters
1 Erklarungen des Versicherungsnehmers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmachtigt, vom
Versicherungsnehmer abgegebene Erklarungen entgegen-
zunehmen betreffend

a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungs-
vertrages,

b) ein bestehendes Versicherungsverhdltnis einschlieBlich
dessen Beendigung,

¢) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss
des Vertrages und wahrend des Versicherungsverhalt-
nisses.

2 Erklarungen des Versicherers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmachtigt, vom
Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren
Nachtrdage dem Versicherungsnehmer zu tibermitteln.

3 Zahlungen an den Versicherungsvertreter

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollméchtigt, Zah-
lungen, die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang
mit der Vermittlung oder dem Abschluss eines Versiche-
rungsvertrages an ihn leistet, anzunehmen. Eine Beschran-
kung dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur
gegen sich gelten lassen, wenn er die Beschrankung bei
der Vornahme der Zahlung kannte oder in Folge grober
Fahrlassigkeit nicht kannte.

§ B18 Verjahrung

Die Anspriiche aus dem Versicherungsvertrag verjahren in drei Jah-
ren. Die Verjahrung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der
Anspruch entstanden ist und der Glaubiger von den Anspruch be-
grindenden Umstanden und der Person des Schuldners Kenntnis
erlangt oder ohne grobe Fahrlassigkeit erlangen misste.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer
angemeldet worden, zahlt bei der Fristberechnung der Zeitraum
zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten
Entscheidung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit.

§ B19 Zustandiges Gericht
1 Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler

Fur Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-
cherungsvermittlung ist neben den Gerichtsstanden der
Zivilprozessordnung (ZPO) auch das Gericht ortlich zu-
standig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit
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der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines
solchen seinen gewohnlichen Aufenthalt hat.

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versiche-
rung handelt, kann der Versicherungsnehmer seine Anspri-
che auch bei dem fiir den Sitz oder die Niederlassung des
Gewerbebetriebes zustandigen Gericht geltend machen.

Klagen gegen Versicherungsnehmer

Fir Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-
cherungsvermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist
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ausschlieBlich das Gericht ortlich zustandig, in dessen Be-
zirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung
seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen ge-
wohnlichen Aufenthalt hat

§ B20 Anzuwendendes Recht
Fir diesen Vertrag gilt deutsches Recht.



Klauseln zu den ABN 2008

Aachen
Miunchener

Die fiir Ihren Vertrag relevanten Klauseln entnehmen Sie bitte der folgenden Ubersicht:

Klausel-Nummer

Klausel

Voraussetzungen

TV-TK 0251 Ausschluss und Wiedereinschluss | Immer bei einer Versicherungssumme ab 10 Mio. EUR und sofern die Gefahr
von Terrorismusschaden Feuer mitversichert ist

TV-TK 0252 Ausschluss und Wiedereinschluss | immer bei einer Versicherungssumme ab 10 Mio. EUR und sofern die Gefahr
von Terrorismusschéaden bei Ver- | Feuer nicht mitversichert ist
tragen ohne die Gefahr Feuer

TV-TK 5155 Mitversicherung von Altbauten Bei Vereinbarung, dass Altbauten gegen Einsturz versichert werden sollen
gegen Einsturz

TV-TK 5180 Mitversicherung von Altbauten Bei Vereinbarung, dass Schaden an Altbauten als Folge eines versicherten
gegen Sachschéden infolge eines | Schadens an der Neubauleistung mitversichert werden sollen; ferner bei Ver-
Schadens an der Neubauleistung | einbarung der Gefahren Leitungswasser, Sturm- und Hagel fiir den Altbau
sowie infolge Leitungswasser,
Sturm und Hagel

TV-TK 5181 Mitversicherung von Altbauten Bei Vereinbarung, dass Schaden an Altbauten als Folge eines versicherten
gegen Sachschaden Schadens an der Neubauleistung mitversichert werden sollen

TV-TK 5232 Reprasentanten Sofern vereinbart

TV-TK 5236 Innere Unruhen Bei Einschluss der Gefahr Innere Unruhen

TV-TK 5254 Radioaktive Isotope Bei Vereinbarung, dass Schaden durch radioaktive Isotope mitversichert

werden sollen

TV-TK 5256 Aggressives Grundwasser Sofern mit aggressivem Grundwasser zu rechnen ist

TV-TK 5257 Undichtigkeit und Wasserdurch- | Grundsatzlich vereinbart
lassigkeit

TV-TK 5259 Einschluss Brand, Blitzschlag, Bei Vereinbarung der Gefahr Feuer
Explosion

TV-TK 5260 Baustellen im Bereich von Grund- | Sofern mit einer Beintrachtigung durch Grundwasser zu rechnen ist
wasser oder in Bereichen, in
denen das Grundwasser durch
Gewasser beeinflusst wird

TV-TK 5263 Bereits ausgefihrte Bauleistun- Sofern Bauleistungen bei Vertragsbeginn schon erbracht wurden
gen (zu § 2 ABN 2008)

TV-TK 5270 Verluste durch Diebstahl (zu § A2 | Bei Vereinbarung der Gefahr Diebstahl
Nr. 2 a ABN 2008)

TV-TK 5271 Verluste durch Diebstahl (zu Bei Vereinbarung der Gefahr Diebstahl am Altbau
Klausel TV-TK 5180/TV-TK 5181)

TV-TK 5277 Unvorhergesehen Grundsatzlich vereinbart

TV-TK 5761 Schédden infolge von Méngeln Grundsatzlich vereinbart

TV-TK 5850 Mitversicherungs- und Prozess- | Sofern Versicherungsschutz von mehreren Versicherern tiber diesen Vertrag
fiihrungsklausel fiir die Tech- geboten wird
nischen Versicherungszweige

TV-TK 5851 Versehen Sofern vereinbart

TV-TK 5858 Bergbaugebiete Sofern das Risiko im Bergbaugebiet liegt

TV-TK 5859 Gefahr des Aufschwimmens Sofern mit Aufschwimmen auf Grund der Lage des Versicherungsortes

gerechnet werden kann

TV-TK 5860 Vorlaufige Deckung Bei Vereinbarung der vorldufigen Deckung

TV-TK 5870 Schaden durch Sturm und Lei- Sofern vereinbart
tungswasser an fertig gestellten
Teilen von Bauwerken

TV-TK 5877 Glasbruchschaden Ausschluss des Glasbruchrisikos nach fertigem Einsatz, sofern Ausschluss ver-

einbart ist

FK 12-KS 0111
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Klauseln zu den ABN 2008

TV-TK 0251 Ausschluss und Wiedereinschluss von

Terrorismusschiaden

Ohne Riicksicht auf mitwirkende Ursachen und ungeachtet
etwaiger abweichender Bestimmungen (ausgenommen Nr.3)
gelten Schaden durch Terrorakte sowie Kosten jeder Art im
Zusammenhang mit Terrorakten als ausgeschlossen.

Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder Perso-
nengruppen zur Erreichung politischer, religioser, ethnischer
oder ideologischer Ziele, die geeignet sind, Angst oder Schre-
cken in der Bevélkerung oder Teilen der Bevolkerung zu ver-
breiten um dadurch auf eine Regierung oder staatliche Ein-
richtung Einfluss zu nehmen.

Abweichend von Nr. T und nurim Rahmen der Bestimmungen
dieses Vertrages gelten — soweit vereinbart — Sachschaden,
Kosten und Ertragsausfallschaden durch Terrorakte nach wei-
terer MalRgabe der folgenden Bestimmungen als versichert:

a) Der Sachschaden muss sich im Europaischen Wirtschafts-
raum (EWR) ereignen. Ausgenommen sind die Lander,
in denen fir Terrorakte eine Poolldsung oder gesetzliche
Regelung Giiltigkeit hat.

b) Ohne Ricksicht auf mitwirkende Ursachen bleiben je-
doch nachstehende Schaden sowie Kosten jeder Art im
Zusammenhang damit stets ausgeschlossen:

aa) Kontaminationsschaden (Verseuchung, Vergiftung,
Verhinderung und/oder Einschrankung der Nutzung
von Sachen durch die Wirkung oder Freisetzung
chemischer und/oder biologischer Substanzen).

Dieser Ausschluss gilt nicht, wenn diese Substanzen
vor Schadeneintritt vom Versicherungsnehmer oder
Mitversicherten auf dem Versicherungsort oder von
Dritten betriebsbedingt zu Produktionszwecken oder
zur Durchfiihrung von technischen Verfahren gelagert
oder verwendet werden (einschlieBlich betriebsbe-
dingter Zwischenlagerung oder Auslieferung).

Er gilt ferner nicht, wenn diese Substanzen vor Scha-
deneintritt Bestandteil eines versicherten Gebaudes
oder eines Gebaudes von Dritten waren.

bb) Schaden durch Ausfall von Versorgungsleistungen
(z. B. Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation) bei
Fremdbezug.

c) Die Entschadigung ist auf die vertraglich vereinbarte Jah-
reshochstentschdadigung begrenzt. Alle Schaden, die im
laufenden Versicherungsjahr beginnen, fallen insgesamt
unter die Jahreshdchstentschadigung.

d) Der Wiedereinschluss von Terrorschaden kann vom Versi-
cherungsnehmer oder Versicherer jederzeit ohne Einhal-
tung einer Frist gekiindigt werden. Die Kiindigung wird
einen Monat nach Zugang wirksam.

Macht der Versicherer von seinem Kiindigungsrecht Ge-
brauch, so kann der Versicherungsnehmer den gesamten
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Kiin-
digung durch den Versicherer kiindigen. Der Versiche-
rungsnehmer kann bestimmen, dass seine Kindigung
zum gleichen oder einem anderen Zeitpunkt, jedoch
spatestens zum Schluss des laufenden Versicherungs-
jahres, wirksam wird.

TV-TK 0252 Ausschluss und Wiedereinschluss

Terrorismusschaden bei Vertriagen ohne
die Gefahr Feuer

Ohne Riicksicht auf mitwirkende Ursachen und ungeach-
tet etwaiger abweichender Bestimmungen (ausgenommen
Nr. 3) gelten Schaden durch Terrorakte sowie Kosten jeder Art
im Zusammenhang mit Terrorakten als ausgeschlossen.

Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder Per-
sonengruppen zur Erreichung politischer, religioser, ethni-
scher oder ideologischer Ziele, die geeignet sind, Angst oder
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Schrecken in der Bevolkerung oder Teilen der Bevdlkerung zu
verbreiten um dadurch auf eine Regierung oder staatliche Ein-
richtung Einfluss zu nehmen.

Abweichend von Nr. T und nur im Rahmen der Bestimmungen
dieses Vertrages gelten — soweit vereinbart — Schaden, Kosten
und Ertragsausfallschdaden durch Terrorakte nach weiterer
Malgabe der folgenden Bestimmungen als versichert:

a) Der Sachschaden muss sich im Europaischen Wirtschafts-
raum (EWR) ereignen. Ausgenommen sind die Lander,
in denen fir Terrorakte eine Poolldsung oder gesetzliche
Regelung Giiltigkeit hat.

b) Ohne Riicksicht auf mitwirkende Ursachen bleiben je-
doch nachstehende Schdaden und Kosten jeder Art im
Zusammenhang damit stets ausgeschlossen:

aa) Schaden durch Brand, Explosion, Anprall oder Ab-
sturz eines Flugkorpers, seiner Teile oder seiner La-
dung, durch Léschen oder Niederreillen bei diesen
Ereignissen. Brand ist ein Feuer, das ohne einen
bestimmungsgeméfRen Herd entstanden ist oder
ihn verlassen hat, und das sich aus eigener Kraft
auszubreiten vermag. Explosion ist eine auf dem
Ausdehnungsbestreben von Gasen oder Dampfen
beruhende, plétzlich verlaufende KraftauRerung.

bb) Kontaminationsschaden (Verseuchung, Vergiftung,
Verhinderung und/oder Einschrankung der Nutzung
von Sachen durch die Wirkung oder Freisetzung
chemischer und/oder biologischer Substanzen).

Dieser Ausschluss gilt nicht, wenn diese Substanzen
vor Schadeneintritt vom Versicherungsnehmer oder
Mitversicherten auf dem Versicherungsort oder von
Dritten betriebsbedingt zu Produktionszwecken oder
zur Durchfiihrung von technischen Verfahren gela-
gert oder verwendet werden (einschlieflich betriebs-
bedingter Zwischenlagerung oder Auslieferung).

Er gilt ferner nicht, wenn diese Substanzen vor Scha-
deneintritt Bestandteil eines versicherten Gebaudes
oder eines Gebaudes von Dritten waren.

cc) Schdden durch Ausfall von Versorgungsleistungen
(z. B. Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation) bei
Fremdbezug.

c) Die Entschadigung ist auf die vertraglich vereinbarte Jah-
reshdchstentschadigung begrenzt. Alle Schaden, die im
laufenden Versicherungsjahr beginnen, fallen insgesamt
unter die Jahreshochstentschadigung.

d) Der Wiedereinschluss von Terrorschaden kann vom Versi-
cherungsnehmer oder Versicherer jederzeit ohne Einhal-
tung einer Frist gekiindigt werden. Die Kiindigung wird
einen Monat nach Zugang wirksam.

Macht der Versicherer von seinem Kiindigungsrecht Ge-
brauch, so kann der Versicherungsnehmer den gesamten
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Kiin-
digung durch den Versicherer kiindigen. Der Versiche-
rungsnehmer kann bestimmen, dass seine Kiindigung
zum gleichen oder einem anderen Zeitpunkt, jedoch
spatestens zum Schluss des laufenden Versicherungs-
jahres, wirksam wird.

TV-TK 5155 Mitversicherung von Altbauten gegen

Einsturz
Versicherte Sachen

Erganzend zu § AT Nr. 2 ABN 2008 sind die in dem Versi-
cherungsschein bezeichneten Altbauten zusatzlich versichert,
soweit an ihnen unmittelbar nach § A1 Nr. 1 ABN 2008 versi-
cherte Lieferungen und Leistungen ausgefiihrt werden, durch
die in ihre tragende Konstruktion eingegriffen wird oder durch
die sie unterfangen werden.



Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schaden

a) Der Versicherer leistet Entschadigung fir den Einsturz
versicherter Altbauten, soweit diese Schaden unmittel-
bare Folgen der an den Altbauten ausgefiihrten Liefe-
rungen und Leistungen sind und soweit ein versicherter
Unternehmer ersatzpflichtig ist.

Sonstige Schaden stehen einem Einsturz nur dann gleich,
wenn der Altbau aus Griinden der Standsicherheit ganz
oder teilweise abgebrochen werden muss.

b) Istdas Interesse des Auftraggebers gemaf § A3 ABN 2008
versichert, so wird Entschadigung auch fiir Schaden ge-
leistet, fiir die der Auftraggeber die Gefahr tragt.

c) Der Versicherer leistet keine Entschadigung fiir
aa) Schaden durch Rammarbeiten;

bb) Schdden durch Verdnderung der Grundwasserver-
héltnisse;

cc) Risse und Senkungsschaden, soweit nicht die Vor-
aussetzungen von a) gegeben sind;

dd) Schdden an Sachen, die in den Altbauten eingebaut
oder untergebracht sind;

ee) Schaden an der kiinstlerischen Ausstattung (z. B.
Stuckierung, Fassadenfiguren) und an Reklameein-
richtungen.

Versicherungssumme

Die Altbauten sind bis zur Hohe der jeweils vereinbarten Ver-
sicherungssumme auf Erstes Risiko versichert.

Die Erstrisikosummen vermindern sich jeweils um die gelei-
steten Entschadigungen (Nr. 4). Sie erhdhen sich jeweils wieder
auf den vereinbarten Betrag, sobald der Versicherungsnehmer
die Wiederauffiillung beantragt. Der Versicherungsnehmer hat
in diesem Fall den Beitrag zeitanteilig nachzuentrichten.

Umfang der Entschadigung
Abweichend von § A7 ABN 2008
a) wird ein Abzug neu fir alt nicht vorgenommen;

b) ist die Grenze der Entschadigung die vereinbarte Versi-
cherungssumme auf Erstes Risiko;

c¢) wird der als entschadigungspflichtig ermittelte Betrag
um 20 Prozent, wenigstens aber um den vereinbarten
Selbstbehalt, gekiirzt.

d) leistet der Versicherer keine Entschdadigung, soweit der
Schaden durch einen Anspruch aus einem Haftpflichtver-
sicherungsvertrag gedeckt ist.

Obliegenheiten

a) Erganzend zu § B8 Nr. 1 a ABN 2008 hat der Versiche-
rungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles den Zu-
stand der versicherten Altbauten vor Beginn der Bauar-
beiten durch Zustandsberichte aktenkundig zu machen
und wahrend der Bauzeit zu tberwachen. Risse sind zu
markieren und zu tberwachen.

b) Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten
nach a) ergeben sich aus §§ B8, B9 ABN 2008.

Beginn und Ende des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz fiir die mitversicherten Altbauten be-
ginnt mit dem vereinbarten Zeitpunkt und endet einen Monat
nach Abschluss der Lieferungen und Leistungen gemaf® Nr. 1.

TV-TK 5180 Mitversicherung von Altbauten gegen

Sachschidden infolge eines Schadens an
der Neubauleistung sowie infolge Leitungs-
wasser, Sturm und Hagel

Versicherte Sachen

a) Erganzend zu § A1 Nr. 2 ABN 2008 sind die in dem
Versicherungsschein bezeichneten Altbauten zusatzlich
versichert, soweit an ihnen nach § A1 Nr. T ABN 2008
versicherte Lieferungen und Leistungen ausgefiihrt
werden.
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b) Nur soweit dies besonders vereinbart ist, sind versichert

aa) medizinisch-technische Einrichtungen und Laborein-
richtungen;

bb) Stromerzeugungsanlagen, Datenverarbeitungs- und
sonstige selbstdndige elektronische Anlagen;

cc) maschinelle Einrichtungen fir Produktionszwecke;

dd) aufwendige Ausstattung und kunsthandwerklich
bearbeitete Bauteile sowie Bestandteile von unver-
haltnismaRig hohem Kunstwert. Darunter fallen
auch Bestandteile von unverhaltnismaRig hohem
Wert, wie z. B. stuckierte oder bemalte Decken- und
Wandflachen (Ornamente, Friese), Steinmetzarbei-
ten (Tur- und Fenstereinfassungen), Butzenscheiben,
Jugendstilfenster, wertvolle Vertafelungen und Ful3-
bdéden, kinstlerisch gestaltete Ausstattungen (Ge-
lander, Tiren, Brunnen).

Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schaden

a) DerVersichererleistet Entschadigungfiirunvorhergesehen
eintretende Beschadigungen oder Zerstérungen an den
versicherten Altbauten und an sonstigen versicherten Sa-
chen, soweit diese Schaden die unmittelbare Folge eines
ersatzpflichtigen Schadens an den Lieferungen und Leis-
tungen gemal § AT ABN 2008 sind, sowie durch Lei-
tungswasser, Sturm und Hagel.

aa) Leitungswasser ist Wasser, das aus den Zu- und Ab-
leitungsrohren, den sonstigen Einrichtungen der
Wasserversorgung oder der Warmwasserheizungs-,
Dampfheizungs-, Klima-, Warmepumpen-, oder So-
larheizungsanlagen bestimmungswidrig ausgetre-
ten ist. Sole, Ole, Kiihl- und Kéltemittel aus Klima-,
Warmepumpen- oder Solarheizungsanlagen sowie
Wasserdampf stehen Leitungswasser gleich.

bb) Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von
mindestens Windstarke 8 nach Beaufort (Windge-
schwindigkeit mindestens 63 km/Stunde).

cc) Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form
von Eiskornern.

b) Der Versicherer leistet keine Entschadigung fir
aa) Schiaden durch Brand, Blitzschlag oder Explosion;
bb) Verluste durch Diebstahl;
cc) Risseschaden und Einsturzschaden durch

e Eingriffe in die tragende Konstruktion des Altbaus
und deren Unterfangungen;

e durch Rammarbeiten;
e durch Verdnderung der Grundwasserverhaltnisse;
e durch Setzungen;
dd) Schonheitsreparaturen und Reinigungskosten.
Versicherungswert, Versicherungssumme, Unterversicherung

a) Der Versicherungswert fiir Altbauten entspricht dem orts-
iblichen Neubauwert. Die Versicherungssumme hat dem
Versicherungswert zu entsprechen.

b) Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versiche-
rungswert zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles,
so besteht Unterversicherung.

Umfang der Entschadigung

a) Ein Abzug neu fir alt wird fiir beschdadigte Rohbauteile
nicht vorgenommen. Als Rohbauteile gelten Baulei-
stungen im Sinne der Allgemeinen Technischen Vor-
schriften der VOB Teil C. Bei Schaden am Ausbau wird
nur der Zeitwert ersetzt. Der Zeitwert errechnet sich
aus dem Neuwert abziiglich der Wertminderung, die
sich aus Alter und Abnutzung ergibt. Im Ubrigen leistet
der Versicherer Entschadigung entsprechend § A7 ABN
2008.

b) Nur soweit dies besonders vereinbart ist, wird ein Abzug
neu fir alt auch bei Schaden am Ausbau nicht vorge-
nommen.



c) Isteine Versicherungssumme auf Erstes Risiko fiir Schaden
an Bestandteilen von unverhéltnismaRig hohem Wert ge-
mal Nr. 1 b) dd) nicht vereinbart worden, so werden im
Schadenfall lediglich die Kosten ersetzt, die anfallen, um
die technische Funktion des beschadigten Teiles wieder-
herzustellen.

d) Die Grenze der Entschadigung ist jede der vereinbarten
Versicherungssummen auf Erstes Risiko.

e) Wenn Unterversicherung vorliegt, wird nur der Teil des
nach a) und b) ermittelten Betrages ersetzt, der sich zu
dem ganzen Betrag verhalt, wie die Versicherungssumme
zu dem Versicherungswert.

f)  Der nach a) bis e) ermittelte Betrag wird je Versicherungs-
fall um den hierfiir vereinbarten Selbstbehalt gekiirzt.
Entstehen mehrere Schaden, so wird der Selbstbehalt
jeweils einzeln abgezogen.

g) Entschadigung wird nicht geleistet, soweit flir den Scha-
den aus einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz be-
ansprucht werden kann.

5 Obliegenheiten

a) Erganzend zu § B8 Nr. 1 a) ABN 2008 hat der Versiche-
rungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles den Zu-
stand der versicherten Altbauten vor Beginn der Bauar-
beiten durch Zustandsberichte aktenkundig zu machen
und wahrend der Bauzeit zu tGberwachen. Risse sind zu
markieren und zu tiberwachen.

b) Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten
nach a) ergeben sich aus §§ B8, B9 ABN 2008.

6  Schlussbestimmung

Soweit nicht schriftlich fir den Einzelfall oder durch die vor-

stehenden Bestimmungen etwas anderes vereinbart ist, gel- 4

ten die dem Versicherungsantrag zugrunde liegenden Allge-
meinen Bedingungen fiir die Bauleistungsversicherung von
Gebéudeneubauten durch Auftraggeber (ABN 2008).

TV-TK 5181 Mitversicherung von Altbauten gegen
Sachschiaden

1  Versicherte Sachen

a) Erganzend zu § AT Nr. 2 ABN 2008 sind die in dem
Versicherungsschein bezeichneten Altbauten zusatzlich
versichert, soweit an ihnen nach § A1 Nr. 1 ABN 2008
versicherte Lieferungen und Leistungen ausgefiihrt werden.

b) Nur soweit dies besonders vereinbart ist, sind versichert

aa) medizinisch-technische Einrichtungen und Laborein-
richtungen;

bb) Stromerzeugungsanlagen, Datenverarbeitungs- und
sonstige selbstandige elektronische Anlagen;

cc) maschinelle Einrichtungen fiir Produktionszwecke;

dd) aufwendige Ausstattung und kunsthandwerklich be-
arbeitete Bauteilesowie Bestandteilevonunverhaltnis-
maRig hohem Kunstwert. Darunter fallen auch Be-
standteile von unverhaltnismalig hohem Wert, wie
z. B. stuckierte oder bemalte Decken- und Wand-
flaichen (Ornamente, Friese), Steinmetzarbeiten
(Tdr- und Fenstereinfassungen), Butzenscheiben,
Jugendstilfenster, wertvolle Vertafelungen und FuR-
boden, kinstlerisch gestaltete Ausstattungen (Ge-
lander, Tiren, Brunnen).

2 Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schaden 5

a) Der Versicherer leistet Entschadigung fiir unvorhergese-
hen eintretende Beschadigungen oder Zerstérungen an
den versicherten Altbauten und an sonstigen versicher-
ten Sachen.

b) Der Versicherer leistet keine Entschadigung fir
aa) Schdaden durch Brand, Blitzschlag oder Explosion;
bb) Verluste durch Diebstahl;
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cc) Risseschdaden und Einsturzschaden durch

¢ Eingriffe in die tragende Konstruktion des Altbaus
und deren Unterfangungen;

e durch Rammarbeiten;
e durch Verdnderung der Grundwasserverhaltnisse;
e durch Setzungen.

Entschddigung wird jedoch geleistet, wenn die Alt-
bauten infolge von Rissschdaden aus Griinden der
Standsicherheit ganz oder teilweise abgebrochen
werden miussen;

dd) Schonheitsreparaturen und Reinigungskosten.

Versicherungswert; Versicherungssumme; Unterversicherung

a)

b)

o)

Der Versicherungswert fiir Altbauten entspricht dem orts-
Ublichen Neubauwert. Die Versicherungssumme hat dem
Versicherungswert zu entsprechen.

Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versiche-
rungswert zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles,
so besteht Unterversicherung.

Soweit vereinbart, sind
aa) die unter Nr. 1 b aufgefiihrten Sachen,
bb) Schadensuchkosten

bis zur Hohe der jeweils hierfiir vereinbarten Versi-
cherungssummen auf Erstes Risiko versichert.

Die Erstrisikosummen vermindern sich jeweils um
die geleisteten Entschdadigungen. Der Versicherungs-
nehmer kann eine Wiederauffiillung beantragen.
Der Versicherungsnehmer hat in diesem Fall Beitrag
nach zu entrichten.

Umfang der Entschadigung

a)

b)

)

d)

e)

f)

9)

Ein Abzug neu fiir alt wird fir beschadigte Rohbauteile
nicht vorgenommen. Als Rohbauteile gelten Bauleis-
tungen im Sinne der Allgemeinen Technischen Vor-
schriften der VOB Teil C. Bei Schaden am Ausbau wird
nur der Zeitwert ersetzt. Der Zeitwert errechnet sich aus
dem Neuwert abziiglich der Wertminderung, die sich aus
Alter und Abnutzung ergibt. Im Ubrigen leistet der Versi-
cherer Entschadigung entsprechend § A7 ABN 2008.

Nur soweit dies besonders vereinbart ist, wird ein Abzug neu
fir alt auch bei Schaden am Ausbau nicht vorgenommen.

Ist eine Versicherungssumme auf Erstes Risiko fiir Scha-
den an Bestandteilen von unverhéltnismdRig hohem
Wert gemall Nr. 1 b dd) nicht vereinbart worden, so
werden im Schadenfall lediglich die Kosten ersetzt, die
anfallen, um die technische Funktion des beschadigten
Teiles wiederherzustellen.

Die Grenze der Entschadigung ist jede der vereinbarten
Versicherungssummen auf Erstes Risiko.

Wenn Unterversicherung vorliegt, wird nur der Teil des
nach a) und b) ermittelten Betrages ersetzt, der sich zu
dem ganzen Betrag verhalt, wie die Versichersumme zu
dem Versicherungswert.

Der nach a) — e) ermittelte Betrag wird je Versicherungs-
fall um den hierfiir vereinbarten Selbstbehalt gekirzt.
Entstehen mehrere Schaden, so wird der Selbstbehalt
jeweils einzeln abgezogen.

Entschadigung wird nicht geleistet, soweit fir den Scha-
den aus einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz be-
ansprucht werden kann.

Obliegenheiten

a)

b)

Ergdanzend zu § B8 Nr. 1 a) ABN 2008 hat der Versiche-
rungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles den Zu-
stand der versicherten Altbauten vor Beginn der Bauar-
beiten durch Zustandsberichte aktenkundig zu machen
und wahrend der Bauzeit zu tGberwachen. Risse sind zu
markieren und zu tberwachen.

Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten
nach ergeben sich aus §§ B8, B9 ABN 2008.



6  Schlussbestimmung

Soweit nicht in Textform fiir den Einzelfall oder durch die
vorstehenden Bestimmungen etwas anderes vereinbart ist,
gelten die dem Versicherungsvertrag zugrunde liegenden All-
gemeinen Bedingungen fiir die Bauleistungsversicherung von
Gebaudeneubauten durch Auftraggeber (ABN 2008).

TV-TK 5232 Repriasentanten

Der Versicherungsnehmer oder die Mitversicherten miissen sich die
Kenntnis und das Verhalten ihrer Reprasentanten zurechnen lassen.

Als Reprasentanten gelten bei

a) Aktiengesellschaften:
die Mitglieder des Vorstandes und die Generalbevollméchtigten,

b) Gesellschaften mit beschrankter Haftung:
die Geschaftsflihrer,

¢) Kommanditgesellschaften:
die Komplementare,

d) offenen Handelsgesellschaften:
die Gesellschafter,

e) Gesellschaften burgerlichen Rechts:
die Gesellschafter,

f)  Einzelfirmen:
die Inhaber,

g) anderen Unternehmensformen:
die nach gesetzlichen Vorschriften berufenen obersten Kérper-
schaften des offentlichen Rechts (z. B. Genossenschaften, Ver-
bande, Vertretungsorgane, Kommunen),

h) auslandischen Firmen:
der entsprechende Personenkreis.

Als Reprasentanten des Versicherungsnehmers oder der Mitversi-
cherten gelten jeweils auch die fiir diese verantwortlich handeln-
den Montage-/Bauleiter.

TV-TK 5236 Innere Unruhen

1 Der Versicherer leistet abweichend von § A2 Nr. 4 b) hh) ABN
2008 Entschadigung fiir Schaden durch Innere Unruhen.

2 Innere Unruhen sind gegeben, wenn zahlenmaRig nicht un-
erhebliche Teile der Bevolkerung in einer die 6ffentliche Ruhe
und Ordnung stérenden Weise in Bewegung geraten und Ge-
walt gegen Personen oder Sachen veriiben.

3 Nicht versichert sind ohne Riicksicht auf mitwirkende Ursa-
chen Schdden durch Verfligung von hoher Hand.

4 Ein Anspruch auf Entschadigung besteht insoweit nicht, als
Schadenersatz aufgrund offentlich-rechtlichen Entschadi-
gungsrechtes beansprucht werden kann.

5 Die Grenze der Entschadigung ist abweichend von § A7 Nr. 6
ABN 2008 der im Versicherungsvertrag genannte Betrag.

6  Die Versicherung dieser Gefahr kann jederzeit gekiindigt wer-
den. Die Kiindigung wird eine Woche nach Zugang wirksam.

Macht der Versicherer von seinem Kiindigungsrecht Ge-
brauch, so kann der Versicherungsnehmer den gesamten Ver-
trag innerhalb eines Monats nach Zugang der Kiindigung des
Versicherers zum gleichen oder zu einem spéateren Zeitpunkt
kiindigen.

7 Die Kiindigung hat in Schriftform zu erfolgen.

TV-TK 5254 Radioaktive Isotope

1 Erganzend zu § A2 ABN 2008 leistet der Versicherer nur als
Folge eines dem Grunde nach versicherten Sachschadens
Entschadigung bis zu der in dem Versicherungsschein be-
zeichneten Summe auf Erstes Risiko fiir Schaden durch be-
triebsbedingt vorhandene radioaktive Isotope an versicherten
Sachen.

2 Die Versicherungssumme gemal Nr. 1 vermindert sich nicht
dadurch, dass eine Entschadigung geleistet wird.

TV-TK 5256 Aggressives Grundwasser

1 Erganzend zu § B8 Nr. 1 a) ABN 2008 hat der Versicherungs-
nehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles, sofern Schaden
durch aggressives Grundwasser moglich sind, rechtzeitig eine
Erst- und - falls erforderlich — eine Kontrollanalyse durchzu-
fiihren und deren Ergebnis zu beachten.

2 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten nach
a) ergeben sich aus §§ B8, B9 ABN 2008.

TV-TK 5257 Undichtigkeit und Wasserdurchlissigkeit

1 Undichtigkeit oder Wasserdurchlassigkeit sowie nicht dicht
hergestellte oder aus sonstigen Griinden ungeeignete Isolie-
rungen sind nicht entschadigungspflichtig, wenn sie einen
Mangel der Bauleistung darstellen.

2 Risse im Beton sind nur dann entschadigungspflichtig, wenn
sie unvorhergesehen entstanden sind. Solche Schaden kon-
nen vorhersehbar insbesondere dann sein, wenn sie infolge
von Kriech-, Schwind-, Temperatur- oder sonstigen statisch
bedingten Spannungen entstehen.

TV-TK 5259 Einschluss Brand, Blitzschlag, Explosion

Abweichend zu § A2 Nr. 2 b) ABN 2008 wird Entschadigung auch
geleistet flr Schaden durch Brand, Blitzschlag oder Explosion, An-
prall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner
Ladung sowie durch Loschen oder Niederreillen bei diesen Ereig-
nissen.

Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemafen Herd
entstanden ist oder ihn verlassen hat und das sich aus eigener Kraft
auszubreiten vermag.

Blitzschlag ist das direkte Auftreffen eines Blitzes auf Sachen.

Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder
Dampfen beruhende, plotzlich verlaufende KraftauRerung.

TV-TK 5260 Baustellen im Bereich von Grundwasser
oder in Bereichen, in denen das Grund-
wasser durch Gewaisser beeinflusst wird

1  Abweichend von § A2 Nr. 4 b) cc) ABN 2008 leistet der Ver-
sicherer Entschadigung fiir Schaden durch Wassereinbriiche
oder Ansteigen des Grundwassers, wenn diese Ereignisse infolge
eines anderen entschadigungspflichtigen Schadens eintreten.

2 Erganzend zu § B8 Nr. 1 a) ABN 2008 hat der Versicherungs-
nehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles Spundwéande und
Fangedamme sowie Joche und sonstige Hilfskonstruktionen

a) in einem standsicheren Zustand zu errichten und

b) die Standsicherheit laufend durch die notwendigen MaR-
nahmen zu gewahrleisten.

Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten nach
a) und b) ergeben sich aus §§ B8, B9 ABN 2008.

3 Abweichend von § A2 Nr. 2 ABN 2008 leistet der Versi-
cherer Entschadigung fiir Schdaden durch ungewdhnliches
Hochwasser oder durch Ansteigen des Grundwassers infolge
ungewdhnlichen Hochwassers. Hochwasser gilt als unge-
wohnlich, wenn folgende Wasserstande oder Wassermengen
Uberschritten sind:

Gewasser:
Pegel:

Fluss-km:
Pegelnull: m.U.NN

Wasserstande/Wassermengen:

Nov. Dez. Jan. Febr. Marz April

Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt.

4 Wurden Wasserstande oder Wassermengen gemaf Nr. 3 nicht
vereinbart, so tritt an deren Stelle fir jeden Monat der hochste
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Wasserstand oder die grofite Wassermenge, die wahrend der
letzten 10 Jahre an dem Versicherungsort am nachsten gele-
genen und durch die BaumaRnahmen nicht beeinflussten amt-
lichen Pegel erreicht wurden. Spitzenwerte, die fiir einen Mo-
nat auBergewdhnlich sind, bleiben hierbei unbericksichtigt.

Besteht ein fiir den Versicherungsort malRgebender amtlicher
Pegel nicht, so tritt an die Stelle der Wasserstande oder Was-
sermengen gemal Nr. 3 der Wasserstand oder die Wasser-
menge, mit der am Versicherungsort zur Zeit des Versiche-
rungsfalles zu rechnen war. Spitzenwerte, die fiir einen Monat
auBergewohnlich sind, bleiben hierbei unbertcksichtigt.

5 Nur wenn dies besonders vereinbart ist, leistet der Versicherer
abweichend von § A2 Nr. 2 ¢) ABN 2008 Entschadigung fir
Schaden durch aulergewdhnliches Hochwasser oder durch An-
steigen des Grundwassers infolge auRergewohnlichen Hochwas-
sers. Dies gilt auch fiir Schaden, die das Hochwasser verursacht,
bevor es den auRergewohnlichen Wert erreicht hat, die aber mit
Sicherheit auch nach dem Zeitpunkt eingetreten waren.

Hochwasser gilt als auRergewdhnlich, wenn folgende Wasser-
stande oder Wassermengen tberschritten sind:

Gewasser:

Pegel:

Fluss-km:

m.u.NN

Wasserstande/Wassermengen:

Pegelnull:

Nov. Dez. Jan. Febr. Marz April

Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt.

6  Wurden Wasserstande oder Wassermengen gemal® Nr. 5 nicht
vereinbart, so tritt an deren Stelle der Wasserstand oder die
Wassermenge, von denen an Schaden durch Hochwasser oder
durch Ansteigen des Grundwassers infolge von Hochwasser un-
abwendbare Umstédnde — im Sinne der VOB in der bei Abschluss
des Versicherungsvertrages aktuellen Fassung — eintreten.

TV-TK 5263 Bereits ausgefiihrte Bauleistungen
(zu § 2 ABN 2008)

Die vor Versicherungsbeginn bereits ausgefiihrten Bauleistungen
sind frei von bekannten Schéden.

Sollten wahrend der Bauzeit noch Schaden erkennbar werden, die in
die versicherungsfreie Zeit fallen, so sind diese nicht ersatzpflichtig.

TV-TK 5270 Verluste durch Diebstahl
(zu § A2 Nr. 2 a ABN 2008)

Abweichend zu § A2 Nr. 2 a) ABN 2008 wird Entschadigung fir
Verluste durch Diebstahl mit dem Gebaude fest verbundener und
versicherter Bestandteile geleistet.

Auf § B8 Nr. 2 a) ee) und ff) ABN 2008 wird besonders hingewie-
sen. Danach sind Schaden durch strafbare Handlungen gegen das
Eigentum sowie ein Verzeichnis der abhanden gekommenen Sa-
chen unverziglich der Polizei zu melden. Die Rechtsfolgen von Ver-
letzungen der Obliegenheiten ergeben sich aus §§ B8 ABN 2008.

TV-TK 5271 Verluste durch Diebstahl
(zu Klausel TV-TK 5180/TV-TK 5181)

Abweichend zu Klausel TV-TK 5180 bzw. Klausel TV-TK 5181 sind
Schaden am Altbau durch Verluste mit dem Gebéaude fest verbun-
dener, versicherter Sachen mitversichert.

TV-TK 5277 Unvorhergesehen

Abweichend von § A2 Nr. 1 Abs. 2 ABN 2008 sind unvorhergese-
hen Schéden, die der Versicherungsnehmer oder seine Reprasen-
tanten weder rechtzeitig vorhergesehen haben, noch mit dem fir
die im Betrieb ausgelibte Tatigkeit erforderlichen Fachwissen ohne
grobe Fahrldssigkeit hatten vorhersehen konnen.

TV-TK 5761 Schiden infolge von Midngeln

Erganzend zu § A7 Nr. 1b ABN 2008 leistet der Versicherer keine
Entschéddigung fiir Kosten, die auch unabhéngig von dem Versi-
cherungsfall aufzuwenden gewesen waren, insbesondere fiir die
Beseitigung eines Mangels an der versicherten Sache.

TV-TK 5850 Mitversicherungs- und Prozessfiihrungs-
klausel fiir die Technischen Versicherungs-
zweige

1 Bei Versicherungen, die von mehreren Versicherern gezeich-
net worden sind, haften diese stets nur fir ihren Anteil und
nicht als Gesamtschuldner.

2 Der fiihrende Versicherer ist bevollmachtigt, Anzeigen und
Willenserklarungen des Versicherungsnehmers fiir alle beteilig-
ten Versicherer entgegenzunehmen und in deren Namen im
Rahmen von & B8 Nr. 1 ABN 2008 die Versicherungsvertrage
zu kiindigen.

3 Die vom fiihrenden Versicherer abgegebenen Erklarungen
oder mit dem Versicherungsnehmer getroffenen Vereinba-
rungen sind fir die beteiligten Versicherer verbindlich. Der
flihrende Versicherer ist jedoch ohne Zustimmung (Einwilli-
gung oder Genehmigung) der beteiligten Versicherer, von
denen jeder einzeln zu entscheiden hat, nicht berechtigt

a) zur Erhéhung von Versicherungssummen und/oder Ent-
schadigungsgrenzen Uber die im Versicherungsschein
genannten prozentualen Werte bzw. Maximalbetrage
hinaus. Dies gilt nicht fir Summenanpassungen im Rah-
men der Bestimmungen fir die vertraglich vorgesehenen
Abrechnungsverfahren (Summe/Beitrag);

b) zur Anderung der Kiindigungsbestimmungen oder der
Versicherungsdauer. Dies gilt nicht fiir Verlangerungen
der Versicherungsdauer, die aufgrund einer im Versiche-
rungsvertrag getroffenen Regelung gewdhrt werden;
ferner bleibt die Berechtigung des flihrenden Versicherers
zur Kiindigung gemaf § B8 Nr. 1 ABN 2008 unberiihrt;

c) zur Erweiterung des Deckungsumfangs, zur Verminde-
rung des Selbstbehaltes und/oder des Beitrages.

4  Bei Schédden, die den im Versicherungsvertrag bezeichneten
Betrag Ubersteigen, oder fiir die Mitversicherer von grund-
satzlicher Bedeutung sind, ist auf Verlangen der beteiligten
Versicherer eine Abstimmung herbeizufiihren.

5  Soweit die vertraglichen Grundlagen fiir die beteiligten Versi-
cherer die gleichen sind, ist folgendes vereinbart:

a) Der Versicherungsnehmer wird bei Streitfallen aus diesem
Vertrag seine Anspriiche nur gegen den fiihrenden Versi-
cherer und nur wegen dessen Anteil gerichtlich geltend
machen.

b) Der fiihrende Versicherer ist von den beteiligten Versi-
cherern erméchtigt, alle Rechtsstreitigkeiten aus oder im
Zusammenhang mit diesem Vertrag (einschlieRlich der
Verfolgung von Regressanspriichen) auch bezlglich ihrer
Anteile als Kldger oder Beklagte zu fiihren. Ein gegen oder
vom fiihrenden Versicherer erstrittenes, rechtskraftig ge-
wordenes Urteil wird deshalb von den beteiligten Versi-
cherern als auch fir sie verbindlich anerkannt. Das gilt
ebenfalls fir die mit dem Versicherungsnehmer nach
Rechtshangigkeit geschlossenen Vergleiche.

c) Falls der Anteil des flihrenden Versicherers die Beru-
fungssumme oder Revisionsbeschwer nicht erreicht, ist
der Versicherungsnehmer berechtigt und auf Verlangen
des fiihrenden Versicherers verpflichtet, die Klage auf
einen zweiten, erforderlichenfalls auf weitere Versiche-
rer auszudehnen, bis diese Summe erreicht ist. Wird die-
sem Verlangen nicht entsprochen, so gilt Nr. 5 b) Satz 2
nicht.

TV-TK 5851 Versehen

Wird eine Anzeige, Meldung von Gefahrerhéhung, Erflllung einer
vertraglichen Obliegenheit oder dhnliches nachweislich durch ein
Versehen des Versicherungsnehmers unterlassen, so kann der Ver-
sicherer deswegen seine Ersatzpflicht nicht ablehnen, es sei denn,
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dass Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit des Versicherungsnehmers,
seiner Beauftragten oder Bevollméchtigten vorliegen.

Der Versicherer hat riickwirkend jedoch Anspruch auf Nachzah-
lung eines angemessenen Beitrages ab Beginn der Anderung.

TV-TK 5858 Bergbaugebiete

1 Erganzend zu § B8 Nr. 1 a) ABN 2008 hat der Versicherungs-
nehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles in Bergbaugebie-
ten die Baupldne vor Beginn der Bauleistungen dem Bergbau-
Berechtigten und der zustdndigen Bergbehorde vorzulegen.
Auflagen dieser Behdrde sind zu entsprechen.

2 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten nach
Nr. 1 ergeben sich aus §§ B8, B9 ABN 2008.

TV-TK 5859 Gefahr des Aufschwimmens

1 Erganzend zu § B8 Nr. 1 a) ABN 2008 hat der Versicherungs-
nehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles die Lieferungen
und Leistungen durch ausreichende und funktionsfahige Flu-
tungsmaglichkeiten oder Ballast zu sichern, sofern die Gefahr
des Aufschwimmens besteht.

2 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten nach
Nr. 1 ergeben sich aus §§ B8, B9 ABN 2008.

TV-TK 5860 Vorlaufige Deckung
1 Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz aus dem Vertrag Uber die vorlaufige
Deckung beginnt zu dem vereinbarten Zeitpunkt. Der Ver-
sicherungsschutz beginnt jedoch nicht vor der Zahlung des
Beitrages, sofern der Versicherer den Versicherungsnehmer
durch gesonderte Mitteilung in Textform zum Zeitpunkt des
Vertragsschlusses liber die vorlaufige Deckung oder durch
einen auffilligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese

Voraussetzung aufmerksam macht. 1

2 Inhalt des Vertrages

Grundlage dieses Vertrages sind die im Versicherungsvertrag
vereinbarten Allgemeinen Versicherungsbedingungen und

Klauseln. 2

3 Nichtzustandekommen des Hauptvertrages

Kommt der Hauptvertrag nicht zustande, so steht dem Ver-
sicherer ein Anspruch auf einen der Laufzeit der vorlaufigen
Deckung entsprechenden Teil des Beitrages zu, die beim
Zustandekommen des Hauptvertrages flir diesen zu zahlen
ware. Dies gilt nicht, wenn fir die vorldufige Deckung ein
abweichender Beitrag vereinbart wurde.

4 Beendigung des Vertrages uiber vorldaufige Deckung

a) Der Vertrag uber vorlaufige Deckung endet spatestens zu

dem weiteren Vertrag Uber vorldaufige Deckung von der
Zahlung des Beitrages durch den Versicherungsnehmer
abhdngig, so endet der Vertrag tiber vorlaufige Deckung
bei Nichtzahlung oder verspéteter Zahlung des Beitrages
abweichend von Satz 1 spatestens zu dem Zeitpunkt, zu
dem der Versicherungsnehmer mit der Beitragszahlung
in Verzug ist. Vorraussetzung hierfiir ist aber, dass der
Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte
Mitteilung in Textform oder durch einen auffélligen Ver-
merk im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge auf-
merksam gemacht hat.

b) Absatz a ist auch anzuwenden, wenn der Versicherungs-
nehmer den Hauptvertrag oder den weiteren Vertrag
Uiber vorlaufige Deckung mit einem anderen Versicherer
schlieRt. Der Versicherungsnehmer hat den anderwei-
tigen Vertragsschluss unverziiglich mitzuteilen.

¢) Kommt der Hauptvertrag mit dem Versicherer, mit dem
der Vertrag Uber vorldaufige Deckung besteht, nicht zu-
stande, weil der Versicherungsnehmer seine Vertragser-
klarung zum Hauptvertrag widerruft oder einen Wider-
spruch wegen eines vom Antrag oder den getroffenen
Vereinbarungen abweichenden Versicherungsscheins
erklart, so endet der Vertrag uber vorlaufige Deckung
spatestens mit dem Zugang des Widerrufs oder des Wi-
derspruchs beim Versicherer.

d) Ist das Vertragsverhaltnis liber vorlaufige Deckung auf
unbestimmte Zeit eingegangen, kann jede Vertragspar-
tei den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kiindigen. Die
Kiindigung des Versicherers wird jedoch erst nach Ablauf
von zwei Wochen nach Zugang wirksam.

e) Die Kiindigung nach d) hat in Schriftform zu erfolgen.

TV-TK 5870 Schiden durch Sturm und Leitungswasser

an fertig gestellten Teilen von Bauwerken

Abweichend von § B3 Nr. 2 Satz 4 ABN 2008 endet der Versi-
cherungsschutz fir Schaden durch Leitungswasser und Sturm,
die zu Lasten des Auftraggebers gehen erst, wenn die Voraus-
setzungen gemal § B3 Nr. 2 a-c) ABN 2008 fir das ganze Bau-
werk vorliegen.

Leitungswasser ist Wasser, das aus den Zu- und Ableitungs-
rohren, den sonstigen Einrichtungen der Wasserversorgung
oder der Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-,
Warmepumpen-, oder Solarheizungsanlagen bestimmungs-
widrig ausgetreten ist.

Sole, Ole, Kiihl- und Kaltemittel aus Klima-, Warmepumpen-
oder Solarheizungsanlagen sowie Wasserdampf stehen Lei-
tungswasser gleich.

TV-TK 5877 Glasbruchschiden

dem Zeitpunkt, zu dem nach einem vom Versicherungs- Abweichend von & B3 Nr. 2 ABN 2008 endet der Versicherungs-
nehmer geschlossenen Hauptvertrag oder einem wei- schutz fur Glasbruch mit dem fertigen Einbau.

teren Vertrag Uber vorlaufige Deckung ein gleichartiger
Versicherungsschutz beginnt. Ist der Beginn des Versi-
cherungsschutzes nach dem Hauptvertrag oder nach
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Produktbeschreibung - Bauherren
(Ubersicht tiber das Deckungskonzept — optionale Erweiterungen)

Grundversicherungssummen:
2.000.000 EUR fiir Personenschéden und 1.000.000 EUR fiir Sach- und Vermdégensschaden

(Auf den eingeschrankten Deckungsumfang bei den Vermdgensschaden — z. B. Ausschluss von Schdden durch hergestellte oder

gelieferte Sachen, erbrachten Arbeiten oder sonstige Leistungen — wird hingewiesen)

Bauherrenhaftpflicht-Versicherung:

e Bauen mit eigener Leistung
- Bauausfiihrung
- Ubernahme der Planung und Bauleitung

¢ Nicht zulassungs- und nicht versicherungspflichtige selbstfahrende Arbeitsmaschinen

e \erletzung des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG)

e Vorsorgeversicherung im Rahmen der vereinbarten Grundversicherungssummen

e Be- und Entladeschiaden”

e Leitungsschaden”

¢ Senkungs- und Erdrutschungsschaden”

NIN|INININ|NODO |0

Bei gewerblichen Bauvorhaben gilt zusatzlich:

e Tatigkeitsschaden”

e Unterfahrungs- und Unterfangungsschaden im Rahmen der fiir Tatigkeitsschaden vereinbarten Versicherungssumme

e Umwelthaftpflichtversicherung
Die Grundversicherungssumme entspricht der zur Bauherrenhaftpflichtversicherung vereinbarten
Grundversicherungssumme fiir Personen- und Sachschaden.
- Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls®
- WHG-Anlagendeckung (Risikobaustein 1.2.1) fir
- Kleingebinde und Maschineninhalte (Einzelbehaltnis bis 60 |, bei Mineraldlen bis 210 I) bis max.
1.000 | Gesamtfassungsvermogen
- Erhéhung des Gesamtfassungsvermogens auf 2.000 |
- Erhéhung des Gesamtfassungsvermogens auf 3.000 |
Der Versicherungsschutz erlischt, wenn die Mengenbegrenzung tberschritten wird.
- Betriebsstoffe in mitversicherten Kraftfahrzeugen und Arbeitsmaschinen
- Umwelthaftpflichtbasisdeckung (Risikobaustein 1.2.7)

NN NINN

¢ Umweltschadensversicherung®
Die Grundversicherungssumme entspricht der zur Umwelthaftpflichtversicherung vereinbarten Grundversicherungs-
summe flir Sachschaden.
Kosten fiir die Ausgleichssanierung - 300.000 EUR®
Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls - 300.000 EUR?
Vorsorgeversicherung (fir die Risikobausteine 1.2.6 bis 1.2.8) - 300.000 EUR?
- WHG-Anlagendeckung (Risikobaustein 1.2.1)
Es besteht Versicherungsschutz fiir die in der Umwelthaftpflichtversicherung unter WHG-Anlagendeckung (Ziffer
1.2.1) als versichert ausgewiesenen Risiken.
Abwasseranlagen- und Einwirkungsrisiko (Risikobaustein 1.2.4)
Sofern in der Umwelthaftpflichtversicherung das Abwasseranlagen- und Einwirkungsrisiko (Risikobaustein 1.2.4)
vereinbart wurde, besteht Versicherungsschutz fiir die dazu als versichert ausgewiesenen Risiken.
Umweltschadens-Regressdeckung (Risikobaustein 1.2.6)
Umweltschadens-Produktrisiko (Risikobaustein 1.2.7)
Umweltschadens-Basisdeckung (Risikobaustein 1.2.8)
Zu folgenden Positionen gelten die Regelungen aus der Bauherrenhaftpflichtversicherung vereinbart:
- Nicht zulassungs- und nicht versicherungspflichtige selbstfahrende Arbeitsmaschinen

NINN O0ON

O NINININ

NNAN

Bei privaten Bauvorhaben gilt zusétzlich:

¢ Unterfahrungs- und Unterfangungsschaden”

e Gewasserschaden-Restrisiko (auBer Anlagenrisiko)
Mitversichert ist das WHG-Anlagenrisiko fiir Kleingebinde (Einzelbehaltnis bis 60 I) bis max. 1.000 | Gesamtfassungs-
vermdogen. Der Versicherungsschutz erlischt, wenn die Mengenbegrenzung tberschritten wird.

NIIN|

¢ Umweltschdden gemalt Umweltschadensgesetz"

" Innerhalb der Grundversicherungssumme fiir Sachschaden
' Selbstbeteiligung 2.000 EUR, nicht jedoch bei Schaden durch Brand und Explosion
? Sublimit innerhalb der Grundversicherungssumme
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Produktbeschreibung - Bauherren (2)

(Ubersicht tiber das Deckungskonzept — optionale Erweiterungen)

Alternative Grundversicherungssumme(n):
e 2.000.000 EUR pauschal fiir Personen-, Sach- und Vermogensschaden
e 3.000.000 EUR pauschal fir Personen-, Sach- und Vermdgensschaden

gjoigd

e 5.000.000 EUR pauschal fiir Personen-, Sach- und Vermdgensschaden

4 Im Rahmen des Deckungskonzeptes mitversichert bzw. enthalten
[0 Beantragbar

Hinweis:
Die Hochstersatzleistung fir alle Versicherungsfille wahrend der Vertragslaufzeit betragt das Zweifache — in der Umwelthaftpflicht- und
der Umweltschadensversicherung das Einfache — der ausgewiesenen Summen.

Formulare
* Produktmappe 2> FK12
e Antrag 2> FK12/1
¢ Allgemeine Versicherungsbedingungen fiir die Haftpflichtversicherung (AHB) -> AH 0372
e Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen fiir die Bauherren-Haftpflichtversicherung > AH 2172
Bei gewerblichen Risiken zusitzlich:
¢ Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen fiir die Versicherung der Haftpflicht wegen Schéaden

durch Umwelteinwirkung (Umwelt-Haftpflicht-Modell) - AH 1002
¢ Allgemeine Versicherungsbedingungen fiir die Umweltschadensversicherung (USV) - AH 0270
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Aachen
Miunchener

Allgemeine Versicherungsbedingungen fiir die Haftpflichtversicherung
(AHB)

Umfang des Versicherungsschutzes

Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall
Vermoégensschaden, Abhandenkommen von Sachen
Versichertes Risiko

Vorsorgeversicherung

Leistungen der Versicherung

Begrenzung der Leistungen

N O\ AN =

Ausschliisse

Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung

8 Beginn des Versicherungsschutzes

9 Zahlung und Folgen verspateter Zahlung / erster oder einmaliger Beitrag
10 Zahlung und Folgen verspéteter Zahlung / Folgebeitrag

11 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermachtigung

12 Teilzahlung und Folgen bei verspateter Zahlung

13 Beitragsregulierung

14 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

15 Beitragsangleichung

Dauer und Ende des Versicherungsvertrages/Kiindigung

16 Dauer und Ende des Versicherungsvertrages

17 Wegfall des versicherten Risikos

18 Kiindigung nach Beitragsangleichung

19 Kiindigung nach Versicherungsfall

20 Kiindigung nach VerauRerung versicherter Unternehmen

21 Kiindigung nach Risikoerhéhung aufgrund Anderung oder Erlass von Rechtsvorschriften

22 Mehrfachversicherung

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

23 Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers
24 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles

25 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles

26 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

Weitere Bestimmungen

27 Mitversicherte Personen

28 Abtretungsverbot

29 Anzeigen, Willenserklarungen, Anschriftenanderung
30 Verjahrung

31 Zustandiges Gericht

32 Anzuwendendes Recht
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Umfang des Versicherungsschutzes

1
1.1

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

2.1

2.2

3.1
3.1.1

3.1.2

3.2

4.1.1

Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall

Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten
Risikos flir den Fall, dass der Versicherungsnehmer wegen
eines wahrend der Wirksamkeit der Versicherung eingetre-
tenen Schadenereignisses (Versicherungsfall), das einen
Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden Vermogens-
schaden zur Folge hatte, aufgrund

gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen
privatrechtlichen Inhalts

von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch genom-
men wird.

Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Scha-
digung des Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf den
Zeitpunkt der Schadenverursachung, die zum Schadener-
eignis gefiihrt hat, kommt es nicht an.

Kein Versicherungsschutz besteht fiir Anspriiche, auch
wenn es sich um gesetzliche Anspriiche handelt,

auf Erfilllung von Vertragen, Nacherfiillung, aus Selbstvor-
nahme, Ricktritt, Minderung, auf Schadensersatz statt der
Leistung;

wegen Schaden, die verursacht werden, um die Nacherfil-
lung durchfiihren zu kénnen;

wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes
oder wegen des Ausbleibens des mit der Vertragsleistung
geschuldeten Erfolges;

auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf
ordnungsgemale Vertragserfillung;

auf Ersatz von Vermdgensschaden wegen Verzogerung der
Leistung;

wegen anderer an die Stelle der Erfiillung tretender Ersatz-
leistungen.

Vermdgensschaden, Abhandenkommen von Sachen

Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Verein-
barung erweitert werden auf die gesetzliche Haftpflicht
privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers wegen

Vermdgensschaden, die weder durch Personen- noch
durch Sachschaden entstanden sind;

Schaden durch Abhandenkommen von Sachen; hierauf
finden dann die Bestimmungen Gber Sachschdaden Anwen-
dung.

Versichertes Risiko
Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haftpflicht

aus den im Versicherungsschein und seinen Nachtragen
angegebenen Risiken des Versicherungsnehmers,

aus Erhéhungen oder Erweiterungen der im Versicherungs-
schein und seinen Nachtragen angegebenen Risiken. Dies
gilt nicht fir Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von
versicherungspflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeu-
gen sowie fiir sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder
Deckungsvorsorgepflicht unterliegen,

aus Risiken, die fur den Versicherungsnehmer nach Ab-
schluss der Versicherung neu entstehen (Vorsorgeversiche-
rung) und die in Ziffer 4 naher geregelt sind.

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erho-
hungen des versicherten Risikos durch Anderung bestehen-
der oder Erlass neuer Rechtsvorschriften. Der Versicherer
kann den Vertrag jedoch unter den Voraussetzungen von
Ziffer 21 kiindigen.

Vorsorgeversicherung

Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu
entstehen, sind im Rahmen des bestehenden Vertrages so-
fort versichert.

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforde-
rung des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb eines
Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch mit der

4.2

4.3

4.3.1

4.3.2
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Beitragsrechnung erfolgen. Unterlasst der Versicherungs-
nehmer die rechtzeitige Anzeige, entfallt der Versiche-
rungsschutz fiir das neue Risiko riickwirkend ab dessen
Entstehung.

Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko ange-
zeigt wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen,
dass das neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung
und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu dem die
Anzeigefrist noch nicht verstrichen war.

Der Versicherer ist berechtigt, flir das neue Risiko einen an-
gemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Einigung
Uber die Hohe dieses Beitrages innerhalb eines Monats
nach Eingang der Anzeige nicht zustande, entféllt der Ver-
sicherungsschutz fir das neue Risiko riickwirkend ab dessen
Entstehung.

Der Versicherungsschutz fiir neue Risiken ist von ihrer Ent-
stehung bis zur Einigung im Sinne von Ziffer 4.1.2 auf
den Betrag von 500.000 EUR fiir Personenschaden und
150.000 EUR fiir Sachschaden, und soweit vereinbart flr
Vermogensschaden, begrenzt.

Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht fir Ri-
siken

aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Fiihren eines Kraft-,
Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge der Zu-
lassungs-, Fiihrerschein- oder Versicherungspflicht unterlie-
gen;

aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Fiihren von Bah-
nen;

die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht un-
terliegen;

die kiirzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im
Rahmen von kurzfristigen Versicherungsvertragen zu versi-
chern sind.

Leistungen der Versicherung

Der Versicherungsschutz umfasst die Prifung der Haft-
pflichtfrage, die Abwehr unberechtigter Schadensersatz-
anspriiche und die Freistellung des Versicherungsnehmers
von berechtigten Schadensersatzverpflichtungen.

Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, wenn
der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskraf-
tigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Ent-
schadigung verpflichtet ist und der Versicherer hierdurch
gebunden ist. Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom
Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers
abgegeben oder geschlossen worden sind, binden den Ver-
sicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis
oder Vergleich bestanden hatte.

Ist die Schadenersatzverpflichtung des Versicherungsneh-
mers mit bindender Wirkung fiir den Versicherer festge-
stellt, hat der Versicherer den Versicherungsnehmer binnen
zwei Wochen vom Anspruch des Dritten freizustellen.

Der Versicherer ist bevollméachtigt, alle ihm zur Abwicklung
des Schadens oder Abwehr der Schadensersatzanspriiche
zweckmalig erscheinenden Erklarungen im Namen des
Versicherungsnehmers abzugeben.

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit
Uber Schadensersatzanspriiche gegen den Versicherungs-
nehmer, ist der Versicherer zur Prozessfiihrung bevollméach-
tigt. Er fihrt den Rechtsstreit im Namen des Versicherungs-
nehmers auf seine Kosten.

Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadensereig-
nisses, das einen unter den Versicherungsschutz fallenden
Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, die Bestellung
eines Verteidigers fiir den Versicherungsnehmer von dem
Versicherer gewiinscht oder genehmigt, so tragt der Ver-
sicherer die gebiihrenordnungsmaRigen oder die mit ihm
besonders vereinbarten hoheren Kosten des Verteidigers.

Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter
das Recht, die Aufhebung oder Minderung einer zu zah-
lenden Rente zu fordern, so ist der Versicherer zur Aus-
libung dieses Rechts bevollmachtigt.



6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

7.1

7.2

Begrenzung der Leistungen

Die Entschadigungsleistung des Versicherers ist bei jedem
Versicherungsfall auf die vereinbarten Versicherungssum-
men begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versi-
cherungsschutz auf mehrere entschadigungspflichtige Per-
sonen erstreckt.

Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Ent-
schadigungsleistungen des Versicherers fiir alle Versiche-
rungsfélle eines Versicherungsjahres auf das Zweifache der
vereinbarten Versicherungssummen begrenzt.

Mehrere wahrend der Wirksamkeit der Versicherung ein-
tretende Versicherungsfalle gelten als ein Versicherungsfall,
der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsflle ein-
getreten ist, wenn diese

— auf derselben Ursache,

— auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sach-
lichem und zeitlichem, Zusammenhang oder

— auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mangeln
beruhen.

Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versicherungs-
nehmer bei jedem Versicherungsfall mit einem im Versiche-
rungsschein oder in seinen Nachtrégen festgelegten Betrag
an der Schadensersatzleistung (Selbstbehalt). Soweit nicht
etwas anderes vereinbart wurde, ist der Versicherer auch in
diesen Fallen zur Abwehr unberechtigter Schadensersatz-
anspriiche verpflichtet.

Die Aufwendungen des Versicherers fiir Kosten werden
nicht auf die Versicherungssummen angerechnet.

Ubersteigen die begriindeten Haftpflichtanspriiche aus
einem Versicherungsfall die Versicherungssumme, tragt
der Versicherer die Prozesskosten im Verhaltnis der Versi-
cherungssumme zur Gesamthohe dieser Anspriiche.

Hat der Versicherungsnehmer an den Geschadigten
Rentenzahlungen zu leisten und Ubersteigt der Kapitalwert
der Rente die Versicherungssumme oder den nach Abzug
etwaiger sonstiger Leistungen aus dem Versicherungsfall
noch verbleibenden Restbetrag der Versicherungssumme,
so wird die zu leistende Rente nur im Verhaltnis der Versiche-
rungssumme bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert der
Rente vom Versicherer erstattet.

Fur die Berechnung des Rentenwertes gilt die entspre-
chende Vorschrift der Verordnung tiber den Versicherungs-
schutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in der
jeweils gliltigen Fassung zum Zeitpunkt des Versicherungs-
falles.

Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Ver-
sicherungsnehmer an laufenden Rentenzahlungen beteili-
gen muss, wenn der Kapitalwert der Rente die Versiche-
rungssumme oder die nach Abzug sonstiger Leistungen
verbleibende Restversicherungssumme Ubersteigt, werden
die sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der
Versicherungssumme abgesetzt.

Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines
Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung
oder Vergleich am Verhalten des Versicherungsnehmers
scheitert, hat der Versicherer fiir den von der Weigerung an
entstehenden Mehraufwand an Entschadigungsleistung,
Zinsen und Kosten nicht aufzukommen.

Ausschliisse

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachtragen nicht
ausdriicklich etwas anderes bestimmt ist, sind von der Ver-
sicherung ausgeschlossen:

Versicherungsanspriiche aller Personen, die den Schaden
vorsatzlich herbeigefiihrt haben.

Versicherungsanspriiche aller Personen, die den Schaden
dadurch verursacht haben, dass sie in Kenntnis von deren
Mangelhaftigkeit oder Schadlichkeit

— Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder

— Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.

7.3

7.4
7.4.1

7.4.2

7.4.3

7.4.4

7.5
7.5.1

7.5.2
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7.5.4

7.5.5

7.5.6

7.5.7

7.6

7.7

7.7.1

Haftpflichtanspriiche, soweit sie auf Grund Vertrags oder
Zusagen Uber den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des
Versicherungsnehmers hinausgehen.

Haftpflichtanspriiche

des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziffer 7.5 be-
nannten Personen gegen die Mitversicherten,

zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Ver-
sicherungsvertrages,

zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versiche-
rungsvertrages.

Die vorstehenden Ausschlisse erstrecken sich auch auf
Haftpflichtanspriiche von Angehérigen der dort genannten
Personen, die mit diesen in hauslicher Gemeinschaft leben.

Haftpflichtanspriiche gegen den Versicherungsnehmer

aus Schadenfallen seiner Angehorigen, die mit ihm in
héduslicher Gemeinschaft leben oder die zu den im Versi-
cherungsvertrag mitversicherten Personen gehoren;

Als Angehorige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne
des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder vergleichbarer
Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten, Eltern
und Kinder, Adoptiveltern und -kinder, Schwiegereltern
und -kinder, Stiefeltern und -kinder, GrofReltern und Enkel,
Geschwister sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen, die
durch ein familiendhnliches, auf langere Dauer angelegtes
Verhéltnis wie Eltern und Kinder miteinander verbunden
sind).

von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn
der Versicherungsnehmer eine geschaftsunfahige, be-
schrankt geschaftsfahige oder betreute Person ist;

von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versiche-
rungsnehmer eine juristische Person des privaten oder 6f-
fentlichen Rechts oder ein nicht rechtsfahiger Verein ist;

von seinen unbeschrankt personlich haftenden Gesellschaf-
tern, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handels-
gesellschaft, Kommanditgesellschaft oder Gesellschaft bir-
gerlichen Rechts ist;

von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine
eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist;

von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwal-
tern.

Die Ausschlisse unter Ziffer 7.5.2 bis 7.5.6 erstrecken sich
auch auf Haftpflichtanspriiche von Angehérigen der dort
genannten Personen, die mit diesen in hduslicher Gemein-
schaft leben.

Haftpflichtanspriiche wegen Schaden an fremden Sachen
und allen sich daraus ergebenden Vermdgensschaden,
wenn der Versicherungsnehmer diese Sachen gemietet,
geleast, gepachtet, geliehen, durch verbotene Eigenmacht
erlangt hat oder sie Gegenstand eines besonderen Verwah-
rungsvertrages sind.

Sind die Voraussetzungen des Ausschlusses in der Per-
son von Angestellten, Arbeitern, Bediensteten, Bevoll-
machtigten oder Beauftragten des Versicherungsnehmers
gegeben, so entfallt gleichfalls der Versicherungsschutz,
und zwar sowohl fiir den Versicherungsnehmer als auch fiir
die durch den Versicherungsvertrag etwa mitversicherten
Personen.

Haftpflichtanspriiche wegen Schaden an fremden Sachen
und allen sich daraus ergebenden Vermdégensschaden,
wenn

die Schédden durch eine gewerbliche oder berufliche Tatig-
keit des Versicherungsnehmers an diesen Sachen (Bearbei-
tung, Reparatur, Beférderung, Priifung und dgl.) entstan-
den sind; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss
nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen unmit-
telbar von der Tatigkeit betroffen waren;

7.7.2. die Schaden dadurch entstanden sind, dass der Versiche-
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rungsnehmer diese Sachen zur Durchfiihrung seiner ge-
werblichen oder beruflichen Tatigkeiten (als Werkzeug,
Hilfsmittel, Materialablagefliche und dgl.) benutzt hat; bei



7.7.3

7.7.4

7.8

7.9

7.10.1

7.10.2

unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit,
als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der
Benutzung betroffen waren;

die Schéaden durch eine gewerbliche oder berufliche Tatig-
keit des Versicherungsnehmers entstanden sind und sich
diese Sachen oder - sofern es sich um unbewegliche Sachen
handelt - deren Teile im unmittelbaren Einwirkungsbereich
der Tatigkeit befunden haben; dieser Ausschluss gilt nicht,
wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er zum Zeit-
punkt der Tatigkeit offensichtlich notwendige Schutzvor-
kehrungen zur Vermeidung von Schaden getroffen hatte.

Sind die Voraussetzungen der vorstehenden Ausschlisse
in der Person von Angestellten, Arbeitern, Bediensteten,
Bevollméachtigten oder Beauftragten des Versicherungs-
nehmers gegeben, so entfillt gleichfalls der Versicherungs-
schutz, und zwar sowohl fiir den Versicherungsnehmer als
auch fir die durch den Versicherungsvertrag etwa mitver-
sicherten Personen.

Haftpflichtanspriiche wegen Schdaden an vom Versiche-
rungsnehmer hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbei-
ten oder sonstigen Leistungen infolge einer in der Herstel-
lung, Lieferung oder Leistung liegenden Ursache und alle
sich daraus ergebenden Vermdgensschaden. Dies gilt auch
dann, wenn die Schadenursache in einem mangelhaften
Einzelteil der Sache oder in einer mangelhaften Teilleistung
liegt und zur Beschadigung oder Vernichtung der Sache
oder Leistung fiihrt.

Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn
Dritte im Auftrag oder fiir Rechnung des Versicherungsneh-
mers die Herstellung oder Lieferung der Sachen oder die
Arbeiten oder sonstigen Leistungen tibernommen haben.

Haftpflichtanspriiche aus im Ausland vorkommenden Scha-
denereignissen; Anspriiche aus § 110 Sozialgesetzbuch ViI
sind jedoch mitversichert.

Anspriiche, die gegen den Versicherungsnehmer wegen
Umweltschdaden gemal Umweltschadensgesetz oder an-
derer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG)
basierenden nationalen Umsetzungsgesetzen geltend ge-
macht werden. Dies gilt auch dann, wenn der Versiche-
rungsnehmer von einem Dritten aufgrund gesetzlicher
Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts auf Er-
stattung der durch solche Umweltschaden entstandenen
Kosten in Anspruch genommen wird.

Der Versicherungsschutz bleibt aber fiir solche Anspriiche
erhalten, die auch ohne Bestehen des Umweltschadensge-
setzes oder anderer auf der EU- Umwelthaftungsrichtlinie
(2004/35/EG) basierender nationaler Umsetzungsgesetze
bereits aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen
privatrechtlichen Inhalts gegen den Versicherungsnehmer
geltend gemacht werden konnten.

Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen der Versicherung
privater Haftpflichtrisiken.

Haftpflichtanspriiche wegen Schaden durch Umwelteinwir-
kung. Darunter fallen auch Schiaden hervorgerufen durch
Brand und/oder Explosion.

Dieser Ausschluss gilt nicht
a) im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken;

b) fir Schaden, die durch vom Versicherungsnehmer
hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse (auch Abfalle),
durch Arbeiten oder sonstige Leistungen nach Aus-
flihrung der Leistung oder nach Abschluss der Arbeiten
entstehen (Produkthaftpflicht).

Kein Versicherungsschutz besteht jedoch fiir Schaden durch
Umwelteinwirkung, die aus der Planung, Herstellung, Liefe-
rung, Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung
von

— Anlagen, die bestimmt sind, gewdsserschadliche Stoffe
herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu
beférdern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen);

— Anlagen gem. Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungs-
gesetz (UmweltHG-Anlagen);

— Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden Be-
stimmungen einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht
unterliegen;

— Abwasseranlagen

oder Teilen resultieren, die ersichtlich fiir solche Anlagen
bestimmt sind.

7.11  Haftpflichtanspriiche wegen Schaden, die auf Asbest, asbest-
haltige Substanzen oder Erzeugnisse zurlickzuftihren sind.

7.12  Haftpflichtanspriiche wegen Schaden, die in unmittel-
barem oder mittelbarem Zusammenhang stehen mit ener-
giereichen ionisierenden Strahlen (z.B. Strahlen von radio-
aktiven Stoffen oder Rontgenstrahlen).

7.13  Haftpflichtanspriiche wegen Schéden, die zuriickzufiihren
sind auf

7.13.1 gentechnische Arbeiten,
7.13.2 gentechnisch veranderte Organismen (GVO),
7.13.3 Erzeugnisse, die

— Bestandteile aus GVO enthalten,

— aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.

7.14  Haftpflichtanspriiche aus Sachschaden, welche entstehen
durch

7.14.1 Abwasser, soweit es sich nicht um hausliche Abwasser han-
delt,

7.14.2 Senkungen von Grundstlicken oder Erdrutschungen,

7.14.3 Uberschwemmungen stehender oder flieRender Gews-
ser.

7.15  Haftpflichtanspriiche wegen Schaden aus dem Austausch,
der Ubermittlung und der Bereitstellung elektronischer Da-
ten, soweit es sich handelt um Schaden aus

7.15.1 Léschung, Unterdriickung, Unbrauchbarmachung oder
Veranderung von Daten,

7.15.2 Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten,
7.15.3 Stérung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch,
7.15.4 Ubermittlung vertraulicher Daten oder Informationen.

7.16  Haftpflichtanspriiche wegen Schaden aus Personlichkeits-
oder Namensrechtsverletzungen.

7.17  Haftpflichtanspriiche wegen Schaden aus Anfeindung,
Schikane, Beldstigung, Ungleichbehandlung oder son-
stigen Diskriminierungen.

7.18  Haftpflichtanspriiche wegen Personenschaden, die aus der
Ubertragung einer Krankheit des Versicherungsnehmers
resultieren. Das Gleiche gilt fir Sachschaden, die durch
Krankheit der dem Versicherungsnehmer gehérenden, von
ihm gehaltenen oder verduRerten Tiere entstanden sind. In
beiden Féllen besteht Versicherungsschutz, wenn der Ver-
sicherungsnehmer beweist, dass er weder vorsatzlich noch
grob fahrlassig gehandelt hat.

Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung
8 Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem vereinbarten
Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den ersten
oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im Sinne von Ziffer 9.1
zahlt. Der in Rechnung gestellte Beitrag enthalt die Versi-
cherungsteuer, die der Versicherungsnehmer in der jeweils
vom Gesetz bestimmten Hohe zu entrichten hat.

9 Zahlung und Folgen verspateter Zahlung / erster oder ein-
maliger Beitrag

9.1 Der erste oder einmalige Beitrag wird unverziglich nach
Abschluss des Versicherungsvertrages fallig, jedoch nicht
vor dem Beginn des Versicherungsschutzes.

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als
erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrags.

9.2 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einma-
ligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem spateren
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9.3

9.4

10
10.1

10.2

10.3

10.4

Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem
Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer
nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.
Fir Versicherungsfalle, die bis zur Zahlung des Beitrages
eintreten, ist der Versicherer nur dann nicht zur Leistung
verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch ge-
sonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffal-
ligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge
der Nichtzahlung des Beitrages aufmerksam gemacht hat.

Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen
Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Versi-
cherungsvertrag zuriicktreten, solange der Beitrag nicht
gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurlicktreten, wenn
der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzah-
lung nicht zu vertreten hat.

Wird der erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerat der
Versicherungsnehmer 30 Tage nach Ablauf der im Versiche-
rungsschein genannten Widerrufsfrist von 2 Wochen und
Zugang einer Zahlungsaufforderung in Verzug, es sei denn,
dass er die verspatete Zahlung nicht zu vertreten hat. Der
Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug
entstandenen Schadens zu verlangen.

Zahlung und Folgen verspateter Zahlung / Folgebeitrag

Die Folgebeitrdge sind, soweit nicht etwas anderes be-
stimmt ist, am Monatsersten des vereinbarten Beitragszeit-
raums fallig.

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Ver-
sicherungsschein oder in der Beitragsrechnung angege-
benen Zeitpunkt erfolgt.

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerdt der
Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei
denn, dass er die verspatete Zahlung nicht zu vertreten hat.

Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den
Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der
Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten
in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens
zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirk-
sam, wenn sie die rlickstandigen Betrage des Beitrags, Zin-
sen und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen
angibt, die nach Ziffer 10.3 und 10.4 mit dem Fristablauf
verbunden sind.

Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungs-
frist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem
Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn
er mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 10.2 Abs. 3
darauf hingewiesen wurde.

Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungs-
frist noch mit der Zahlung in Verzug, kann der Versiche-
rer den Versicherungsvertrag ohne Einhaltung einer Frist
kiindigen, wenn er den Versicherungsnehmer mit der Zah-
lungsaufforderung nach Ziffer 10.2 Abs. 3 darauf hingewie-
sen hat.

Die Kiindigung kann auch bereits bei der Bestimmung der
Zahlungsfrist ausgesprochen werden. In diesem Fall wird
die Kiindigung zum Ablauf der Zahlungsfrist wirksam, wenn
der Versicherungsnehmer in diesem Zeitpunkt noch mit der
Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der Versicherungsnehmer
in der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 10.2 Abs. 3 hinzu-
weisen.

Hat der Versicherer gekiindigt, und zahlt der Versicherungs-
nehmer danach innerhalb eines Monats den angemahnten
Betrag, besteht der Versicherungsvertrag fort. Fir Versi-
cherungsfille, die zwischen dem Ablauf der Zahlungsfrist
nach Ziffer 10.3 und der Zahlung eingetreten sind, besteht
jedoch kein Versicherungsschutz.

Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschrifterméchtigung

Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto verein-
bart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum
Falligkeitstag eingezogen werden kann und der Versiche-
rungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht wider-
spricht.
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Konnte der féllige Beitrag ohne Verschulden des Versiche-
rungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden,
ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie un-
verziiglich nach einer in Textform abgegebenen Zahlungs-
aufforderung des Versicherers erfolgt.

Kann der fallige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der
Versicherungsnehmer die Einzugserméachtigung widerru-
fen hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus anderen
Griinden zu vertreten, dass der Beitrag nicht eingezogen
werden kann, ist der Versicherer berechtigt, kinftig Zah-
lung auRerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der
Versicherungsnehmer ist zur Ubermittlung des Beitrags erst
verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform
aufgefordert worden ist.

Teilzahlung und Folgen bei verspateter Zahlung

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind
die noch ausstehenden Raten sofort fallig, wenn der Versi-
cherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate im Verzug ist.

Ferner kann der Versicherer fiir die Zukunft jahrliche Bei-
tragszahlung verlangen.

Beitragsregulierung

Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzu-
teilen, ob und welche Anderungen des versicherten Risi-
kos gegenlber den friiheren Angaben eingetreten sind.
Diese Aufforderung kann auch durch einen Hinweis auf
der Beitragsrechnung erfolgen. Die Angaben sind inner-
halb eines Monats nach Zugang der Aufforderung zu ma-
chen und auf Wunsch des Versicherers nachzuweisen. Bei
unrichtigen Angaben zum Nachteil des Versicherers kann
dieser vom Versicherungsnehmer eine Vertragsstrafe in
dreifacher Hohe des festgestellten Beitragsunterschiedes
verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer
beweist, dass ihn an der Unrichtigkeit der Angaben kein
Verschulden trifft.

Aufgrund der Anderungsmitteilung des Versicherungsneh-
mers oder sonstiger Feststellungen wird der Beitrag ab dem
Zeitpunkt der Veranderung berichtigt (Beitragsregulie-
rung), beim Wegfall versicherter Risiken jedoch erst ab dem
Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung beim Versicherer.
Der vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurch
nicht unterschritten werden. Alle entsprechend Ziffer 15.1
nach dem Versicherungsabschluss eingetretenen Erho-
hungen und ErméaRigungen des Mindestbeitrags werden
berlicksichtigt.

Unterldsst der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mittei-
lung, kann der Versicherer fiir den Zeitraum, fiir den die An-
gaben zu machen waren, eine Nachzahlung in Hohe des fir
diesen Zeitraum bereits in Rechnung gestellten Beitrages
verlangen. Werden die Angaben nachtraglich gemacht, fin-
det eine Beitragsregulierung statt. Ein vom Versicherungs-
nehmer zuviel gezahlter Beitrag wird nur zurlickerstattet,
wenn die Angaben innerhalb von zwei Monaten nach Zu-
gang der Mitteilung des erhéhten Beitrages erfolgten.

Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung
auf Versicherungen mit Beitragsvorauszahlung fiir mehrere
Jahre.

Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

Bei vorzeitiger Beendigung des Versicherungsvertrages hat
der Versicherer, soweit durch Gesetz nicht etwas anderes
bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, der
dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz be-
standen hat.

Beitragsangleichung

Die Versicherungsbeitrage unterliegen der Beitragsanglei-
chung. Soweit die Beitrdge nach Lohn-, Bau- oder Um-
satzsumme berechnet werden, findet keine Beitragsanglei-
chung statt. Mindestbeitrdage unterliegen unabhéangig von
der Art der Beitragsberechnung der Beitragsangleichung.

Ein unabhangiger Treuhander ermittelt jahrlich mit Wirkung
fur die ab dem 1. Julifélligen Beitrage, um welchen Prozent-
satz sich im vergangenen Kalenderjahr der Durchschnitt
der Schadenzahlungen aller zum Betrieb der Allgemeinen
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Haftpflichtversicherung zugelassenen Versicherer gegen-
Uber dem vorvergangenen Jahr erhoht oder vermindert
hat. Den ermittelten Prozentsatz rundet er auf die ndchst
niedrigere, durch fiinf teilbare ganze Zahl ab. Als Schaden-
zahlungen gelten dabei auch die speziell durch den einzel-
nen Schadenfall veranlassten Ausgaben fiir die Ermittlung
von Grund und Hohe der Versicherungsleistungen.

Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres
ist die Summe der in diesem Jahr geleisteten Schadenzah-
lungen geteilt durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum
neu angemeldeten Schadenfille.

Im Falle einer Erhohung ist der Versicherer berechtigt, im
Falle einer Verminderung verpflichtet, den Folgejahresbei-
trag um den sich aus Ziffer 15.2 ergebenden Prozentsatz
zu verandern (Beitragsangleichung). Der veranderte Fol-
gejahresbeitrag wird dem Versicherungsnehmer mit der
nachsten Beitragsrechnung bekannt gegeben.

Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Ver-
sicherers in jedem der letzten fiinf Kalenderjahre um ei-
nen geringeren Prozentsatz als denjenigen erhoht, den der
Treuhander jeweils fur diese Jahre nach Ziffer 15.2 ermittelt
hat, so darf der Versicherer den Folgejahresbeitrag nur um
den Prozentsatz erhohen, um den sich der Durchschnitt sei-
ner Schadenzahlungen nach seinen unternehmenseigenen
Zahlen im letzten Kalenderjahr erhéht hat; diese Erhdhung
darf diejenige nicht tiberschreiten, die sich nach dem vor-
stehenden Absatz ergeben wiirde.

Liegt die Veranderung nach Ziffer 15.2 oder 15.3 unter 5
Prozent, entfillt eine Beitragsangleichung. Diese Verande-
rung ist jedoch in den folgenden Jahren zu beriicksichtigen.

Dauer und Ende des Versicherungsvertrages/Kiindigung

16
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Dauer und Ende des Versicherungsvertrages

Der Versicherungsvertrag ist fir die vereinbarte Dauer ab-
geschlossen.

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr ver-
langert sich der Versicherungsvertrag um jeweils ein Jahr,
wenn nicht dem Vertragspartner spatestens drei Monate
vor dem Ablauf der jeweiligen Vertragsdauer eine Kiindi-
gung in Schriftform zugegangen ist.

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet
der Versicherungsvertrag, ohne dass es einer Kiindigung
bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der
Versicherungsnehmer den Vertrag zum Ablauf des dritten
Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres kiindigen; die
Kiindigung muss dem Versicherer spatestens drei Monate
vor dem Ablauf des jeweiligen Jahres in Schriftform zuge-
gangen sein.

Wegfall des versicherten Risikos

Wenn versicherte Risiken teilweise oder vollstandig dauer-
haft wegfallen, so erlischt die Versicherung bezliglich dieser
Risiken. Dem Versicherer steht der Beitrag zu, den er hatte
erheben kénnen, wenn die Versicherung dieser Risiken nur
bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden ware, zu dem er
vom Wegfall Kenntnis erlangt.

Kiindigung nach Beitragsangleichung

Erhoht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung
gemaR Ziffer 15.3, ohne dass sich der Umfang des Versiche-
rungsschutzes d@ndert, kann der Versicherungsnehmer den
Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang
der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger Wirkung, fri-
hestens jedoch zu dem Zeitpunkt kiindigen, in dem die
Beitragserhohung wirksam werden sollte.

Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mittei-
lung auf das Kiindigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung
muss dem Versicherungsnehmer spatestens einen Monat
vor dem Wirksamwerden der Beitragserh6hung zugehen.

Eine Erhohung der Versicherungsteuer begriindet kein Kiin-
digungsrecht.

Kiindigung nach Versicherungsfall
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Der Versicherungsvertrag kann gekiindigt werden, wenn

— vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung geleistet
wurde oder

— dem Versicherungsnehmer — bei einer Pflichtversiche-
rung dem Versicherer - eine Klage Uber einen unter den
Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch ge-
richtlich zugestellt wird.

Die Kiindigung muss dem Vertragspartner in Schriftform
spatestens einen Monat nach der Schadensersatzzahlung
oder der Zustellung der Klage zugegangen sein.

Kiindigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kiindigung
sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der
Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die
Kiindigung zu einem spateren Zeitpunkt, spatestens jedoch
zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam
wird.

Eine Kiindigung des Versicherers wird einen Monat nach
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

Kiindigung nach VerauRerung versicherter Unternehmen

Wird ein Unternehmen, fiir das eine Haftpflichtversiche-
rung besteht, an einen Dritten verduRert, tritt dieser an
Stelle des Versicherungsnehmers in die wahrend der Dauer
seines Eigentums sich aus dem Versicherungsvertrag erge-
benden Rechte und Pflichten ein.

Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines
NieRbrauchs, eines Pachtvertrages oder eines ahnlichen
Verhaltnisses von einem Dritten Gibernommen wird.

Der Versicherungsvertrag kann in diesem Falle

— durch den Versicherer dem Dritten gegeniiber mit einer
Frist von einem Monat,

— durch den Dritten dem Versicherer gegeniiber mit so-
fortiger Wirkung oder auf den Schluss der laufenden
Versicherungsperiode

in Schriftform gekiindigt werden.
Das Kiindigungsrecht erlischt, wenn

— der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von
dem Zeitpunkt an austibt, in welchem er vom Uber-
gang auf den Dritten Kenntnis erlangt;

— der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem
Ubergang austibt, wobei das Kiindigungsrecht bis zum
Ablauf eines Monats von dem Zeitpunkt an bestehen
bleibt, in dem der Dritte von der Versicherung Kenntnis
erlangt.

Erfolgt der Ubergang auf den Dritten wihrend einer lau-
fenden Versicherungsperiode und wird das Versicherungs-
verhdltnis nicht gekiindigt, haften der bisherige Versiche-
rungsnehmer und der Dritte fir den Versicherungsbeitrag
dieser Periode als Gesamtschuldner.

Der Ubergang eines Unternehmens ist dem Versicherer
durch den bisherigen Versicherungsnehmer oder den Drit-
ten unverziiglich anzuzeigen.

Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht
kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsfall spater
als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem die
Anzeige dem Versicherer hatte zugehen miissen, und der
Versicherer den mit dem VerduRerer bestehenden Versiche-
rungsvertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hatte.

Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht fiir
alle Versicherungsfille, die friihestens einen Monat nach
dem Zeitpunkt eintreten, in dem der Versicherer von der
VerauRerung Kenntnis erlangt. Dies gilt nur, wenn der Ver-
sicherer in diesem Monat von seinem Kiindigungsrecht
keinen Gebrauch gemacht hat.

Der Versicherungsschutz fallt trotz Verletzung der Anzeige-
pflicht nicht weg, wenn dem Versicherer die VerauRerung
in dem Zeitpunkt bekannt war, in dem ihm die Anzeige
hétte zugehen miissen.

Kiindigung nach Risikoerhéhung aufgrund Anderung oder
Erlass von Rechtsvorschriften
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Bei Erhéhungen des versicherten Risikos durch Anderung
bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften ist der
Versicherer berechtigt, den Versicherungsvertrag unter
Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kiindigen. Das
Kiindigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines
Monats von dem Zeitpunkt an ausgeiibt wird, in welchem
der Versicherer von der Erh6hung Kenntnis erlangt hat.

Mehrfachversicherung

Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in
mehreren Versicherungsvertragen versichert ist.

Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist,
ohne dass der Versicherungsnehmer dies wusste, kann er
die Aufhebung des spater geschlossenen Vertrages verlan-
gen.

Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungs-
nehmer es nicht innerhalb eines Monats geltend macht,
nachdem er von der Mehrfachversicherung Kenntnis er-
langt hat. Die Aufhebung wird zu dem Zeitpunkt wirksam,
zu dem die Erkldarung, mit der sie verlangt wird, dem Versi-
cherer zugeht.

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

23
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23.2

Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsneh-
mers

Vollstandigkeit und Richtigkeit von Angaben lber gefahrer-
hebliche Umstande

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Ver-
tragserklarung dem Versicherer alle ihm bekannten Ge-
fahrumstande in Textform anzuzeigen, nach denen der Ver-
sicherer in Textform gefragt hat und die fiir den Entschluss
des Versicherers erheblich sind, den Versicherungsvertrag
mit dem vereinbarten Inhalt zu schlieRen. Der Versiche-
rungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als
nach seiner Vertragserkldarung, aber vor Vertragsannahme
der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1
stellt.

Gefahrerheblich sind die Umstande, die geeignet sind, auf
den Entschluss des Versicherers Einfluss auszutiben, den
Versicherungsvertrag tiberhaupt oder mit dem vereinbar-
ten Inhalt abzuschlieRen.

Wird der Versicherungsvertrag von einem Vertreter des
Versicherungsnehmers geschlossen und kennt dieser die
gefahrerheblichen Umstande, muss sich der Versiche-
rungsnehmer so behandeln lassen, als habe er selbst davon
Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen.

Ricktritt

23.2.1 Unvollstandige und unrichtige Angaben zu den gefahrer-

23.2.2

2323

heblichen Umstédnden berechtigen den Versicherer, vom
Versicherungsvertrag zuriickzutreten.

Der Versicherer hat kein Ricktrittsrecht, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass er oder sein Vertreter die un-
richtigen oder unvollstindigen Angaben weder vorsatzlich
noch grob fahrlassig gemacht hat.

Das Rucktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlas-
siger Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn
der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer
den Versicherungsvertrag auch bei Kenntnis der nicht an-
gezeigten Umstande, wenn auch zu anderen Bedingungen,
geschlossen hatte.

Im Fall des Ruicktritts besteht kein Versicherungsschutz.

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls
zurlick, darf er den Versicherungsschutz nicht versagen,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der un-
vollstdndig oder unrichtig angezeigte Umstand weder fiir
den Eintritt des Versicherungsfalls noch fiir die Feststellung
oder den Umfang der Leistung ursachlich war. Auch in die-
sem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn der
Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt
hat.

Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, der der bis
zum Wirksamwerden der Ricktrittserklarung abgelaufenen
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Vertragszeit entspricht.
Beitragsanderung oder Kiindigungsrecht

Ist das Riicktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil
die Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch
auf grober Fahrlédssigkeit beruhte, kann der Versicherer
den Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer Frist von
einem Monat in Schriftform kiindigen.

Das Kiindigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Ver-
sicherungsvertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten
Umstande, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlos-
sen hitte.

Kann der Versicherer nicht zurticktreten oder kiindigen,
weil er den Versicherungsvertrag auch bei Kenntnis der
nicht angezeigten Umstdnde, aber zu anderen Bedin-
gungen, geschlossen hétte, werden die anderen Be-
dingungen auf Verlangen des Versicherers riickwirkend
Vertragsbestandteil. Hat der Versicherungsnehmer die
Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen
Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Ver-
tragsbestandteil.

Erhoht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um
mehr als 10% oder schliet der Versicherer die Gefahrabsi-
cherung fiir den nicht angezeigten Umstand aus, kann der
Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag innerhalb
eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers
fristlos kiindigen.

Der Versicherer muss die ihm nach Ziffer 23.2 und 23.3
zustehenden Rechte innerhalb eines Monats schriftlich gel-
tend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem
er von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von ihm
geltend gemachte Recht begriindet, Kenntnis erlangt. Er
hat die Umstdnde anzugeben, auf die er seine Erklarung
stutzt; er darf nachtraglich weitere Umstande zur Begriin-
dung seiner Erklarung abgeben, wenn fiir diese die Monats-
frist nicht verstrichen ist.

Dem Versicherer stehen die Rechte nach Ziffer 23.2 und
23.3 nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch ge-
sonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzei-
gepflichtverletzung hingewiesen hat.

Der Versicherer kann sich auf die in Ziffer 23.2 und 23.3
genannten Rechte nicht berufen, wenn er den nicht ange-
zeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige
kannte.

Erloschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers nach Ziffer 23.2 und 23.3 erl6-
schen mit Ablauf von 5 Jahren nach Vertragsabschluss; dies
gilt nicht fur Versicherungsfélle, die vor Ablauf dieser Frist
eingetreten sind. Die Frist belduft sich auf 10 Jahre, wenn
der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeige-
pflicht vorsatzlich oder arglistig verletzt haben.

Anfechtung

Das Recht des Versicherers, den Versicherungsvertrag we-
gen arglistiger Tauschung anzufechten, bleibt unberihrt.
Im Fall der Anfechtung steht dem Versicherer der Teil des
Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der Anfech-
tungserklarung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles

Besonders gefahrdrohende Umstidnde hat der Versiche-
rungsnehmer auf Verlangen des Versicherers innerhalb
angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit
die Beseitigung unter Abwagung der beiderseitigen Inte-
ressen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Scha-
den gefiihrt hat, gilt ohne weiteres als besonders gefahr-
drohend.

Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles

Jeder Versicherungsfall ist, auch wenn noch keine Scha-
denersatzanspriiche erhoben wurden, dem Versicherer
innerhalb einer Woche anzuzeigen. Das Gleiche gilt, wenn
gegen den Versicherungsnehmer Haftpflichtanspriiche gel-
tend gemacht werden.
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Der Versicherungsnehmer muss nach Mdoglichkeit fir die
Abwendung und Minderung des Schadens sorgen. Wei-
sungen des Versicherers sind dabei zu befolgen, soweit es
fir den Versicherungsnehmer zumutbar ist. Er hat dem
Versicherer ausfiihrliche und wahrheitsgemalte Schaden-
berichte zu erstatten und ihn bei der Schadenermittiung
und -regulierung zu unterstiitzen. Alle Umstande, die nach
Ansicht des Versicherers fiir die Bearbeitung des Schadens
wichtig sind, missen mitgeteilt sowie alle daflir angefor-
derten Schriftstlicke ibersandt werden.

Wird gegen den Versicherungsnehmer ein staatsanwalt-
schaftliches, behordliches oder gerichtliches Verfahren ein-
geleitet, ein Mahnbescheid erlassen oder ihm gerichtlich
der Streit verklindet, hat er dies unverziiglich anzuzeigen.

Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfligung von
Verwaltungsbehorden auf Schadensersatz muss der Versi-
cherungsnehmer fristgemal® Widerspruch oder die sonst
erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung des
Versicherers bedarf es nicht.

Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtan-
spruch gerichtlich geltend gemacht, hat er die Fiihrung
des Verfahrens dem Versicherer zu {iberlassen. Der Versi-
cherer beauftragt im Namen des Versicherungsnehmers
einen Rechtsanwalt. Der Versicherungsnehmer muss dem
Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskiinfte
erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfligung
stellen.

Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus
diesem Versicherungsvertrag, die er vor Eintritt des Versi-
cherungsfalles zu erfiillen hat, kann der Versicherer den
Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis
von der Obliegenheitsverletzung fristlos kiindigen. Der
Versicherer hat kein Kiindigungsrecht, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass die Obliegenheitsver-
letzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlassigkeit
beruhte.

Wird eine Obliegenheit aus diesem Versicherungsvertrag
vorsatzlich verletzt, verliert der Versicherungsnehmer sei-
nen Versicherungsschutz. Bei grob fahrldssiger Verletzung
einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Lei-
stung in einem der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entsprechenden Verhaltnis zu kiirzen.

Der vollstandige oder teilweise Wegfall des Versicherungs-
schutzes hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versi-
cherungsfalls bestehenden Auskunfts- oder Aufklarungs-
obliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Text-
form auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegen-
heit nicht grob fahrlassig verletzt hat, bleibt der Versiche-
rungsschutz bestehen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der
Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der
Obliegenheit weder fiir den Eintritt oder die Feststellung
des Versicherungsfalls noch fiir die Feststellung oder den
Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursach-
lich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die
Obliegenheit arglistig verletzt hat.

Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhéngig da-
von, ob der Versicherer ein ihm nach Ziffer 26.1 zustehen-
des Kiindigungsrecht austibt.

Weitere Bestimmungen

27
27.1

Mitversicherte Personen

Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtanspriiche
gegen andere Personen als den Versicherungsnehmer selbst,
sind alle flr ihn geltenden Bestimmungen auf die Mitver-
sicherten entsprechend anzuwenden. Die Bestimmungen
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30
30.1
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Uber die Vorsorgeversicherung (Ziffer 4) gelten nicht, wenn
das neue Risiko nur in der Person eines Mitversicherten ent-
steht.

Die Auslibung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag
steht ausschlieBlich dem Versicherungsnehmer zu. Er ist
neben den Mitversicherten fiir die Erfillung der Oblie-
genheiten verantwortlich.

Abtretungsverbot

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgliltigen Fest-
stellung ohne Zustimmung des Versicherers weder abge-
treten noch verpfandet werden. Eine Abtretung an den
geschadigten Dritten ist zulassig.

Anzeigen, Willenserklarungen, Anschriftendanderung

Alle fiir den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erkla-
rungen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers
oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nach-
tragen als zustandig bezeichnete Geschaftsstelle gerichtet
werden.

Hat der Versicherungsnehmer eine Anderung seiner An-
schrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genligt fir eine
Willenserklarung, die dem Versicherungsnehmer gegen-
Uber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen
Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift.
Die Erklarung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes
als zugegangen. Dies gilt entsprechend fir den Fall einer
Namensanderung des Versicherungsnehmers.

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung fiir seinen
Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei einer Verlegung
der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen der
Ziffer 29.2 entsprechende Anwendung.

Verjahrung

Die Anspriiche aus dem Versicherungsvertrag verjahren in
drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den all-
gemeinen Vorschriften des Biirgerlichen Gesetzbuches.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem
Versicherer angemeldet worden, ist die Verjahrung von der
Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die
Entscheidung des Versicherers dem Anspruchsteller in Text-
form zugeht.

Zustandiges Gericht

Fir Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Ver-
sicherer bestimmt sich die gerichtliche Zustandigkeit nach
dem Sitz des Versicherers oder seiner fiir den Versicherungs-
vertrag zustandigen Niederlassung. Ist der Versicherungs-
nehmer eine nattrliche Person, ist auch das Gericht ortlich
zustandig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur
Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Erman-
gelung eines solchen, seinen gewohnlichen Aufenthalt hat.

Ist der Versicherungsnehmer eine natirliche Person, mus-
sen Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei
dem Gericht erhoben werden, das fiir seinen Wohnsitz
oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort seines ge-
wohnlichen Aufenthalts zustandig ist. Ist der Versicherungs-
nehmer eine juristische Person, bestimmt sich das zustan-
dige Gericht auch nach dem Sitz oder der Niederlassung
des Versicherungsnehmers. Das Gleiche gilt, wenn der Ver-
sicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Kom-
manditgesellschaft, Gesellschaft biirgerlichen Rechts oder
eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist.

Sind der Wohnsitz oder gewohnliche Aufenthalt im Zeit-
punkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich
die gerichtliche Zustandigkeit fiir Klagen aus dem Versiche-
rungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer nach dem
Sitz des Versicherers oder seiner fiir den Versicherungsver-
trag zustandigen Niederlassung.

Anzuwendendes Recht

Fir diesen Versicherungsvertrag gilt deutsches Recht.
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Gegenstand des Versicherungsschutzes

Versichert ist — im Rahmen der Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen fiir die Haftpflichtversicherung (AHB)
und der folgenden Bedingungen - die gesetzliche Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers aus seinen sich aus
dem nachstehend beschriebenen Risiko ergebenden
Eigenschaften, Rechtsverhaltnissen und Tatigkeiten.

Versichertes Risiko

Versichert ist im Rahmen dieses Vertrages die gesetz-
liche Haftpflicht als Bauherr, sofern Planung, Bauleitung
und Bauausfiihrung an einen Dritten vergeben sind (si-
ehe jedoch Ziffer 3.1).

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Haus-
und Grundstticksbesitzer fir das zu bebauende Grund-
stlick und das zu errichtende Bauwerk.

Die Versicherung endet mit Beendigung der Bauarbei-
ten, spatestens zwei Jahre nach Versicherungsbeginn.

Der Versicherungsnehmer hat nach Abschluss der Bau-
arbeiten dem Versicherer die endgiiltige Bausumme zur
Beitragsberechnung aufzugeben.

Bauen in eigener Regie (sofern besonders
vereinbart, siche Versicherungsschein)

Zusatzlich fur das Bauen in eigener Regie (fir das Ge-
samtbauvorhaben oder fir Teile des Bauvorhabens)
gilt:

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Bauherr fiir
die in eigener Regie durchgefiihrten BaumalRnahmen.

Mitversichert ist die persdnliche gesetzliche Haftpflicht
samtlicher mit den Bauarbeiten beschéftigten Per-
sonen, die sie in Ausflihrung der Baueigenleistung ver-
ursachen.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtanspriiche aus Perso-
nenschdden, bei denen es sich um Arbeitsunfalle und
Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsneh-
mers gemal dem Sozialgesetzbuch (SGB) VII handelt.

Das Gleiche gilt fir solche Dienstunfalle gemaR den
beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausiibung oder
infolge des Dienstes Angehorigen derselben Dienststel-
le zugefiigt werden.

Sofern dies besonders vereinbart wurde (siehe Ver-
sicherungsschein), besteht auch dann Versicherungs-
schutz, wenn die Planung und/oder Bauleitung fiir das
Objekt vom Versicherungsnehmer selbst erbracht wird
(Schaden am Objekt bleiben ausgeschlossen).

Der Versicherungsnehmer hat nach Abschluss der Bau-
arbeiten zusatzlich zur endgiiltigen Bausumme dem
Versicherer den Wert der eigenen sowie der in Nach-
barschaftshilfe erbrachten Leistungen zur Beitragsbe-
rechnung aufzugeben.

Deckungserweiterungen
Vermdgensschaden

Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetz-
liche Haftpflicht wegen Vermogensschaden im Sinne
der Ziffer 2.1 AHB aus Versicherungsfallen, die wahrend
der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind.

4.1.2
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Ausgeschlossen sind Haftpflichtanspriiche wegen
Schéaden

— durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem
Auftrag oder fiir seine Rechnung von Dritten) her-
gestellte oder gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten
oder sonstige Leistungen;

— durch Emissionen (z. B. Gerausche, Gerliche, Er-
schitterungen);

— aus planender, beratender, bau- oder montagelei-
tender, priifender oder gutachterlicher Tatigkeit;

— aus Tatigkeiten im Zusammenhang mit Anlage-,
Kredit-, Versicherungs-, Grundstlicks-, Leasing-
oder dhnlichen wirtschaftlichen Geschaften, aus
Zahlungsvorgangen aller Art, aus Kassenfiihrung
sowie aus Untreue und Unterschlagung;

— aus der Verletzung von Personlichkeitsrechten und
Namensrechten, gewerblichen Schutzrechten und
Urheberrechten sowie des Kartell- oder Wettbe-
werbsrechts;

— aus der Vergabe von Lizenzen und Patenten;

— aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor-
und Kostenanschlagen;

— aus Ratschldagen, Empfehlungen oder Weisungen
an wirtschaftlich verbundene Unternehmen sowie
aus fehlerhafter und/oder unterlassener Kontroll-
tatigkeit;

— aus Vermittlungsgeschaften aller Art;

— aus Tatigkeiten im Zusammenhang mit

— Datenerfassung, -speicherung, -sicherung, -wie-
derherstellung;

— Austausch, Ubermittlung, Bereitstellung elektro-
nischer Daten;

— Rationalisierung und Automatisierung;

— Auskunftserteilung, Ubersetzung sowie Reise-
veranstaltung;

— aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder
behordlichen Vorschriften, von Anweisungen oder
Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger
bewusster Pflichtverletzung;

— aus Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von
Geld, Wertpapieren und Wertsachen sowie von
Scheck- und Kreditkarten.

— aus Pflichtverletzungen, die mit der Tatigkeit als
ehemalige oder gegenwartige Mitglieder von Vor-
stand, Geschaftsflihrung, Aufsichtsrat, Beirat oder
anderer vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgre-
mien/Organe im Zusammenhang stehen.

Verletzung Datenschutzgesetze

Mitversichert ist — abweichend von Ziffer 7.16 AHB -
die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermogensschaden
im Sinne der Ziffer 2.1 AHB aus Versicherungsfallen, die
wahrend der Wirksamkeit der Versicherung eingetre-
ten sind, aus der Verletzung von Datenschutzgesetzen
durch Missbrauch personenbezogener Daten.

Eingeschlossen sind — abweichend von Ziffer 7.4 AHB —
gesetzliche Anspriiche von Versicherten untereinander.



4.1.3

4.2

4.3

4.4

4.4.1

4.4.2

Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe
Versicherungsschein.

Vorsorgeversicherung

Abweichend von Ziffer 4.2 AHB gelten die vertraglich
vereinbarten Versicherungssummen auch fir die Vor-
sorgeversicherung.

Arbeitsmaschinen

Mitversichert sind nicht zulassungs- und nicht versi-
cherungspflichtige selbstfahrende Arbeitsmaschinen
im nachstehend beschriebenen Umfang:

Versichert sind Fahrten auf dem Baugrundstiick, auch
auf abgeschlossenen Baustellen. Bei Fahrten auf be-
schrankt offentlichen Grundstiicken und 6ffentlichen
Wegen und Pldtzen besteht Versicherungsschutz, so-
fern dem nicht ein gesetzliches oder behordliches Ver-
bot entgegensteht.

Fir diese Fahrzeuge gelten nicht die Ausschlisse in Zif-
fer 4.3.1 AHB.

Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer
gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das
Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfligungsberech-
tigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist
verpflichtet, daflir zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht
von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird. Der
Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf 6ffentlichen
Wegen oder Platzen nur mit der erforderlichen Fahr-
erlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist ver-
pflichtet, dafiir zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von
einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche
Fahrerlaubnis hat. Verletzt der Versicherungsnehmer
diese Obliegenheiten, so gilt Ziffer 26 AHB (Rechtsfol-
gen bei Verletzung von Obliegenheiten).

Bei gewerblichen Bauherrenrisiken gilt zusatzlich Fol-
gendes:

Be- und Entladeschaden

Eingeschlossen ist — abweichend von Ziffer 7.7 und
Ziffer 7.10.2 AHB - die gesetzliche und die der Deut-
sche Bahn AG gegentlber vertraglich Gibernommene
Haftpflicht aus der Beschadigung von Land- und Was-
serfahrzeugen sowie Containern durch oder beim Be-
und Entladen und aller sich daraus ergebender Vermo-
gensschaden. Fur Schaden an Containern besteht auch
dann Versicherungsschutz, wenn diese beim Abheben
von oder Heben auf Land- oder Wasserfahrzeuge durch
Krane oder Winden zum Zwecke des Be- und Entladens
entstehen.

Fur Schaden am fremden Ladegut besteht Versiche-
rungsschutz, sofern

— dieses nicht fiir den Versicherungsnehmer bestimmt
ist,

— es sich nicht um Erzeugnisse des Versicherungsneh-
mers bzw. von ihm, in seinem Auftrag oder fir sei-
ne Rechnung von Dritten gelieferte Sachen handelt
oder,

— der Transport der Ladung nicht vom Versicherungs-
nehmer bzw. in seinem Auftrag oder fiir seine Rech-
nung von Dritten {ibernommen wurde.

Ausgeschlossen bleiben Schaden an Containern, wenn
diese selbst Gegenstand von Verkehrsvertragen (Fracht-,
Speditions- oder Lagervertragen) sind.

Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe
Versicherungsschein.

Soweit der vorstehende Einschluss auch Schaden durch
Umwelteinwirkungen umfasst, besteht kein Versiche-
rungsschutz (iber die Umwelthaftpflicht-Versicherung.

Leitungsschéaden

Eingeschlossen ist — abweichend von Ziffer 7.7 und
Ziffer 7.10.2 AHB — die gesetzliche Haftpflicht des Ver-
sicherungsnehmers wegen Schaden an Erdleitungen
(Kabeln, unterirdischen Kandlen, Wasserleitungen,

4.4.3

4.4.4

4.4.5
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Gasrohren und anderen Leitungen) sowie an Frei- und/
oder Oberleitungen einschlieBlich der sich daraus erge-
benden Vermogensschéaden.

Die Regelungen der Ziffer 1.2 AHB (Erfiillungsanspriiche)
und der Ziffer 7.8 AHB (Schaden an hergestellten oder
gelieferten Sachen oder Arbeiten) bleiben bestehen.

Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe
Versicherungsschein.

Soweit der vorstehende Einschluss auch Schaden durch
Umwelteinwirkungen umfasst, besteht kein Versiche-
rungsschutz tiber die Umwelthaftpflicht-Versicherung.

Senkungs- und Erdrutschungsschaden

Eingeschlossen sind — abweichend von Ziffer 7.14.2
und Ziffer 7.10.2 AHB — Haftpflichtanspriiche wegen
Senkungen eines Grundstlicks oder Erdrutschungen.

Ausgeschlossen bleiben Sachschaden und alle sich
daraus ergebenden Vermogensschdaden am Baugrund-
stiick selbst und/oder den darauf befindlichen Gebau-
den oder Anlagen.

Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe
Versicherungsschein.

Soweit der vorstehende Einschluss auch Schaden durch
Umwelteinwirkungen umfasst, besteht kein Versiche-
rungsschutz tiber die Umwelthaftpflicht-Versicherung.

Unterfahren, Unterfangen

Eingeschlossen ist — teilweise abweichend von Ziffer
7.14.2, Ziffer 7.7 und Ziffer 7.10.2 AHB - die gesetz-
liche Haftpflicht wegen Sachschaden an den zu unter-
fangenden und unterfahrenden Grundstiicken, Gebau-
den, Gebaudeteilen und Anlagen und alle sich daraus
ergebenden Vermogensschaden im Rahmen der fir
Tatigkeitsschaden vereinbarten Versicherungssumme
(siehe Versicherungsschein). Die Regelungen der Zif-
fer 1.2 und Ziffer 7.8 AHB bleiben bestehen.

Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe
Versicherungsschein.

Soweit der vorstehende Einschluss auch Schaden durch
Umwelteinwirkungen umfasst, besteht kein Versiche-
rungsschutz iber die Umwelthaftpflicht-Versicherung.

Tatigkeitsschaden

Eingeschlossen ist — abweichend von Ziffer 7.7 AHB und
Ziffer 7.10.2 AHB - die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers an fremden Sachen und alle sich daraus
ergebenden Vermdgensschaden, wenn diese Sachen

— durch eine gewerbliche oder berufliche Tatigkeit
des Versicherungsnehmers an diesen Sachen ent-
standen sind;

— dadurch entstanden sind, dass der Versicherungs-
nehmer diese Sachen zur Durchfiihrung seiner ge-
werblichen und beruflichen Tatigkeit benutzt hat;

— durch eine gewerbliche oder berufliche Tatigkeit
des Versicherungsnehmers entstanden sind und
sich diese Sachen im unmittelbaren Einwirkungs-
bereich der Tatigkeit befunden haben.

Ausgeschlossen bleiben Anspriiche wegen

— Beschddigung von Land- und Wasserfahrzeugen
sowie Containern beim Be- und Entladen, wobei
sich dieser Ausschluss auch auf die Ladung von sol-
chen Fahrzeugen bezieht. Fir Container gilt dieser
Ausschluss auch dann, wenn die Schaden entste-
hen beim Abheben von oder Heben auf Land- oder
Wasserfahrzeuge durch Krane oder Winden zum
Zwecke des Be- oder Entladens.

— Leitungsschdaden im Sinne von Ziffer 4.4.2.

— Beschéadigung von solchen Sachen, die sich beim
Versicherungsnehmer zur Lohnbe- oder -verar-
beitung, Reparatur oder zu sonstigen Zwecken
befinden, befunden haben oder die von ihm
tbernommen wurden.
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4.5.1

4.5.2

4.5.3

4.5.4

— Sachschaden durch Unterfahren und Unterfangen
im Sinne von Ziffer 4.4.4.

Die Regelungen der Ziffer 1.2 AHB (Erfiillungsanspriiche)
und der Ziffer 7.8 AHB (Schédden an hergestellten oder
gelieferten Sachen oder Arbeiten) bleiben bestehen.

Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe
Versicherungsschein.

Soweit der vorstehende Einschluss auch Schaden durch
Umwelteinwirkungen umfasst, besteht kein Versiche-
rungsschutz tiber die Umwelthaftpflicht-Versicherung.

Bei privaten Bauherrenrisiken gilt zusatzlich Folgendes
Be- und Entladeschaden

Eingeschlossen ist — abweichend von Ziffer 7.7 AHB -
die gesetzliche und die der Deutsche Bahn AG gegen-
Uber vertraglich Gbernommene Haftpflicht aus der
Beschadigung von Land- und Wasserfahrzeugen sowie
Containern durch oder beim Be- und Entladen und aller
sich daraus ergebender Vermogensschaden. Fur Scha-
den an Containern besteht auch dann Versicherungs-
schutz, wenn diese beim Abheben von oder Heben auf
Land- oder Wasserfahrzeuge durch Kréne oder Winden
zum Zwecke des Be- und Entladens entstehen.

Fur Schaden am fremden Ladegut besteht Versiche-
rungsschutz, sofern

— dieses nicht fiir den Versicherungsnehmer bestimmt
ist,

— essich nicht um Erzeugnisse des Versicherungsneh-
mers bzw. von ihm, in seinem Auftrag oder fir sei-
ne Rechnung von Dritten gelieferte Sachen handelt
oder

— der Transport der Ladung nicht vom Versicherungs-
nehmer bzw. in seinem Auftrag oder fiir seine Rech-
nung von Dritten {ibernommen wurde.

Ausgeschlossen bleiben Schaden an Containern, wenn
diese selbst Gegenstand von Verkehrsvertragen (Fracht-,
Speditions- oder Lagervertragen) sind.

Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe
Versicherungsschein.

Leitungsschaden

Eingeschlossen ist — abweichend von Ziffer 7.7 AHB
- die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers wegen Schaden an Erdleitungen (Kabeln, unter-
irdischen Kandlen, Wasserleitungen, Gasrohren und
anderen Leitungen) sowie an elektrischen Frei- und/
oder Oberleitungen einschliellich der sich daraus er-
gebenden Vermogensschaden.

Die Regelungen der Ziffer 1.2 AHB (Erfiillungsanspri-
che) und der Ziffer 7.8 AHB (Schaden an hergestell-
ten oder gelieferten Sachen oder Arbeiten) bleiben
bestehen.

Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe
Versicherungsschein.

Senkungs- und Erdrutschungsschaden

Eingeschlossen sind — abweichend von Ziffer 7.14.2
AHB - Haftpflichtanspriiche wegen Senkungen eines
Grundstiicks oder Erschiitterungen.

Ausgeschlossen bleiben Sachschaden und alle sich da-
raus ergebenden Vermdgensschdaden am Baugrund-
stlick selbst und/oder den darauf befindlichen Gebau-
den oder Anlagen.

Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe
Versicherungsschein.

Unterfahren, Unterfangen

Mitversichert sind Unterfahrungen und Unterfan-
gungen und alle sich daraus ergebende Vermdgens-
schaden.

Versicherungssummen und/oder Selbstbeteiligung
siehe Versicherungsschein.
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Gewasserschaden

Der Umwelt-Ausschluss gemaR Ziffer 7.10.2 AHB ist fir
die Bauherren-Haftpflichtversicherung bei privaten Ri-
siken nicht anzuwenden.

Eingeschlossen ist das Gewasserschaden-Restrisiko (aufler
Anlagenrisiko) im Rahmen der privaten Bauherren-Haft-
pflichtversicherung zu nachfolgenden Bedingungen:

Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermo-
gensschaden wie Sachschaden behandelt werden, die
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers fir mit-
telbare oder unmittelbare Folgen von Veranderungen der
physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaf-
fenheit eines Gewassers einschlieRlich des Grundwassers
(Gewasserschaden) mit Ausnahme der Haftpflicht als
Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewasserschad-
lichen Stoffen und aus der Verwendung dieser gelagerten
Stoffe (Versicherungsschutz hierfiir wird ausschlieSlich
durch gesonderten Vertrag gewahrt).

Kleingebinde

Mitversichert ist jedoch, sofern nicht Leistungen aus
anderen Versicherungen erlangt werden kénnen, die
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als
Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewasserschad-
lichen Stoffen in Behaltnissen bis zu 60 Liter Fassungs-
vermogen, sofern diese zu dem Anwesen gehoren und
das Gesamtfassungsvermdgen der vorhandenen Klein-
gebinde 1.000 Liter nicht tbersteigt sowie aus der Ver-
wendung dieser Stoffe.

Werden diese Mengen Uberschritten, so entfallt die Mit-
versicherung. Ziffer 3.1.2 AHB (Erhohung und Erweite-
rung des versicherten Risikos) und Ziffer 3.1.3 und Ziffer 4
AHB (Vorsorgeversicherung) finden keine Anwendung.

Rettungskosten

Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungs-
nehmer im Versicherungsfall zur Abwendung oder
Minderung des Schadens fiir geboten halten durfte
(Rettungskosten), sowie auBergerichtliche Gutachter-
kosten werden vom Versicherer insoweit ibernommen,
als sie zusammen mit der Entschadigungsleistung die
Versicherungssumme fiir Sachschdaden nicht Gberstei-
gen. Fir Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der
Regelung der AHB. Auf Weisung des Versicherers aufge-
wendete Rettungs- und aufergerichtliche Gutachterko-
sten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen
mit der Entschddigung die Versicherungssumme fir
Sachschaden Ubersteigen. Eine Billigung des Versiche-
rers von MalRnahmen des Versicherungsnehmers oder
Dritter zur Abwendung oder Minderung des Schadens
gilt nicht als Weisung des Versicherers.

Pflichtwidrigkeiten/VerstoRe

Ausgeschlossen sind Haftpflichtanspriiche gegen die
Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversi-
cherten), die den Schaden durch bewusstes Abweichen
von den dem Gewadsserschutz dienenden Gesetzen,
Verordnungen, an den Versicherungsnehmer gerich-
teten behdrdlichen Anordnungen oder Verfligungen
herbeigefiihrt haben.

Hohere Gewalt etc.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtanspriiche wegen
Schédden, die mittelbar oder unmittelbar auf Kriegser-
eignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr,
inneren Unruhen, Generalstreik (in der Bundesrepublik
oder in einem Bundesland) oder unmittelbar auf Verfu-
gungen oder MaBRnahmen von hoher Hand beruhen.
Das gleiche gilt fir Schaden durch hohere Gewalt, so-
weit sich elementare Naturkrafte ausgewirkt haben.

Offentlich-rechtliche Pflichten oder Anspriiche zur Sa-
nierung von Umweltschaden gemaR Umweltschadens-
gesetz (USchadG)

Mitversichert sind abweichend von Ziffer 1.1 AHB offent-
lich-rechtliche Pflichten oder Anspriiche zur Sanierung
von Umweltschaden gemall Umweltschadensgesetz
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(USchadG) , soweit wahrend der Wirksamkeit des Versi-
cherungsvertrages

- die schadenverursachenden Emissionen plétzlich,
unfallartig und bestimmungswidrig in die Umwelt
gelangt sind oder

— die sonstige Schadenverursachung plétzlich, unfall-
artig und bestimmungswidrig erfolgt ist.

Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursa-
chung besteht Versicherungsschutz fiir Umweltschaden
durch Lagerung, Verwendung oder anderen Umgang
von oder mit Erzeugnissen Dritter ausschlieRlich dann,
wenn der Umweltschaden auf einen Konstruktions-,
Produktions- oder Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse
zurlickzufiihren ist. Jedoch besteht kein Versicherungs-
schutz, wenn der Fehlerim Zeitpunkt des Inverkehrbrin-
gens der Erzeugnisse nach dem Stand von Wissenschaft
und Technik nicht hatte erkannt werden konnen (Ent-
wicklungsrisiko).

Umweltschaden ist eine

- Schéadigung von geschiitzten Arten und nattirlichen
Lebensraumen,

— Schadigung der Gewdsser einschlieflich Grund-
wasser,

- Schadigung des Bodens.

Mitversichert sind, teilweise abweichend von Ziffer
7.6 AHB, Pflichten oder Anspriiche wegen Umweltscha-
den an eigenen, gemieteten, geleasten, gepachteten
oder geliehenen Grundstiicken, soweit diese Grund-
stiicke vom Versicherungsschutz dieses Vertrages er-
fasst sind.

Nicht versichert sind

Pflichten oder Anspriiche soweit sich diese gegen die
Personen (Versicherungsnehmer oder ein Mitversi-
cherter) richten, die den Schaden dadurch verursacht
haben, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen
oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behord-
lichen Anordnungen oder Verfiigungen, die dem Um-
weltschutz dienen, abweichen.

Pflichten oder Anspriiche wegen Schaden

a) die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf
genommene Einwirkungen auf die Umwelt ent-
stehen.

b) die durch gewerbliche Abwasser von unterirdischen
Abwasseranlagen ausgehen.

c) fir die der Versicherungsnehmer aus einem ande-
ren Versicherungsvertrag (z. B. Gewadsserschaden-
haftpflichtversicherung) Versicherungsschutz hat
oder hatte erlangen kénnen.

Versicherungssumme siehe Versicherungsschein.
Ausland

Versichert sind — abweichend von Ziffer 7.9 AHB - im
Umfang dieses Versicherungsvertrages im Geltungsbe-
reich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG)
eintretende Versicherungsfalle.

Versicherungsschutz besteht — insoweit abweichend
von Ziffer 7.9 AHB und Ziffer 4.5.6.1 dieser Besonde-
ren Bedingungen und Risikobeschreibungen - auch
fur Pflichten oder Anspriiche gemaR nationalen Um-
setzungsgesetzen anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern
diese Pflichten oder Anspriiche den Umfang der o. g.
EU-Richtlinie nicht Gberschreiten.

Risikobegrenzungen
Nicht versichert ist die Haftpflicht

aus Schdden durch auBergewohnliche Risiken, die
nicht dem im Versicherungsschein beschriebenen Ver-
tragsgegenstand entsprechen (fiir solche Risiken siehe
Vorsorgeversicherung gemal Ziffer 3.1.3 und Ziffer 4
AHB in Verbindung mit Ziffer 4.2 dieser Bedingungen).

5.1

5.1

5.1

5.1

5.1.

5.1

5.1

5.1

5.1.

5.1.
5.1.

5.1.

5.1.

5.1.

5.1
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2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

.10

aus dem Besitz und Gebrauch von Kraft- und Wasser-
fahrzeugen nach den folgenden Bestimmungen:

Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schaden, die
der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine
von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den
Gebrauch eines Kraftfahrzeuges oder eines Kraftfahr-
zeuganhangers verursachen (siehe aber Ziffer 4.3).

Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schaden, die
der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine
von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den
Gebrauch eines Wasserfahrzeuges verursachen oder fiir
die sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeuges
in Anspruch genommen werden.

Besteht nach diesen Bestimmungen fiir einen Versicher-
ten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein
Versicherungsschutz, so gilt das auch fiir alle anderen
Versicherten.

Eine Tatigkeit der in Ziffer 5.1.2.1 und 5.1.2.2 genann-
ten Personen an einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeugan-
hanger und Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne
dieser Bestimmungen, wenn keine dieser Personen Hal-
ter oder Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn das Fahr-
zeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.

aus dem Besitz und Gebrauch von Luft- und Raum-
fahrzeugen nach den folgenden Bestimmungen:

Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schaden, die
der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine
von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den
Gebrauch eines Luft- oder Raumfahrzeuges verursa-
chen oder fiir die sie als Halter oder Besitzer eines Luft-
oder Raumfahrzeuges in Anspruch genommen werden.

Besteht nach diesen Bestimmungen fiir einen Versicher-
ten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein
Versicherungsschutz, so gilt das auch fiir alle anderen
Versicherten.

Nicht versichert ist die Haftpflicht aus

— der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder
Lieferung von Luft- oder Raumfahrzeugen oder
Teilen fir Luft- oder Raumfahrzeuge, soweit die
Teile ersichtlich fiir den Bau von Luft- oder Raum-
fahrzeugen oder den Einbau in Luft- oder Raum-
fahrzeuge bestimmt waren,

- Tatigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion,
Uberholung, Reparatur, Beférderung) an Luft- oder
Raumfahrzeugen oder deren Teilen,

und zwar wegen Schaden an Luft- oder Raumfahr-
zeugen, den mit diesen beférderten Sachen, der Insas-
sen sowie wegen sonstiger Schaden durch Luft- oder
Raumfahrzeuge.

wegen Anspriichen gegen die Personen (Versicherungs-
nehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden
durch bewusst gesetz-, vorschrifts-, oder sonst pflicht-
widrigen Umgang mit brennbaren oder explosiblen
Stoffen verursachen.

aus Schaden an Kommissionsware.

aus der Herstellung, Verarbeitung und der gewerb-
lichen Beférderung von Sprengstoffen oder aus ihrer
Lagerung zu GroBhandelszwecken; ferner aus der Ver-
anstaltung oder dem Abbrennen von Feuerwerken.

wegen Bergschaden (im Sinne des § 114 BBergG), so-
weit es sich um die Beschadigung von Grundstticken,
deren Bestandteilen und Zubehor handelt.

wegen Schaden beim Bergbaubetrieb (im Sinne des
§ 114 BBergG) durch schlagende Wetter, Wasser- und
Kohlensdureeinbriiche sowie Kohlenstaubexplosionen.

wegen Sachschaden bei EinreilR- und Abbrucharbeiten
in einem Umkreis, dessen Radius der Hohe des einzu-
reiBenden Bauwerkes entspricht.

aus Schaden durch Sprengungen jeder Art, sofern nicht
eine besondere Vereinbarung hiertiber mit dem Versiche-
rer getroffen worden ist — siehe Versicherungsschein —.



5.1.11

5.1.12

6.1

Auch wenn eine solche Vereinbarung getroffen worden
ist, sind in jedem Falle ausgeschlossen Sachschaden, die
an Immobilien in einem Umkreis von weniger als 150 m
entstehen.

aus Schaden durch Stollen-, Tunnel- und Untergrund-
bahnbau (auch bei offener Bauweise).

aus dem Verandern der Grundwasserverhaltnisse.

Inldndische Versicherungsfille, die im
Ausland geltend gemacht werden

Fur Anspriiche, die im Ausland geltend gemacht wer-
den, gilt:

Aufwendungen des Versicherers fir Kosten werden
— abweichend von Ziffer 6.5 AHB - als Leistungen auf
die Versicherungssumme angerechnet.

6.2
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Kosten sind:

Anwalts-, Sachverstandigen-, Zeugen- und Gerichtskos-
ten, Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung
des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungs-
falles sowie Schadenermittlungskosten, auch Reisekos-
ten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt
auch dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versiche-
rers entstanden sind.

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. So-
weit der Zahlungsort auBerhalb der Staaten, die der
Europaischen Wahrungsunion angehdren, liegt, gelten
die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt
als erfillt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der
Européischen Wéhrungsunion gelegenen Geldinstitut
angewiesen ist.
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Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen fiir die
Versicherung der Haftpflicht wegen Schiaden durch Umwelteinwirkung
(UMWELT-HAFTPFLICHT-MODELL)

1.2.1

1.2.2

1.23

1.2.4

1.2.5

1.2.6

AH 1002 0712

Gegenstand und Umfang der Versicherung

Der Versicherungsschutz richtet sich nach den Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen fiir die Haftpflichtversi-
cherung (AHB) und den nachfolgenden Besonderen
Bedingungen und Risikobeschreibungen fiir die
Umwelthaftpflicht-Versicherung.

Versichert ist - abweichend von Ziffer 7.10.2 AHB - die
gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Ver-
sicherungsnehmers wegen Personen- und Sachschaden
durch Umwelteinwirkung, fir die gemal Ziffer 1.2.1 bis
1.2.7 in Versicherung gegebenen Risiken und Tatigkeiten
(falls vereinbart).

Der Versicherungsschutz bezieht sich dabei aus-
schlieBlich auf die im Versicherungsschein genann-
ten, den nachfolgend aufgelisteten Risikobaustei-
nen zugeordneten Anlagen:

Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind,
gewasserschadliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten,
zu lagern, abzulagern, zu beférdern oder wegzuleiten
(WHG-Anlagen).

Ausgenommen sind solche WHG-Anlagen, die in An-
hang 1 oder 2 zum Umwelthaftungsgesetz aufgefiihrt
sind, Abwasseranlagen, Einwirkungen auf Gewasser und
Schéaden durch Abwisser.

Anlagen des Versicherungsnehmers gemall Anhang 1
zum Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG-Anlagen).

Ausgenommen sind Abwasseranlagen, Einwirkungen auf
Gewasser und Schaden durch Abwasser.

Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem Um-
weltschutz dienenden Bestimmungen einer Genehmi-
gungs- oder Anzeigepflicht unterliegen, soweit es sich
nicht um WHG- oder UmweltHG-Anlagen handelt (son-
stige deklarierungspflichtige Anlagen).

Ausgenommen sind Abwasseranlagen, Einwirkungen auf
Gewasser und Schaden durch Abwasser.

Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder Ein-
bringen oder Einleiten von Stoffen in ein Gewdsser oder
Einwirken auf ein Gewasser derart, dass die physikalische,
chemische oder biologische Beschaffenheit des Wassers
verandert wird, durch den Versicherungsnehmer (Ab-
wasseranlagen- und Einwirkungsrisiko).

Der Ausschluss von Schaden durch Abwasser gemalR Ziffer
7.14.1AHB findet insoweit keine Anwendung

Anlagen des Versicherungsnehmers gemall Anhang 2
zum Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG-Anlagen/
Pflichtversicherung).

Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage,
Instandhaltung und Wartung von Anlagen gemal Ziffer
1.2.1 bis 1.2.5 oder Teilen, die ersichtlich fiir derartige
Anlagen bestimmt sind, wenn der Versicherungsnehmer
nicht selbst Inhaber der Anlage ist. Der Ausschluss von
Schaden durch Abwasser gemal Ziffer 7.14.1 AHB fin-
det insoweit keine Anwendung (Umwelthaftpflicht-
Regressdeckung).

Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles wer-
den unter den in Ziffer 4 genannten Voraussetzungen
durch den Versicherer ersetzt, sofern Regressanspriiche
des Inhabers der Anlage gegen den Versicherungsnehmer
bestehen kénnen.

1.2.7

2.1

2.2
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Eingeschlossen sind — insoweit abweichend von Ziffer 1
und Ziffer 7.3 AHB — auf Sachmangeln beruhende Scha-
denersatzanspriiche Dritter im gesetzlichen Umfang we-
gen Personen-, Sach- und gemaR Ziffer 1.4 mitversicher-
te Vermogensschaden, wenn der Versicherungsnehmer
aufgrund einer Vereinbarung mit seinem Abnehmer tber
bestimmte Eigenschaften seiner Erzeugnisse, Arbeiten
und Leistungen dafiir verschuldensunabhangig einzu-
stehen hat, dass diese bei Gefahriibergang vorhanden
sind.

Umwelteinwirkungen, die im Zusammenhang mit dem
im Versicherungsschein beschriebenen Risiko stehen, so-
weit diese Umwelteinwirkungen nicht von Anlagen oder
Tatigkeiten ausgehen oder ausgegangen sind, die unter
den Anwendungsbereich der unter Ziffer 1.2.1 bis 1.2.6
aufgefiihrten Risikobausteine fallen, unabhéngig davon,
ob diese vereinbart wurden oder nicht (Umwelthaft-
pflicht-Basisdeckung).

Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn gelager-
te Stoffe bei ihrer Verwendung im raumlichen und ge-
genstandlichen Zusammenhang mit einer gemaf der im
Versicherungsschein ausgewiesenen versicherten Anlage
nach Ziffer 1.2.1 bis 1.2.5 und Ziffer 1.2.7 in Boden, Luft
oder Wasser (einschlieBlich Gewasser) gelangen, ohne in
diese eingebracht oder eingeleitet zu sein.

Der Versicherungsschutz bezieht sich jedoch nicht auf
die Verwendung von Klarschlamm, Jauche, Giille, festem
Stalldung, Schadlingsbekdampfungs-, Pflanzenschutz-
und Diingemitteln, es sei denn, dass diese Stoffe durch
plétzliche und unfallartige Ereignisse bestimmungswidrig
und unabsichtlich in die Umwelt gelangen, durch Nieder-
schlage plotzlich abgeschwemmt werden oder auf andere
Grundstlicke abdriften, die nicht im Besitz des Versiche-
rungsnehmers stehen.

Der Versicherungsschutz gemaR Ziffer 1.2.1 bis 1.2.7 be-
zieht sich auch auf die Haftpflicht wegen Schaden eines
Dritten, die dadurch entstehen, dass Stoffe in Abwasser
und mit diesen in Gewasser gelangen.

Mitversichert sind gemalR Ziffer 2.1 AHB Vermdgensscha-
den aus der Verletzung von Aneignungsrechten, des Rechts
am eingerichteten und ausgelibten Gewerbebetrieb oder
wasserrechtlichen Benutzungsrechten oder -befugnissen.
Diese werden wie Sachschéden behandelt.

Vorsorge-Versicherung/Erhohung und Erweite-
rung

Die Bestimmungen der Ziffer 3.1.3 und Ziffer 4 AHB -
Vorsorge-Versicherung - finden fir die Risikobausteine
Ziffer 1.2.1 bis 1.2.5 keine Anwendung. Der Versiche-
rungsschutz fiir neue Risiken bedarf insoweit besonderer
Vereinbarung.

Ziffer 3.1.2 und Ziffer 3.2 AHB — Erhohungen und Erweite-
rungen —findet fir die Risikobausteine gemaR Ziffer 1.2.1
bis 1.2.5 keine Anwendung. Hiervon unberiihrt bleiben
mengenmalige Veranderungen von Stoffen innerhalb
der unter Ziffer 1.2 versicherten Risiken.

Definition des Versicherungsfalles

Versicherungsfall ist — abweichend von Ziffer 1.1 AHB - die
nachpriifbare erste Feststellung des Personenschadens,



4.1

4.2

4.3
4.3.1

4.3.2

4.4

4.5

Sachschadens oder eines gemal Ziffer 1.4 mitversicher-
ten Vermdogensschadens durch den Geschédigten, einen
sonstigen Dritten oder den Versicherungsnehmer. Der
Versicherungsfall muss wahrend der Wirksamkeit der Ver-
sicherung eingetreten sein. Hierbei kommt es nicht darauf
an, ob zu diesem Zeitpunkt bereits Ursache oder Umfang
des Schadens oder die Moglichkeit zur Erhebung von Haft-
pflichtanspriichen erkennbar war.

Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungs-
falles

Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versicherungs-
fall eingetreten ist,

— nach einer Stérung des Betriebes
oder
- aufgrund behordlicher Anordnung

Aufwendungen des Versicherungsnehmers fiir Mafnah-
men zur Abwendung oder Minderung eines sonst unver-
meidbar eintretenden Personen-, Sach- oder gemal Ziffer
1.4 mitversicherten Vermdgensschadens. Die Feststellung
der Stérung des Betriebes oder die behordliche Anord-
nung mussen in die Wirksamkeit der Versicherung fallen,
wobei der friihere Zeitpunkt maRgeblich ist.

Aufwendungen aufgrund behordlicher Anordnungen i.S.
der Ziffer 4.1 werden unter den dort genannten Voraus-
setzungen unbeschadet der Tatsache tibernommen, dass
die MalRnahmen durch den Versicherungsnehmer oder
im Wege der Ersatzvornahme durch die Behorde ausge-
fuhrt werden.

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,

dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Storung
des Betriebes oder eine behérdliche Anordnung unver-
zuglich anzuzeigen und

alles zu tun, was erforderlich ist, die Aufwendungen auf
den Umfang zu begrenzen, der notwendig und objektiv
geeignet ist, den Schadeneintritt zu verhindern oder den
Schadenumfang zu mindern und

auf Verlangen des Versicherers fristgemaRl Widerspruch
gegen behérdliche Anordnungen einzulegen

oder

sich mit dem Versicherer tiber die MaBnahmen abzustim-
men.

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 4.3
genannten Obliegenheiten vorsatzlich, so werden ihm im
Rahmen des fiir Aufwendungen gemaR Ziffer 4 vereinbar-
ten Gesamtbetrages nur die notwendigen und objektiv
geeigneten Aufwendungen ersetzt.

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 4.3
genannten Obliegenheiten grob fahrlassig, so ist der
Versicherer berechtigt, etwaige lber die notwendigen
und objektiv geeigneten Aufwendungen hinausgehende
Aufwendungen in einem der Schwere des Verschuldens
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhaltnis zu
kiirzen; die Beweislast flir das Nichtvorliegen einer groben
Fahrlassigkeit tragt der Versicherungsnehmer.

Abweichend von Abs.1 und 2 bleibt der Versicherer zum
Ersatz etwaiger Uber die notwendigen und objektiv geeig-
neten Aufwendungen hinausgehender Aufwendungen
verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit nicht
fur den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ur-
sachlich ist.

Nicht ersatzfahig sind in jedem Falle Aufwendungen —
auch soweit sie sich mit Aufwendungen im Sinne der
Ziffer 4.1 decken —

zur Erhaltung, Reparatur, Erneuerung, Nachristung,
Sicherung oder Sanierung von Betriebseinrichtungen,
Grundstticken oder Sachen (auch gemieteten, gepach-
teten, geleasten und dergleichen) des Versicherungsneh-
mers; das gilt auch fir solche, die friiher im Eigentum
oder Besitz des Versicherungsnehmers standen.
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Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Ab-
wendung oder Minderung eines sonst unvermeidbar
eintretenden versicherten Personen-, Sach- oder gemafR
Ziffer 1.4 mitversicherten Vermdgensschadens, falls Be-
triebseinrichtungen, Grundstiicke oder Sachen des Ver-
sicherungsnehmers, die von einer Umwelteinwirkung
nicht betroffen sind, beeintrachtigt werden missen. Ein-
tretende Wertverbesserungen sind abzuziehen.

Nicht versicherte Tatbestinde

Nicht versichert sind — wobei Aufwendungen vor Eintritt
des Versicherungsfalles im Sinne der Ziffer 4. wie Anspri-
che behandelt werden -

Anspriiche wegen Schaden, die dadurch entstehen oder
entstanden sind, dass beim Umgang mit wassergefahr-
denden Stoffen diese Stoffe verschiittet werden, ab-
tropfen, ablaufen, verdampfen, verdunsten oder durch
ahnliche Vorgédnge in den Boden oder ein Gewadsser ge-
langen. Das gilt nicht, soweit solche Vorgange auf einer
Stérung des Betriebes beruhen.

Anspriiche wegen Schaden, die durch betriebsbedingt
unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene
Umwelteinwirkungen entstehen.

Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer den Nach-
weis erbringt, dass er nach dem Stand der Technik zum
Zeitpunkt der schadenursachlichen Umwelteinwirkungen
unter den Gegebenheiten des Einzelfalles die Moglichkeit
derartiger Schaden nicht erkennen musste (siehe jedoch
Ziffer 5.13).

Anspriiche wegen Schédden, die vor Beginn des Versiche-
rungsvertrages eingetreten sind.

Anspriiche wegen Schéaden, fir die nach MalRgabe frii-
herer Versicherungsvertrage Versicherungsschutz besteht
oder hatte beantragt werden kénnen.

Anspriiche wegen Schaden, die sich daraus ergeben, dass
der Versicherungsnehmer nach Beginn des Versicherungs-
verhaltnisses Grundstiicke erwirbt oder in Besitz nimmt,
die zu diesem Zeitpunkt bereits von einer Umwelteinwir-
kung betroffen waren.

Anspriiche wegen Schaden aus Eigentum, Besitz oder Be-
trieb von Anlagen oder Einrichtungen zur Zwischen- oder
Endablagerung von Abféllen, soweit es sich nicht um eine
kurzfristige Zwischenlagerung eigener Abfélle auf dem Be-
triebsgelande handelt.

Anspriiche wegen Schaden, die durch vom Versiche-
rungsnehmer erzeugte oder gelieferte Abfélle nach Aus-
lieferung entstehen.

Anspriiche wegen Schaden, die durch vom Versiche-
rungsnehmer hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse,
durch Arbeiten oder sonstige Leistungen nach Ausfiih-
rung der Leistung oder nach Abschluss der Arbeiten ent-
stehen (Produkthaftpflicht).

Dieser Ausschluss gilt nicht, soweit Versicherungsschutz
gemal Ziffer 1.2.6 vereinbart ist.

Anspriiche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder
jeden Mitversicherten), die den Schaden dadurch verursa-
chen, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder
an den Versicherungsnehmer gerichteten behoérdlichen
Anordnungen oder Verfligungen, die dem Umweltschutz
dienen, abweichen.

Anspriiche gegen die Personen (Versicherungsnehmer
oder jeden Mitversicherten), die den Schaden dadurch
verursachen, dass sie es bewusst unterlassen, die vom
Hersteller gegebenen oder nach dem Stand der Technik
einzuhaltenden Richtlinien oder Gebrauchsanweisungen
fir Anwendung, regelmaRige Kontrollen, Inspektionen
oder Wartungen zu befolgen oder notwendige Repara-
turen bewusst nicht ausfiihren.

Anspriiche wegen genetischer Schaden.

Anspriiche wegen Schéden, die nachweislich auf Kriegs-
ereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr,
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5.20.1.

inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder un-
mittelbar auf Verfligungen oder MaRnahmen von hoher
Hand beruhen; das gleiche gilt fiir Schaden durch hohere
Gewalt, soweit sich elementare Naturkrafte ausgewirkt
haben.

Anspriiche wegen Normalbetriebsschaden (siehe Zif-
fer 5.2) durch

— aromatische Kohlenwasserstoffe z. B.:
BTEX, Phenole oder Biphenyle;

— Schwermetalle;

dartiber hinaus generell Anspriiche wegen Schéaden

— durch halogenierte Kohlenwasserstoffe (HKW);

— im Zusammenhang mit elektromagnetischen Feldern.

Anspriiche aus Anlass von Abbruch- und Einreillarbeiten
sowie von Sprengungen, sofern nicht eine besondere Ver-
einbarung lber den Einschluss getroffen worden ist.

Auch wenn eine solche Vereinbarung getroffen worden
ist, sind in jedem Falle ausgeschlossen Sachschaden, die
entstehen,

— bei Abbruch- und EinreiBarbeiten in einem Umkreis,
dessen Radius der Hohe des einzureiftenden Bauwerks
entspricht;

— bei Sprengungen an Immobilien in einem Umkreis von
weniger als 150 m.

Anspriiche gegen die Personen (Versicherungsnehmer
oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch
bewusst gesetz-, vorschrifts- oder sonst pflichtwidrigen
Umgang mit brennbaren oder explosiblen Stoffen verur-
sachen.

Anspriiche wegen

— Bergschaden (im Sinne des § 114 BBergG), soweit es
sich um die Beschadigung von Grundstiicken, deren
Bestandteilen und Zubehor handelt.

— Schaden beim Bergbaubetrieb (im Sinne des
§ 114 BBergG) durch schlagende Wetter, Wasser- und
Kohlensaureeinbriiche sowie Kohlenstaubexplosionen.

Anspriiche wegen Schéaden aus dem Verandern der
Grundwasserverhaltnisse.

Anspriiche

- auf Entschadigung mit Strafcharakter, insbesondere pu-
nitive oder exemplary damages.

- nach den Art. 1792 ff. und 2270 und den damit im
Zusammenhang stehenden Regressanspriichen nach
Art. 1147 des franzosischen Code Civil oder gleichar-
tiger Bestimmungen anderer Lander.

— aus Besitz oder Betrieb von Bahnen zur Beférderung
von Personen oder Sachen sowie aus der selbststan-
digen und nichtselbststandigen Teilnahme am Eisen-
bahnbetrieb.

Kraft-, Luft-, Raum- und Wasserfahrzeuge

Fur die Haftpflicht aus dem Besitz und Gebrauch von
Kraft- und Wasserfahrzeugen gilt:

1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schaden, die der

Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von
ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Ge-
brauch eines Kraftfahrzeuges oder eines Kraftfahrzeugan-
hangers verursachen (siehe aber Ziffer 1.8).

5.20.1.2 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schéaden, die

der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine
von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den
Gebrauch eines Wasserfahrzeuges verursachen oder fiir
die sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeuges in
Anspruch genommen werden.

5.20.1.3 Besteht nach diesen Bestimmungen fir einen Versicherten

(Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versi-
cherungsschutz, so gilt das auch fir alle anderen Versi-
cherten.

5.20.1.4 Eine Tatigkeit der in Ziffer 5.20.1.1 und 5.20.1.2 genann-

5.20.2

5.20.2.1

ten Personen an einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeugan-
hanger und Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne
dieser Bestimmungen, wenn keine dieser Personen Halter
oder Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn das Fahrzeug
hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.

Fur die Haftpflicht aus dem Besitz und Gebrauch von
Luft- und Raumfahrzeugen gilt:

Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schéaden, die
der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine
von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den
Gebrauch eines Luft- oder Raumfahrzeuges verursachen
oder fiir die sie als Halter oder Besitzer eines Luft- oder
Raumfahrzeuges in Anspruch genommen werden.

5.20.2.2 Besteht nach diesen Bestimmungen fiir einen Versicherten

5.20.3

5.21

5.21.1

5.21.2

5.21.3

5.21.4

5.21.5

5.22
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(Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versi-
cherungsschutz, so gilt das auch fir alle anderen Versi-
cherten.

Nicht versichert ist die Haftpflicht aus

— der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lie-
ferung von Luft- oder Raumfahrzeugen oder Teilen fiir
Luft- oder Raumfahrzeuge, soweit die Teile ersichtlich
fur den Bau von Luft- oder Raumfahrzeugen oder den
Einbau in Luft- oder Raumfahrzeuge bestimmt waren,

— Tatigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Uber-
holung, Reparatur, Beforderung) an Luft- oder Raum-
fahrzeugen oder deren Teilen,

und zwar wegen Schéaden an Luft- oder Raumfahrzeugen,
den mit diesen beforderten Sachen, der Insassen und allen
sich daraus ergebenden Vermdgensschaden sowie wegen
sonstiger Schaden durch Luft- oder Raumfahrzeuge.

Arbeits- oder Liefergemeinschaften

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Teil-
nahme an Arbeits- oder Liefergemeinschaften auch dann,
wenn sich der Haftpflichtanspruch gegen die Arbeits-
oder Liefergemeinschaft selbst richtet.

Fiur die Teilnahme an Arbeits- oder Liefergemeinschaften
gelten unbeschadet der sonstigen Vertragsbedingungen
(insbesondere der Versicherungssummen) folgende Be-
stimmungen:

Die Ersatzpflicht des Versicherers bleibt auf die Quote be-
schrankt, welche der prozentualen Beteiligung des Versi-
cherungsnehmers an der Arbeits- oder Liefergemeinschaft
entspricht. Dabei ist es unerheblich, welcher Partnerfirma
die schadenverursachenden Personen oder Sachen (Ar-
beitsmaschinen, Baugerate, Baumaterialien usw.) ange-
horen.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Anspri-
che wegen Schéaden an den von den einzelnen Partnern in
die Arbeits- oder Liefergemeinschaft eingebrachten oder
von der Arbeitsgemeinschaft beschafften Sachen, gleich-
glltig, von wem die Schaden verursacht wurden.

Ebenso bleiben ausgeschlossen Anspriiche der Partner der
Arbeits- oder Liefergemeinschaft untereinander sowie An-
spriiche der Arbeits- oder Liefergemeinschaft gegen die
Partner und umgekehrt.

Die Ersatzpflicht des Versicherers erweitert sich innerhalb
der vereinbarten Versicherungssummen uber Ziffer 5.21.1
hinaus fir den Fall, dass liber das Vermogen eines Part-
ners das Insolvenzverfahren eréffnet oder die Eréffnung
mangels Masse abgelehnt worden ist und fir diesen Part-
ner wegen Nichtzahlung seines Beitrages kein Versiche-
rungsschutz besteht. Ersetzt wird der dem Versicherungs-
nehmer zugewachsene Anteil, soweit fiir ihn nach dem
Ausscheiden des Partners und der dadurch erforderlichen
Auseinandersetzung ein Fehlbetrag verbleibt.

Versicherungsschutz im Rahmen der Ziffer 5.21.1 bis
5.21.3 besteht auch fiir die Arbeits- oder Liefergemein-
schaft selbst.

Inlandische Versicherungsfélle, die im Ausland geltend
gemacht werden



5.22.1

5.22.2

6.1

6.2

6.3

7.1

Fur Anspriiche, die im Ausland geltend gemacht werden,
gilt:

Aufwendungen des Versicherers fiir Kosten — abweichend
von Ziffer 6.5 AHB — werden als Leistungen auf die Versi-
cherungssumme angerechnet.

Kosten sind:

Anwalts-, Sachverstandigen-, Zeugen- und Gerichtsko-
sten, Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung
des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungs-
falles sowie Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten,
die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch
dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers ent-
standen sind;

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit
der Zahlungsort auBerhalb der Staaten, die der Euro-
paischen Wahrungsunion angehoren, liegt, gelten die
Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als
erfiillt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europa-
ischen Wahrungsunion gelegenen Geldinstitut angewie-
sen ist.

Versicherungssummen/Jahreshochstersatzlei-
stung/ Selbstbeteiligung/Serienschaden

Versicherungssummen

Fur den Umfang der Leistungen des Versicherers bilden
die im Versicherungsschein angegebenen Versicherungs-
summen die Hochstgrenze bei jedem Versicherungsfall.
Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz
auf mehrere entschadigungspflichtige Personen er-
streckt.

Aufwendungen i.S. der Ziffer 4 werden im Rahmen der
vereinbarten Versicherungssumme bis zu dem im Versi-
cherungsschein genannten Gesamtbetrag je Storung des
Betriebes oder behordlicher Anordnung ersetzt. Auf die
im Versicherungsschein genannte Maximierung wird hin-
gewiesen.

Kommt es trotz Durchfiihrung der Mallnahmen, fir die
Aufwendungen i.S. der Ziffer 4 ersetzt werden, zu einem
Schaden, so werden die vom Versicherer ersetzten Auf-
wendungen auf die Versicherungssumme des Versiche-
rungsjahres angerechnet, in dem der Versicherungsfall
eintritt, es sei denn, dass der Ersatz dieser Aufwendungen
im Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme eines
friiheren Versicherungsjahres die Ersatzleistung fiir Versi-
cherungsfalle tatsachlich gemindert hat.

Selbstbeteiligung

Die Selbstbeteiligung ergibt sich aus dem Versicherungs-
schein.

Sie gilt auch fiir Aufwendungen vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles.

Serienschaden

Mehrere wahrend der Wirksamkeit der Versicherung ein-
tretende Versicherungsfélle durch

- dieselbe Umwelteinwirkung,

— mehrere unmittelbar auf derselben Ursache beru-
henden Umwelteinwirkungen,

— mehrere unmittelbar auf den gleichen Ursachen beru-
henden Umwelteinwirkungen, wenn zwischen glei-
chen Ursachen ein innerer, insbesondere sachlicher und
zeitlicher, Zusammenhang besteht,

gelten unabhangig von ihrem tatsachlichen Eintritt als ein
Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Ver-
sicherungsfélle als eingetreten gilt.

Ziffer 6.3 AHB wird gestrichen.

Nachhaftung

Endet das Versicherungsverhiltnis wegen des vollstan-
digen oder dauernden Wegfalls des versicherten Risikos

7.2

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5
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oder durch Kiindigung des Versicherers oder des Versi-
cherungsnehmers, so besteht der Versicherungsschutz
fur solche Personen-, Sach- und gemaR Ziffer 1.4 mit-
versicherte Vermogensschaden weiter, die wahrend der
Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind, aber zum
Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsverhaltnisses
noch nicht festgestellt waren, mit folgender MaRgabe:

— Der Versicherungsschutz gilt fiir die Dauer von 3 Jahren
vom Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsver-
haltnisses an gerechnet.

— Der Versicherungsschutz besteht flir die gesamte Nach-
haftungszeit im Rahmen des bei Beendigung des Ver-
sicherungsverhaltnisses geltenden Versicherungsum-
fanges, und zwar in Hohe des unverbrauchten Teils der
Versicherungssumme des Versicherungsjahres, in dem
das Versicherungsverhaltnis endet.

Die Regelung der Ziffer 7.1 gilt fiir den Fall entsprechend,
dass wahrend der Wirksamkeit der Versicherung ein ver-
sichertes Risiko teilweise wedfallt, mit der Mallgabe, dass
auf den Zeitpunkt des teilweisen Wegfalls des versicherten
Risikos abzustellen ist.

Auslandsdeckung

Eingeschlossen sind im Umfang von Ziffer 1 dieser Bedin-
gungen - abweichend von Ziffer 7.9 AHB - lediglich solche
im Ausland eintretende Versicherungsfalle,

— die auf den Betrieb einer im Inland belegenen Anlage
oder eine Tatigkeit im Inland im Sinne der Ziffer 1.2.1
bis 1.2.7 zurlickzufiihren sind.

Dies gilt fir Tatigkeiten im Sinne der Ziffer 1.2.6 nur,
wenn die Anlagen oder Teile nicht ersichtlich fiir das
Ausland bestimmt waren;

— aus Anlass von Geschaftsreisen oder aus der Teilnahme
an Ausstellungen, Kongressen, Messen und Markten,
wenn Versicherungsschutz gemal Ziffer 1.2.7 verein-
bart wurde. Bau-, Montage-, Wartungs- und Reparatur-
arbeiten (auch Inspektionen und Kundendienst) oder
sonstige Leistungen gelten nicht als Geschiftsreisen.

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit
der Zahlungsort auBerhalb der Staaten, die der Euro-
paischen Wahrungsunion angehdren, liegt, gelten die
Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als
erfiillt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europa-
ischen Wahrungsunion gelegenen Geldinstitut angewie-
sen ist.

Ausgeschlossen sind Anspriiche aus Arbeitsunféllen und
Berufskrankheiten von Personen, die vom Versicherungs-
nehmer im Ausland eingestellt oder dort mit der Durch-
fihrung von Arbeiten betraut worden sind.

Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtanspriiche ge-
gen den Versicherungsnehmer aus Arbeitsunfillen und
Berufskrankheiten, die den Bestimmungen des Sozialge-
setzbuches (SGB VII) unterliegen (siehe Ziffer 7.9 AHB).

Aufwendungen des Versicherers fiir Kosten werden — ab-
weichend von Ziffer 6.5 AHB — als Leistungen auf die Ver-
sicherungssumme angerechnet.

Kosten sind:

Anwalts-, Sachverstandigen-, Zeugen- und Gerichtsko-
sten; Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung
des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungs-
falls sowie Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten,
die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch
dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers ent-
standen sind.

Bei Versicherungsfillen in USA und Kanada sowie deren
Territorien oder Anspriichen, die in den USA und Kanada
sowie deren Territorien geltend gemacht werden, findet
eine evtl. vereinbarte Selbstbeteiligung (siehe Versiche-
rungsschein) bei Geschaftsreisen sowie bei der Teilnahme
an Ausstellungen, Kongressen, Messen und Markten kei-
ne Anwendung.



Klarstellung zu Ziffer 8:

Fiur die Definition des Anlagen-Begriffes ist deutsches
Recht maRgebend.

Auf die Risikoabgrenzungen (Ziffer 5.19) wird besonders
hingewiesen.

9.

Kumulklausel
Besteht fiir mehrere Versicherungsfalle
— die auf derselben Ursache beruhen oder

— die auf den gleichen Ursachen, zwischen denen ein
innerer, insbesondere sachlicher und zeitlicher Zusam-
menhang besteht, beruhen,

Versicherungsschutz sowohl nach dieser Umwelthaft-
pflicht-, der Umweltschadens-, als auch nach der Betriebs-/
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Berufshaftpflichtversicherung, so besteht fiir jeden dieser
Versicherungsfalle Versicherungsschutz nur im Rahmen der
fur ihn vereinbarten Versicherungssumme.

Fir alle diese Versicherungsfélle steht bei gleicher Versi-
cherungssumme diese maximal einmal zur Verfligung.

Bei unterschiedlichen Versicherungssummen steht unter
Berilicksichtigung der Zuordnung gemaR Satz 1 fiir alle
Versicherungsfalle maximal die hohere Versicherungs-
summe zur Verfligung.

Sofern die in der Umwelthaftpflicht- bzw. der Umwelt-
schadens- bzw. der Betriebshaftpflichtversicherung ge-
deckten Versicherungsfalle in unterschiedliche Versiche-
rungsjahre fallen, ist fir die Bestimmung der maximalen
Versicherungssumme fiir samtliche Versicherungsfalle das
Versicherungsjahr mafRgeblich, in dem der erste gedeckte
Versicherungsfall eingetreten ist.
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Umfang des Versicherungsschutzes

1
1.1

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

Gegenstand der Versicherung

Versichert ist die gesetzliche Pflicht 6ffentlich-rechtli-
chen Inhalts des Versicherungsnehmers gemafll Um-
weltschadensgesetz zur Sanierung von Umweltscha-
den. Umweltschaden ist eine

- Schéadigung von geschiitzten Arten und natiirlichen
Lebensraumen,

— Schadigung der Gewasser,
- Schadigung des Bodens.

Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn der
Versicherungsnehmer von einer Behorde oder einem
sonstigen Dritten auf Erstattung der Kosten flr Sanie-
rungsmaflnahmen/Pflichten der oben genannten Art
in Anspruch genommen wird. Dabei kommt es nicht
darauf an, ob der Versicherungsnehmer auf 6ffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Grundlage in An-
spruch genommen wird.

Ausgenommen vom Versicherungsschutz bleiben jedoch
solche gegen den Versicherungsnehmer gerichteten
Anspriiche, die auch ohne das Bestehen des Umwelt-
schadensgesetzes oder anderer auf der EU-Umwelthaf-
tungsrichtlinie (2004/35/EG) basierender nationaler
Umsetzungsgesetze bereits auf Grund gesetzlicher Haft-
pflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts gegen den
Versicherungsnehmer geltend gemacht werden kénnten.
Versicherungsschutz fiir derartige Anspriiche kann aus-
schlieRlich (iber eine Betriebs-, Berufs- oder Umwelt-Haft-
pflichtversicherung vereinbart werden.

Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Pflicht fiir
die in der Betriebs-/Berufshaftpflichtversicherung mit-
versicherten Personen.

Sofern in der Betriebs-/ Berufshaftpflichtversicherung
die gesetzliche Haftpflicht aus Besitz, Halten und Ge-
brauch von nicht zulassungs- und nicht versicherungs-
pflichtigen Kraftfahrzeugen mitversichert ist, besteht
im gleichen Umfang Versicherungsschutz in der Um-
weltschadensversicherung.

Vereinbarungen fiir die Beauftragung fremder Unter-
nehmen (Subunternehmer) in der Betriebs-/Berufs-
haftpflichtversicherung gelten analog zur Umweltscha-
densversicherung.

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die gemal
Ziffer 1.2.1 bis 1.2.8 in Versicherung gegebenen Risiken
und Tatigkeiten (falls vereinbart).

Der Versicherungsschutz bezieht sich dabei aus-
schlieBlich auf die im Versicherungsschein ge-
nannten, den nachfolgend aufgelisteten Risiko-
bausteinen zugeordneten Anlagen:

Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind,
gewasserschadliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten,
zu lagern, abzulagern, zu beférdern oder wegzuleiten
(WHG-Anlagen).

Ausgenommen sind solche WHG-Anlagen, die in An-
hang 1 oder 2 zum UHG aufgefiihrt sind, Abwasseranla-
gen, Einwirkungen auf Gewdsser sowie Schaden durch
Abwadsser.

Anlagen des Versicherungsnehmers gemal® Anhang 1
zum UHG (UHG-Anlagen). Ausgenommen sind Ab-
wasseranlagen, Einwirkungen auf Gewadsser sowie
Schéden durch Abwisser.

Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem Um-
weltschutz dienenden Bestimmungen einer Genehmi-
gungs- oder Anzeigepflicht unterliegen, soweit es sich
nicht um WHG- oder UHG-Anlagen handelt (sonstige
deklarierungspflichtige Anlagen).

Ausgenommen sind Abwasseranlagen, Einwirkungen
auf Gewasser und Schaden durch Abwasser.

Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder Ein-
bringen oder Einleiten von Stoffen in ein Gewasser oder

1.2.5

1.2.6

1.2.7

1.2.8

2.2

3.2
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Einwirken auf ein Gewadsser derart, dass die physika-
lische, chemische oder biologische Beschaffenheit des
Wassers verandert wird, durch den Versicherungsneh-
mer (Abwasseranlagen- und Einwirkungsrisiko).

Anlagen des Versicherungsnehmers gemalR Anhang 2
zum UHG (UHG-Anlagen).

Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demonta-
ge, Instandhaltung und Wartung von Anlagen gemaf
Ziffer 1.2.1 bis 1.2.5 oder Teilen, die ersichtlich fiir der-
artige Anlagen bestimmt sind, wenn der Versicherungs-
nehmer nicht selbst Inhaber der Anlagen ist (Umwelt-
schadens-Regressdeckung).

Herstellung oder Lieferung von Erzeugnissen, die nicht
von Ziffer 1.2.6 umfasst sind, nach Inverkehrbringen
(Umweltschadens-Produktrisiko),

Anlagen, Betriebseinrichtungen, Tatigkeiten auf eige-
nen oder fremden Grundstiicken, sofern sie nicht unter
die Ziffer 1.2.1 bis 1.2.7 fallen (Umweltschadens-
Basisdeckung).

Betriebsstorung

Versicherungsschutz besteht ausschlieBlich fir Um-
weltschaden, die unmittelbare Folge einer pl6tzlichen
und unfallartigen, wahrend der Wirksamkeit des Versi-
cherungsvertrages eingetretenen Stérung des bestim-
mungsgemalen Betriebes des Versicherungsnehmers
oder des Dritten sind (Betriebsstorung).

Auch ohne Vorliegen einer Betriebsstérung besteht im
Rahmen der Ziffer 1.2.7 Versicherungsschutz fiir Um-
weltschaden durch hergestellte oder gelieferte Erzeug-
nisse. Das Gleiche gilt im Rahmen der Ziffer 1.2.8 fir
Umweltschdden durch Lagerung, Verwendung oder an-
deren Umgang von oder mit Erzeugnissen Dritter i. S.
v. Ziffer 1.2.7. Versicherungsschutz besteht in den Féllen
der Satze 1 und 2 ausschlieRlich dann, wenn der Um-
weltschaden auf einen Konstruktions-, Produktions- oder
Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse zurlickzufiihren ist.
Jedoch besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Feh-
ler im Zeitpunkt des Inverkehrbringens der Erzeugnisse
nach dem Stand von Wissenschaft und Technik nicht
hatte erkannt werden kénnen (Entwicklungsrisiko).

Leistungen der Versicherung

Der Versicherungsschutz umfasst die Prifung der ge-
setzlichen Verpflichtung, die Abwehr unberechtigter
Inanspruchnahme und die Freistellung des Versiche-
rungsnehmers von berechtigten Sanierungs- und Ko-
stentragungsverpflichtungen gegeniiber der Behorde
oder einem sonstigen Dritten.

Berechtigt sind Sanierungs- und Kostentragungsver-
pflichtungen dann, wenn der Versicherungsnehmer
auf Grund Gesetzes, rechtskraftigen Urteils, Anerkennt-
nisses oder Vergleiches zur Sanierung- und Kostentra-
gung verpflichtet ist und der Versicherer hierdurch ge-
bunden ist. Anerkenntnisse oder Vergleiche, die vom
Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des Versiche-
rers abgegeben oder geschlossen worden sind, binden
den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne
Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hatte.

Ist die Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtung
des Versicherungsnehmers mit bindender Wirkung fiir
den Versicherer festgestellt, hat der Versicherer den Ver-
sicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch
des Dritten freizustellen.

Der Versicherer ist bevollméchtigt, alle ihm zur Abwick-
lung des Schadens oder der Abwehr unberechtigter In-
anspruchnahme durch die Behdrde oder einen sonstigen
Dritten zweckmaBig erscheinenden Erklarungen im Na-
men des Versicherungsnehmers abzugeben.

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Verwal-
tungsverfahren oder Rechtsstreit iber Sanierungs- oder
Kostentragungsverpflichtungen gegen den Versiche-
rungsnehmer, ist der Versicherer zur Verfahrens- und



3.3

4.1

4.1.1

4.2

4.3

5.2

Prozessfiihrung bevollmachtigt. Er fihrt das Verwal-
tungsverfahren oder den Rechtsstreit im Namen des
Versicherungsnehmers.

Wird in einem Strafverfahren wegen eines Umweltscha-
dens/Umweltdeliktes, der/das eine unter den Versiche-
rungsschutz fallende Sanierungs- und Kostentragungs-
verpflichtung zur Folge haben kann, die Bestellung
eines Verteidigers fir den Versicherungsnehmer von
dem Versicherer gewlinscht oder genehmigt, so tragt
der Versicherer die geblihrenordnungsmaRigen oder
die mit ihm besonders vereinbarten hoheren Kosten
des Verteidigers.

Versicherte Kosten

Versichert sind im Rahmen des in Ziffer 3.1 geregelten
Leistungsumfangs nachfolgende Kosten einschlieBlich
notwendiger Gutachter-, Sachverstdndigen-, Anwalts-,
Zeugen-, Verwaltungsverfahrens- und Gerichtskosten

fir die Sanierung von Schaden an geschiitzten Arten,
natirlichen Lebensradumen oder Gewdssern

die Kosten fur die ,primdre Sanierung”, d. h. flr Sanie-
rungsmalnahmen, die die geschadigten natirlichen
Ressourcen und/oder beeintrachtigten Funktionen
ganz oder anndhernd in den Ausgangszustand zurtick-
versetzen;

die Kosten fir die ,erganzende Sanierung”, d.h. fiir Sa-
nierungsmaflnahmen in Bezug auf die natiirlichen Res-
sourcen und/oder Funktionen, mit denen der Umstand
ausgeglichen werden soll, dass die primare Sanierung
nicht zu einer vollstandigen Wiederherstellung der ge-
schadigten natiirlichen Ressourcen und/oder Funkti-
onen flihrt;

die Kosten fir die ,Ausgleichssanierung”, d.h. fiir die
Tatigkeiten zum Ausgleich zwischenzeitlicher Verluste
naturlicher Ressourcen und/oder Funktionen, die vom
Zeitpunkt des Eintretens des Schadens bis zu dem Zeit-
punkt entstehen, in dem die primére Sanierung ihre
Wirkung vollstandig entfaltet hat. , Zwischenzeitliche
Verluste” sind Verluste, die darauf zurlickzufiihren sind,
dass die geschadigten natirlichen Ressourcen und/
oder Funktionen ihre 6kologischen Aufgaben oder ihre
Funktionen fir andere natiirliche Ressourcen nicht er-
fullen konnen, solange die MalRnahmen der primaren
bzw. der erganzenden Sanierung ihre Wirkung nicht
entfaltet haben.

Die Kosten fiir die Ausgleichssanierung werden im
Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme bis zu
einem Gesamtbetrag von 300.000 EUR je Versiche-
rungsfall und zugleich fiir alle Versicherungsfille eines
Versicherungsjahres ersetzt.

fur die Sanierung von Schéadigungen des Bodens: die
Kosten fiir die erforderlichen MaRnahmen, die zumin-
dest sicherstellen, dass die betreffenden Schadstoffe
beseitigt, kontrolliert, eingedammt oder vermindert
werden, so dass der geschéadigte Boden unter Beriick-
sichtigung seiner zum Zeitpunkt der Schadigung gege-
benen gegenwartigen oder zugelassenen zukiinftigen
Nutzung kein erhebliches Risiko einer Beeintrachtigung
der menschlichen Gesundheit mehr darstellt.

Die unter Ziffer 4.1 und Ziffer 4.2 genannten Kosten fir
Umweltschaden, die auf Grundstiicken des Versiche-
rungsnehmers gemaR Ziffer 9.1 oder am Grundwasser
gemal Ziffer 9.2 eintreten, sind nur nach besonderer
Vereinbarung versichert.

Erhohungen und Erweiterungen

Fir Risiken der Ziffern 1.2.1 bis 1.2.5 besteht kein Ver-
sicherungsschutz fiir Erhohungen und Erweiterungen.
Der Versicherungsschutz umfasst aber mengenmaRige
Veréanderungen von Stoffen innerhalb der unter Ziffer
1.2.1 bis 1.2.5 versicherten Risiken.

Fur Risiken gemal Ziffer 1.2.6 bis 1.2.8 umfasst der
Versicherungsschutz Erhéhungen oder Erweiterungen
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der im Versicherungsschein und seinen Nachtragen an-
gegebenen Risiken. Dies gilt nicht fir Risiken aus dem
Halten oder Gebrauch von versicherungspflichtigen
Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie fiir sonstige
Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorge-
pflicht unterliegen.

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erho-
hungen des versicherten Risikos durch Anderung beste-
hender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften, soweit es
sich hierbei um Rechtsvorschriften auf der Grundlage
der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) han-
delt und diese nicht Vorschriften zur Versicherungs-
oder Deckungsvorsorgepflicht zum Gegenstand haben.
Der Versicherer kann den Versicherungsvertrag jedoch
unter den Voraussetzungen von Ziffer 26 kiindigen.

Neue Risiken

Fur Risiken gemaR Ziffer 1.2.1 bis 1.2.5, die nach Ab-
schluss des Versicherungsvertrages neu entstehen,
bedarf der Versicherungsschutz besonderer Vereinba-
rung.

Fur Risiken gemaR Ziffer 1.2.6 bis 1.2.8, die nach Ab-
schluss des Versicherungsvertrages neu entstehen,
besteht Versicherungsschutz im Rahmen des Versiche-
rungsvertrages sofort bis zur Hohe gemaR Ziffer 6.2.3.

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Auf-
forderung des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb
eines Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch
mit der Beitragsrechnung erfolgen.

Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko
angezeigt wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu
beweisen, dass das neue Risiko erst nach Abschluss der
Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen
ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen war.

Der Versicherer ist berechtigt, fiir das neue Risiko ei-
nen angemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt eine
Einigung lber die Hohe des Beitrags innerhalb einer
Frist von einem Monat nach Eingang der Anzeige nicht
zustande, entfallt der Versicherungsschutz fiir das neue
Risiko riickwirkend ab dessen Entstehung.

Der Versicherungsschutz fiir neue Risiken ist von ihrer
Entstehung bis zur Einigung i. S. v. Ziffer 6.2.2 auf den
Betrag von 300.000 EUR begrenzt.

Die Regelung der Versicherung neuer Risiken gemaf
Ziffer 6.2 gilt nicht fir Risiken

(1) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Fiihren
eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit die-
se Fahrzeuge der Zulassungs-, Fiihrerschein- oder
Versicherungspflicht unterliegen;

(2) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Fiihren von
Bahnen;

(3) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorge-
pflicht unterliegen;

(4) die kiirzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb
im Rahmen von kurzfristigen Versicherungsvertra-
gen zu versichern sind.

Versicherungsfall

Versicherungsfall ist die nachpriifbare erste Feststellung
des Umweltschadens durch den Versicherungsnehmer,
die zustandige Behorde oder einen sonstigen Dritten.
Der Versicherungsfall muss wahrend der Wirksamkeit
der Versicherung eingetreten sein. Hierbei kommt es
nicht darauf an, ob zu diesem Zeitpunkt bereits Ursa-
che oder Umfang des Schadens oder eine Pflicht zur
Vornahme von SanierungsmaRnahmen erkennbar war.

Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungs-
falles

Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versiche-
rungsfall eingetreten ist,
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8.3
8.3.1

8.3.2

8.4

8.5

(1) fiir die Versicherung nach den Risikobausteinen
1.2.1 bis 1.2.5 nach einer Betriebsstérung

(2) fur die Versicherung nach Risikobaustein 1.2.6 nach
einer Betriebsstorung bei Dritten

(3) fir die Versicherung nach Risikobaustein 1.2.7 nach
einer Betriebsstorung bei Dritten — in den Fallen der
Ziffer 2.2 auch ohne Vorliegen einer Betriebssto-
rung nach behordlicher Anordnung;

(4) fur die Versicherung nach Ziffer 1.2.8 nach einer
Betriebsstorung beim Versicherungsnehmer oder
Dritten — in den Faéllen der Ziffer 2.2 auch ohne
Vorliegen einer Betriebsstérung nach behérdlicher
Anordnung;

Aufwendungen des Versicherungsnehmers — oder so-
weit versichert des Dritten gemaR (2) bis (4) — fiir MaR-
nahmen zur Abwendung oder Minderung eines sonst
unvermeidbar eintretenden Umweltschadens. Die Fest-
stellung der Betriebsstorung oder die behordliche An-
ordnung miissen in die Wirksamkeit der Versicherung
fallen, wobei maRgeblich der friihere Zeitpunkt ist.

Aufwendungen auf Grund von Betriebsstérungen oder
behordlichen Anordnungen i. S. d. Ziffer 8.1 werden
unter den dort genannten Voraussetzungen unbescha-
det der Tatsache Gibernommen, dass die Malnahmen
durch den Versicherungsnehmer oder im Wege der Er-
satzvornahme durch die Behorde ausgefiihrt werden.

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,

dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Sto-
rung des Betriebes oder eine behordliche Anordnung
unverziiglich anzuzeigen und

alles zu tun, was erforderlich ist, die Aufwendungen auf
den Umfang zu begrenzen, der notwendig und objek-
tiv geeignet ist, den Schadeneintritt zu verhindern oder
den Schadenumfang zu mindern und

auf Verlangen des Versicherers fristgemal Widerspruch
gegen behordliche Anordnungen einzulegen

oder

sich mit dem Versicherer tGber die MaRnahmen abzu-
stimmen.

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 8.3
genannten Obliegenheiten vorsatzlich, so werden ihm
im Rahmen des fiir Aufwendungen gem. Ziffer 8 ver-
einbarten Gesamtbetrages nur die notwendigen und
objektiv geeigneten Aufwendungen ersetzt.

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 8.3
genannten Obliegenheiten grob fahrlassig, so ist der
Versicherer berechtigt, etwaige liber die notwendigen
und objektiv geeigneten Aufwendungen hinausge-
hende Aufwendungen in einem der Schwere des Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden
Verhltnis zu kiirzen; die Beweislast fiir das Nichtvor-
liegen einer groben Fahrlassigkeit tragt der Versiche-
rungsnehmer.

Abweichend von Abs. 1 und 2 bleibt der Versicherer
zum Ersatz etwaiger Uber die notwendigen und ob-
jektiv geeigneten Aufwendungen hinausgehender
Aufwendungen verpflichtet, soweit die Verletzung der
Obliegenheit nicht fiir den Umfang der Leistungspflicht
des Versicherers ursachlich ist.

Aufwendungen werden im Rahmen der vereinbarten
Versicherungssumme bis zu einem Gesamtbetrag von
300.000 EUR je Storung des Betriebes oder behord-
licher Anordnung je Versicherungsfall und zugleich fiir
alle Versicherungsfélle eines Versicherungsjahres er-
setzt.

Kommt es trotz Durchfiihrung der MalRnahme zu
einem Schaden, so werden die vom Versicherer er-
setzten Aufwendungen auf die fiir den Versicherungs-
fall malRgebende Versicherungssumme angerechnet,
es sei denn, dass der Ersatz dieser Aufwendungen im
Rahmen der Jahreshdchstersatzleistung eines friiheren
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Versicherungsjahres die Ersatzleistung flr Versiche-
rungsfalle tatsachlich gemindert hat.

Nicht ersatzfahig sind in jedem Fall Aufwendungen
—auch soweit sie sich mit Aufwendungen i. S. v. Zif-
fer 8.1 decken — zur Erhaltung, Reparatur, Nachri-
stung, Sicherung oder Sanierung von Betriebseinrich-
tungen, Grundstiicken oder Sachen (auch gemietete,
gepachtete, geleaste und dgl.) des Versicherungsneh-
mers; auch fir solche, die frilher im Eigentum oder
Besitz des Versicherungsnehmers standen, auch fir
solche, die der Versicherungsnehmer hergestellt oder
geliefert hat.

Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Ab-
wehr oder Minderung eines sonst unvermeidbar ein-
tretenden versicherten Umweltschadens, falls nicht
betroffene Betriebseinrichtungen, Grundstiicke oder
Sachen des Versicherungsnehmers beeintrachtigt wer-
den missen. Eintretende Wertverbesserungen sind ab-
zuziehen.

Nicht versicherte Tatbestinde

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachtragen
nicht ausdriicklich etwas anderes bestimmt ist, gilt:

Nicht versichert sind Pflichten oder Anspriiche wegen
Schaden, unabhéngig davon, ob diese bereits erheb-
liche nachteilige Auswirkungen auf den Erhaltungszu-
stand von Arten und natirlichen Lebensraumen oder
Gewasser haben oder eine Gefahr fiir die menschliche
Gesundheit darstellen,

die auf Grundstiicken (an Boden oder an Gewadssern)
des Versicherungsnehmers eintreten, die im Eigentum
des Versicherungsnehmers stehen, standen oder von
ihm gemietet, geleast, gepachtet, geliehen sind oder
durch verbotene Eigenmacht erlangt wurden. Dies gilt
auch, soweit es sich um dort befindliche geschiitzte Ar-
ten oder natirliche Lebensraume handelt.

am Grundwasser.

infolge der Veranderung der Lagerstatte des Grundwas-
sers oder seines FlieRverhaltens.

die vor Beginn des Versicherungsvertrages eingetreten
sind.

die sich daraus ergeben, dass der Versicherungsnehmer
nach Beginn des Versicherungsverhaltnisses Grund-
stlicke erwirbt oder in Besitz nimmt, die zu diesem
Zeitpunkt bereits kontaminiert waren.

die im Ausland eintreten.

die dadurch entstehen oder entstanden sind, dass beim
Umgang mit Stoffen diese Stoffe verschiittet werden,
abtropfen, ablaufen, verdampfen, verdunsten oder
durch dhnliche Vorgénge in den Boden, in ein Gewasser
oder in die Luft gelangen. Dies gilt nicht, soweit solche
Vorgange auf einer Betriebsstorung beruhen.

die durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige
oder in Kauf genommene Einwirkungen auf die Umwelt
entstehen.

durch die Herstellung, Lieferung, Verwendung oder
Freisetzung von Klarschlamm, Jauche, Giille, festem
Stalldung, Pflanzenschutz-, Diinge- oder Schadlings-
bekampfungsmitteln, es sei denn, dass diese Stoffe
durch plétzliche und unfallartige Ereignisse bestim-
mungswidrig und unbeabsichtigt in die Umwelt ge-
langen, diese Stoffe durch Niederschlage plétzlich
abgeschwemmt werden oder in andere Grundstticke
abdriften, die nicht im Besitz des Versicherungsneh-
mers stehen.

die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeug-
nisse zuriickzufiihren sind.

die zuriickzufiihren sind auf
(1) gentechnische Arbeiten,
(2) gentechnisch veranderte Organismen (GVO),
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9.14

9.15

9.16

(3) Erzeugnisse, die
— Bestandteile aus GVO enthalten
— aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.

infolge Zwischen-, Endablagerung oder anderweitiger
Entsorgung von Abféllen ohne die dafiir erforderliche
behordliche Genehmigung, unter fehlerhafter oder un-
zureichender Deklaration oder an einem Ort, der nicht
im erforderlichen Umfang dafiir beh&rdlich genehmigt
ist.

aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Anlagen oder
Einrichtungen zur Endablagerung von Abfallen.

die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder
eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch
den Gebrauch eines Kraftfahrzeuges oder Kraftfahr-
zeuganhangers verursachen.

Nicht versichert sind Anspriiche wegen Schaden, die
der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine
von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den
Gebrauch eines Wasserfahrzeuges verursachen oder fiir
die sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeuges
in Anspruch genommen werden.

Besteht nach diesen Bestimmungen fiir einen Versicher-
ten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein
Versicherungsschutz, so gilt das auch fiir alle anderen
Versicherten.

Eine Tatigkeit der in Abs. 1 und Abs. 2 genannten Per-
sonen an einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhanger
und Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch i. S. dieser Be-
stimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder Be-
sitzer des Fahrzeuges ist und wenn das Fahrzeug hierbei
nicht in Betrieb gesetzt wird.

Falls im Rahmen und Umfang dieses Versicherungsver-
trages eine abweichende Regelung getroffen wurde,
gilt dieser Ausschluss insoweit nicht.

die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder
eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch
den Gebrauch eines Luft- oder Raumfahrzeuges verur-
sachen oder fiir die sie als Halter oder Besitzer eines
Luft- oder Raumfahrzeuges in Anspruch genommen
werden.

Besteht nach diesen Bestimmungen fiir einen Versicher-
ten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein
Versicherungsschutz, so gilt das auch fiir alle anderen
Versicherten.

Nicht versichert sind Pflichten oder Anspriiche wegen
Schéaden durch Luft- oder Raumfahrzeuge aus

— der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder
Lieferung von Luft- oder Raumfahrzeugen oder Tei-
len fir Luft- oder Raumfahrzeuge, soweit diese Teile
ersichtlich fir den Bau von Luft- oder Raumfahrzeu-
gen oder den Einbau in Luft- oder Raumfahrzeuge
bestimmt waren;

- Tatigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion,
Uberholung, Reparatur, Beférderung) an Luft- oder
Raumfahrzeugen oder deren Teilen.

soweit sich diese Pflichten oder Anspriiche gegen die
Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitver-
sicherten) richten, die den Schaden dadurch verursa-
chen, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen
oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behord-
lichen Anordnungen oder Verfigungen, die dem Um-
weltschutz dienen, abweichen.

soweit sich diese Pflichten oder Anspriiche gegen die
Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitver-
sicherten) richten, die den Schaden dadurch verursa-
chen, dass sie es bewusst unterlassen, die vom Hersteller
gegebenen oder nach dem Stand der Technik einzuhal-
tenden Richtlinien oder Gebrauchsanweisungen fiir An-
wendung, regelméalige Kontrollen, Inspektionen oder
Wartungen zu befolgen oder notwendige Reparaturen
bewusst nicht ausfiihren.
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durch Bergbaubetrieb i. S. d. Bundesberggesetz.

die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feind-
seligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Gene-
ralstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf Verfi-
gungen oder Mallnahmen von Hoher Hand beruhen;
das Gleiche gilt fiir Schaden durch hohere Gewalt, so-
weit sich elementare Naturkrafte ausgewirkt haben.

soweit sich diese Pflichten oder Anspriiche gegen die
Personen richten, die den Schaden vorsatzlich herbei-
gefihrt haben.

soweit sich diese Pflichten oder Anspriiche gegen die
Personen richten, die den Schaden dadurch verursacht
haben, dass sie in Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit
oder Schadlichkeit

— Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder
— Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.

soweit diese Pflichten oder Anspriiche auf Grund ver-
traglicher Vereinbarung oder Zusage (iber die gesetz-
liche Verpflichtung des Versicherungsnehmers hinaus-
gehen.

die durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer ge-
hérenden, von ihm gehaltenen oder veraullerten Tiere
entstanden sind. Es besteht Versicherungsschutz, wenn
der Versicherungsnehmer beweist, dass er weder vor-
satzlich noch grob fahrlédssig gehandelt hat.

durch den Betrieb von Kernenergieanlagen.
durch halogenierte Kohlenwasserstoffe (HKW).

im Zusammenhang mit elektromagnetischen Feldern.

Versicherungssummen/Maximierung/Serien-
schadenklausel/Selbstbehalt

Fir den Umfang der Leistung des Versicherers bildet
die im Versicherungsschein angegebene Versiche-
rungssumme die Hochstgrenze bei jedem Versiche-
rungsfall. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versi-
cherungsschutz auf mehrere entschadigungs- oder
ersatzpflichtige Personen erstreckt. Samtliche Kosten
gemal Ziffer 4 werden auf die Versicherungssumme
angerechnet.

Mehrere wahrend der Wirksamkeit der Versicherung
eintretende Versicherungsfalle durch

— dieselbe Einwirkung auf die Umwelt,

— mehrere unmittelbar auf derselben Ursache beru-
hende Einwirkungen auf die Umwelt,

— mehrere unmittelbar auf den gleichen Ursachen be-
ruhende Einwirkungen auf die Umwelt, wenn zwi-
schen gleichen Ursachen ein innerer, insbesondere
sachlicher und zeitlicher Zusammenhang besteht,
oder

— die Lieferungen von Erzeugnissen mit gleichen Méan-
geln,

gelten unabhéngig von ihrem tatséchlichen Eintritt als
ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser
Versicherungsfélle als eingetreten gilt.

Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Versicherungs-
fall von den gemaR Ziffer 4 versicherten Kosten bzw.
von den gemaR Ziffer 8 versicherten Aufwendungen
vor Eintritt des Versicherungsfalles die im Versiche-
rungsschein genannte Selbstbeteiligung zu tragen. Der
Versicherer ist auch in diesen Fallen zur Prifung der
gesetzlichen Verpflichtung und zur Abwehr unberech-
tigter Inanspruchnahme verpflichtet.

Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung
eines Anspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung
oder Vergleich am Verhalten des Versicherungsnehmers
scheitert, hat der Versicherer fiir den von der Weige-
rung an entstehenden Mehraufwand an Kosten geman
Ziffer 4 und Zinsen nicht aufzukommen.
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Nachhaftung

Endet das Versicherungsverhaltnis wegen des vollstan-
digen oder dauernden Wegfalls des versicherten Risikos
oder durch Kiindigung des Versicherers oder des Versi-
cherungsnehmers, so besteht der Versicherungsschutz
fir solche Umweltschaden weiter, die wahrend der
Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind, aber
zum Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsver-
haltnisses noch nicht festgestellt waren, mit folgender
MaRgabe:

— Der Versicherungsschutz gilt fiir die Dauer von 3
Jahren vom Zeitpunkt der Beendigung des Versiche-
rungsverhaltnisses an gerechnet.

— Der Versicherungsschutz besteht fiir die gesamte
Nachhaftungszeit im Rahmen des bei Beendigung
des Versicherungsverhéltnisses geltenden Versiche-
rungsumfanges, und zwar in Hohe des unverbrauch-
ten Teils der Versicherungssumme des Versicherungs-
jahres, in dem das Versicherungsverhaltnis endet.

Die Regelung der Ziffer 11.1 gilt fiir den Fall entspre-
chend, dass wahrend der Laufzeit des Versicherungs-
verhdltnisses ein versichertes Risiko teilweise wegfallt,
mit der Malgabe, dass auf den Zeitpunkt des Wegfalls
des versicherten Risikos abzustellen ist.

Versicherungsfille im Ausland

Versichert sind abweichend von Ziffer 9.6 im Umfang
dieses Versicherungsvertrages im Geltungsbereich der
EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintre-
tende Versicherungsfalle,

— die auf den Betrieb einer im Inland belegenen Anlage
oder eine Tatigkeit im Inland i. S. d. Ziffer 1.2.1 bis
1.2.8 zurtickzufiihren sind. Dies gilt fir Tatigkeiten
i. S. d. Ziffer 1.2.6 und 1.2.7 nur, wenn die Anlagen
oder Teile oder Erzeugnisse nicht ersichtlich fiir das
Ausland bestimmt waren;

— aus Anlass von Geschéftsreisen oder aus der Teilnah-
me an Ausstellungen und Messen, gem. Ziffer 1.2.8

Versicherungsschutz besteht insoweit abweichend von
Ziffer 1.1 auch fir Pflichten oder Anspriiche gemaf
nationalen Umsetzungsgesetzen anderer EU-Mitglied-
staaten, sofern diese Pflichten oder Anspriiche den Um-
fang der o. g. EU-Richtlinie nicht tiberschreiten.

Nur auf Grund ausdriicklicher Vereinbarung sind ver-
sichert im Umfang dieses Versicherungsvertrages im
Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie
(2004/35/EG) eintretende Versicherungsfalle,

die auf die Planung, Herstellung oder Lieferung von An-
lagen oder Teilen i. S. v. Ziffer 1.2.6 oder Erzeugnisse i.
S.v. Ziffer 1.2.7 zuriickzufiihren sind, wenn die Anlagen
oder Teile oder Erzeugnisse ersichtlich fiir das Ausland
bestimmt waren;

die auf die Montage, Demontage, Instandhaltung oder
Wartung von Anlagen oder Teilen i. S. v. Ziffer 1.2.6 zu-
riickzufiihren sind, wenn diese Tatigkeiten im Ausland
erfolgen;

die auf die sonstige Montage, Demontage, Instandhal-
tung, Wartung oder sonstige Tatigkeiten gemaR Ziffer
1.2.8 zuriickzufiihren sind, wenn diese Tatigkeiten im
Ausland erfolgen.

Besonderer Vereinbarung bedarf die Versicherung fir
im Ausland belegener Anlagen oder Betriebsstatten,
z.B. Produktions- oder Vertriebsniederlassungen, Lager
und dgl.

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit
der Zahlungsort auBBerhalb der Staaten, die der Euro-
paischen Wahrungsunion angehoren, liegt, gelten die
Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als
erfiillt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Euro-
paischen Wahrungsunion gelegenen Geldinstitut ange-
wiesen ist.

Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung
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Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem vereinbarten
Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den ersten
oder einmaligen Beitrag rechtzeitig i. S. v. Ziffer 14.1
zahlt. Der in Rechnung gestellte Beitrag enthalt die
Versicherungsteuer, die der Versicherungsnehmer in
der jeweils vom Gesetz bestimmten Hohe zu entrichten
hat.

Zahlung und Folgen verspiteter Zahlung/
erster oder einmaliger Beitrag

Der erste oder einmalige Beitrag wird unverziiglich
nach Abschluss des Versicherungsvertrages fillig, je-
doch nicht vor dem Beginn des Versicherungsschutzes.

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart,
gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jah-
resbeitrags.

Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder ein-
maligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem
spateren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz
erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der Ver-
sicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung
nicht zu vertreten hat. Fir Versicherungsfille, die bis
zur Zahlung des Beitrags eintreten, ist der Versicherer
nur dann nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in
Textform oder durch einen auffalligen Hinweis im Versi-
cherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung
des Beitrags aufmerksam gemacht hat.

Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder ein-
maligen Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Versicherer
vom Versicherungsvertrag zuriicktreten, solange der
Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zu-
riicktreten, wenn der Versicherungsnehmer nachweist,
dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

Wird der erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerat
der Versicherungsnehmer 30 Tage nach Ablauf der im
Versicherungsschein genannten Widerrufsfrist von 2
Wochen und Zugang einer Zahlungsaufforderung in
Verzug, es sei denn, dass er die verspatete Zahlung
nicht zu vertreten hat. Der Versicherer ist berechtigt,
Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Scha-
dens zu verlangen.

Zahlung und Folgen verspiteter Zahlung/
Folgebeitrag

Die Folgebeitrage sind, soweit nicht etwas anderes be-
stimmt ist, am Monatsersten des vereinbarten Beitrags-
zeitraums fallig.

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im
Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung an-
gegebenen Zeitpunkt erfolgt.

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerat
der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es
sei denn, dass er die verspatete Zahlung nicht zu ver-
treten hat.

Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den
Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann
der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen
Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die
mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestim-
mung ist nur wirksam, wenn sie die riickstandigen
Betrage des Beitrags, Zinsen und Kosten im Einzelnen
beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach Ziffer
15.3 und 15.4 mit dem Fristablauf verbunden sind.

Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zah-
lungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab
diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungs-
schutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach
Ziffer 15.2 Abs. 3 darauf hingewiesen wurde.
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Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zah-
lungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, kann der
Versicherer den Versicherungsvertrag ohne Einhaltung
einer Frist kiindigen, wenn er den Versicherungsneh-
mer mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 15.2
Abs. 3 darauf hingewiesen hat.

Die Kiindigung kann auch bereits bei der Bestimmung
der Zahlungsfrist ausgesprochen werden. In diesem Fall
wird die Kiindigung zum Ablauf der Zahlungsfrist wirk-
sam, wenn der Versicherungsnehmer in diesem Zeit-
punkt noch mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist
der Versicherungsnehmer in der Zahlungsaufforderung
nach Ziffer 15.2 Abs. 3 hinzuweisen.

Hat der Versicherer gekiindigt, und zahlt der Versiche-
rungsnehmer danach innerhalb eines Monats den ange-
mahnten Betrag, besteht der Versicherungsvertrag fort.
Fur Versicherungsfalle, die zwischen dem Ablauf der Zah-
lungsfrist nach Ziffer 15.3 und der Zahlung eingetreten
sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz.

Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschrift-
ermachtigung

Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto verein-
bart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag
zum Falligkeitstag eingezogen werden kann und der
Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung
nicht widerspricht.

Konnte der fallige Beitrag ohne Verschulden des Ver-
sicherungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen
werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig,
wenn sie unverziiglich nach einer in Textform abgege-
benen Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt.

Kann der féllige Beitrag nicht eingezogen werden, weil
der Versicherungsnehmer die Einzugsermachtigung
widerrufen hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus
anderen Grinden zu vertreten, dass der Beitrag nicht
eingezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt,
kiinftig Zahlung auRerhalb des Lastschriftverfahrens zu
verlangen. Der Versicherungsnehmer ist zur Ubermitt-
lung des Beitrags erst verpflichtet, wenn er vom Versi-
cherer hierzu in Textform aufgefordert worden ist.

Teilzahlung und Folgen bei verspiateter Zah-
lung

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart,
sind die noch ausstehenden Raten sofort fallig, wenn
der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate
im Verzug ist.

Ferner kann der Versicherer fur die Zukunft jahrliche
Beitragszahlung verlangen.

Beitragsregulierung

Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mit-
zuteilen, ob und welche Anderungen des versicherten
Risikos gegentiiber den friiheren Angaben eingetreten
sind. Diese Aufforderung kann auch durch einen Hin-
weis auf der Beitragsrechnung erfolgen. Die Angaben
sind innerhalb eines Monats nach Zugang der Auffor-
derung zu machen und auf Wunsch des Versicherers
nachzuweisen. Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil
des Versicherers kann dieser vom Versicherungsnehmer
eine Vertragsstrafe in dreifacher Hohe des festgestellten
Beitragsunterschiedes verlangen. Dies gilt nicht, wenn
der Versicherungsnehmer beweist, dass ihn an der Un-
richtigkeit der Angaben kein Verschulden trifft.

Auf Grund der Anderungsmitteilung des Versiche-
rungsnehmers oder sonstiger Feststellungen wird der
Beitrag ab dem Zeitpunkt der Veranderung berichtigt
(Beitragsregulierung), beim Wegfall versicherter Ri-
siken jedoch erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der
Mitteilung beim Versicherer. Der vertraglich verein-
barte Mindestbeitrag darf dadurch nicht unterschrit-
ten werden. Alle entsprechend Ziffer 20.1 nach dem
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Versicherungsabschluss eingetretenen Erhohungen
und ErméRigungen des Mindestbeitrags werden be-
riicksichtigt.

Unterlédsst der Versicherungsnehmer die rechtzeitige
Mitteilung, kann der Versicherer fiir den Zeitraum, fir
den die Angaben zu machen waren, eine Nachzahlung
in Hohe des fir diesen Zeitraum bereits in Rechnung
gestellten Beitrages verlangen. Werden die Angaben
nachtraglich gemacht, findet eine Beitragsregulierung
statt. Ein vom Versicherungsnehmer zuviel gezahlter
Beitrag wird nur zurlickerstattet, wenn die Angaben in-
nerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Mitteilung
des erhohten Beitrages erfolgten.

Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwen-
dung auf Versicherungen mit Beitragsvorauszahlung fiir
mehrere Jahre.

Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

Bei vorzeitiger Beendigung des Versicherungsvertrages hat
der Versicherer, soweit durch Gesetz nicht etwas anderes
bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, der
dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz
bestanden hat.

Beitragsangleichung

Die Versicherungsbeitrage unterliegen der Beitragsanglei-
chung. Soweit die Beitrdge nach Lohn-, Bau- oder Um-
satzsumme berechnet werden, findet keine Beitragsan-
gleichung statt. Mindestbeitrage unterliegen unabhangig
von der Art der Beitragsberechnung der Beitragsanglei-
chung.

Ein unabhéngiger Treuhdnder ermittelt jahrlich mit Wir-
kung fir die ab dem 1. Juli falligen Beitrage, um wel-
chen Prozentsatz sich im vergangenen Kalenderjahr der
Durchschnitt der Schadenzahlungen aller zum Betrieb
der Allgemeinen Haftpflichtversicherung zugelassenen
Versicherer gegeniiber dem vorvergangenen Jahr er-
héht oder vermindert hat. Den ermittelten Prozentsatz
rundet er auf die nachst niedrigere, durch finf teilbare
ganze Zahl ab. Als Schadenzahlungen gelten dabei
auch die speziell durch den einzelnen Schadenfall ver-
anlassten Ausgaben fir die Ermittlung von Grund und
Hohe der Versicherungsleistungen.

Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres
ist die Summe der in diesem Jahr geleisteten Schadenzah-
lungen geteilt durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum
neu angemeldeten Schadenfille.

Im Falle einer Erh6hung ist der Versicherer berechtigt,
im Falle einer Verminderung verpflichtet, den Folge-
jahresbeitrag um den sich aus Ziffer 20.2 ergebenden
Prozentsatz zu verandern (Beitragsangleichung). Der
veranderte Folgejahresbeitrag wird dem Versicherungs-
nehmer mit der nachsten Beitragsrechnung bekannt
gegeben.

Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des
Versicherers in jedem der letzten fiinf Kalenderjahre um
einen geringeren Prozentsatz als denjenigen erhoht, den
der Treuhander jeweils fiir diese Jahre nach Ziffer 20.2 er-
mittelt hat, so darf der Versicherer den Folgejahresbeitrag
nur um den Prozentsatz erhéhen, um den sich der Durch-
schnitt seiner Schadenzahlungen nach seinen unter-
nehmenseigenen Zahlen im letzten Kalenderjahr erhéht
hat; diese Erhhung darf diejenige nicht tberschreiten,
die sich nach dem vorstehenden Absatz ergeben wiirde.

Liegt die Veranderung nach Ziffer 20.2 oder 20.3 unter 5
Prozent, entfallt eine Beitragsangleichung. Diese Verande-
rung ist jedoch in den folgenden Jahren zu beriicksichti-
gen.

Dauer und Ende des Versicherungsvertrages/Kiindigung

21
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Dauer und Ende des Versicherungsvertrages

Der Versicherungsvertrag ist fiir die im Versicherungs-
schein angegebene Zeit abgeschlossen.
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Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr ver-
langert sich der Versicherungsvertrag um jeweils ein Jahr,
wenn nicht dem Vertragspartner spatestens drei Monate
vor dem Ablauf der jeweiligen Vertragsdauer eine Kiindi-
gung in Schriftform zugegangen ist.

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr en-
det der Versicherungsvertrag, ohne dass es einer Kiin-
digung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann
der Versicherungsnehmer den Vertrag zum Ablauf des
dritten Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres kiin-
digen; die Kiindigung muss dem Versicherer spatestens
drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Jahres in
Schriftform zugegangen sein.

Wegfall des versicherten Risikos

Wenn versicherte Risiken teilweise oder vollstandig dau-
erhaft wegfallen, so erlischt die Versicherung beziiglich
dieser Risiken. Dem Versicherer steht der Beitrag zu, den
er hatte erheben konnen, wenn die Versicherung dieser
Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wa-
re, zu dem er vom Wegfall Kenntnis erlangt.

Kiindigung nach Beitragsangleichung

Erhoht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsanglei-
chung gemal Ziffer 20.3, ohne dass sich der Umfang
des Versicherungsschutzes andert, kann der Versiche-
rungsnehmer den Versicherungsvertrag innerhalb eines
Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers
mit sofortiger Wirkung, friihestens jedoch zu dem Zeit-
punkt kiindigen, in dem die Beitragserhohung wirksam
werden sollte.

Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der
Mitteilung auf das Kiindigungsrecht hinzuweisen. Die
Mitteilung muss dem Versicherungsnehmer spatestens
einen Monat vor dem Wirksamwerden der Beitragserho-
hung zugehen.

Eine Erhéhung der Versicherungsteuer begriindet kein
Kiindigungsrecht.

Kiindigung nach Versicherungsfall

Der Versicherungsvertrag kann gekiindigt werden,
wenn

— vom Versicherer eine Zahlung von Sanierungskosten
geleistet wurde oder

— dem Versicherungsnehmer — bei einer Pflichtversiche-
rung dem Versicherer — eine Klage Uber einen unter
den Versicherungsschutz fallenden Anspruch auf
Erstattung der Kosten fiir SanierungsmafRnahmen/
Pflichten gerichtlich zugestellt wird.

Die Kiindigung muss dem Vertragspartner in Schriftform
spatestens einen Monat nach der Zahlung von Sanie-
rungskosten oder der Zustellung der Klage zugegangen
sein.

Kiindigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kiindi-
gung sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirk-
sam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestim-
men, dass die Kiindigung zu einem spateren Zeitpunkt,
spatestens jedoch zum Ende der laufenden Versiche-
rungsperiode, wirksam wird.

Eine Kiindigung des Versicherers wird einen Monat nach
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

Kiindigung nach VerdauBerung versicherter
Unternehmen

Wird ein Unternehmen, fiir das eine Umweltschadens-
versicherung besteht, an einen Dritten verdufRert, tritt
dieser an Stelle des Versicherungsnehmers in die wah-
rend der Dauer seines Eigentums sich aus dem Versiche-
rungsvertrag ergebenden Rechte und Pflichten ein.
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Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen auf Grund eines
NieRbrauchs, eines Pachtvertrages oder eines ahnlicher
Verhaltnisses von einem Dritten ibernommen wird.

Das Versicherungsverhaltnis kann in diesem Falle

— durch den Versicherer dem Dritten gegeniiber mit
einer Frist von einem Monat,

— durch den Dritten dem Versicherer gegentiber mil
sofortiger Wirkung oder auf den Schluss der lau-
fenden Versicherungsperiode

in Schriftform gekiindigt werden.
Das Kiindigungsrecht erlischt, wenn

— der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats vor
dem Zeitpunkt an austibt, in welchem er vom Uber-
gang auf den Dritten Kenntnis erlangt;

— der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach derr
Ubergang ausiibt, wobei das Kiindigungsrecht bi
zum Ablauf eines Monats von dem Zeitpunkt an be-
stehen bleibt, in dem der Dritte von der Versicherunc
Kenntnis erlangt.

Erfolgt der Ubergang auf den Dritten wihrend einel
laufenden Versicherungsperiode und wird das Versiche-
rungsverhdltnis nicht gekiindigt, haften der bisherige
Versicherungsnehmer und der Dritte fiir den Versiche-
rungsbeitrag dieser Periode als Gesamtschuldner.

Der Ubergang eines Unternehmens ist dem Versicherel
durch den bisherigen Versicherungsnehmer oder der
Dritten unverziiglich anzuzeigen.

Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht
besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Versiche-
rungsfall spater als einen Monat nach dem Zeitpunki
eintritt, in dem die Anzeige dem Versicherer hatte zu-
gehen mussen, und der Versicherer den mit dem Ver-
aulerer bestehenden Versicherungsvertrag mit demr
Erwerber nicht geschlossen hatte.

Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht
fur alle Versicherungsfille, die frithestens einen Monal
nach dem Zeitpunkt eintreten, in dem der Versicherel
von der VerdufRerung Kenntnis erlangt. Dies gilt nur,
wenn der Versicherer in diesem Monat von seinem Kiin-
digungsrecht keinen Gebrauch gemacht hat.

Der Versicherungsschutz fallt trotz Verletzung der An-
zeigepflicht nicht weg, wenn dem Versicherer die Ver-
duRerung in dem Zeitpunkt bekannt war, in dem ihmr
die Anzeige hatte zugehen mussen.

Kiindigung nach Risikoerhohung aufgrund
Anderung oder Erlass von Rechtsvorschriften

Bei Erhéhungen des versicherten Risikos durch Ande-
rung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschrifter
(s. Ziffer 5.3) ist der Versicherer berechtigt, den Versi-
cherungsvertrag unter Einhaltung einer Frist von einerr
Monat zu kiindigen. Das Kiindigungsrecht erlischt,
wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeit-
punkt an ausgelibt wird, in welchem der Versicherel
von der Erhéhung Kenntnis erlangt hat.

Mehrfachversicherung

Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko ir
mehreren Versicherungsvertragen versichert ist.

Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommer
ist, ohne dass der Versicherungsnehmer dies wusste,
kann er die Aufhebung des spater geschlossenen Ver-
trages verlangen.

Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versiche-
rungsnehmer es nicht innerhalb eines Monats geltenc
macht, nachdem er von der Mehrfachversicherunc
Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung wird zu dem Zeit-
punkt wirksam, zu dem die Erklarung, mit der sie ver-
langt wird, dem Versicherer zugeht.



Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
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Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versiche-
rungsnehmers

Vollstandigkeit und Richtigkeit von Angaben Uber ge-
fahrerhebliche Umstande

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner
Vertragserklarung dem Versicherer alle ihm bekannten
Gefahrumstande in Textform anzuzeigen, nach denen
der Versicherer in Textform gefragt hat und die fiir den
Entschluss des Versicherers erheblich sind, den Versiche-
rungsvertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schlieRen.
Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige
verpflichtet, als nach seiner Vertragserkldarung, aber vor
Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen i. S.
d. Satzes 1 stellt.

Gefahrerheblich sind die Umstande, die geeignet sind,
auf den Entschluss des Versicherers Einfluss auszutiben,
den Versicherungsvertrag Giberhaupt oder mit dem ver-
einbarten Inhalt abzuschlieRen.

Wird der Versicherungsvertrag von einem Vertreter des
Versicherungsnehmers geschlossen und kennt dieser die
gefahrerheblichen Umstande, muss sich der Versiche-
rungsnehmer so behandeln lassen, als habe er selbst da-
von Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen.

Ricktritt

(1) Unvollstandige und unrichtige Angaben zu den ge-
fahrerheblichen Umsténden berechtigen den Versi-
cherer, vom Versicherungsvertrag zuriickzutreten.

(2) Der Versicherer hat kein Riicktrittsrecht, wenn der
Versicherungsnehmer nachweist, dass er oder sein
Vertreter die unrichtigen oder unvollstandigen An-
gaben weder vorsatzlich noch grob fahrlassig ge-
macht hat.

Das Ruicktrittsrecht des Versicherers wegen grob
fahrlassiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht
nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist,
dass der Versicherer den Versicherungsvertrag auch
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstande, wenn
auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hatte.

(3) Im Fall des Riicktritts besteht kein Versicherungs-
schutz.

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles zurlick, darf er den Versicherungsschutz
nicht versagen, wenn der Versicherungsnehmer
nachweist, dass der unvollstandig oder unrichtig
angezeigte Umstand weder fiir den Eintritt des
Versicherungsfalles noch fiir die Feststellung oder
den Umfang der Leistung ursachlich war. Auch in
diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz,
wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht
arglistig verletzt hat.

Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, der
der bis zum Wirksamwerden der Riicktrittserklarung
abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

Beitragsanderung oder Kiindigungsrecht

Ist das Ricktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen,
weil die Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf Vor-
satz noch auf grober Fahrlassigkeit beruhte, kann der
Versicherer den Versicherungsvertrag unter Einhaltung
einer Frist von einem Monat in Schriftform kiindigen.

Das Kiindigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der
Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer
den Versicherungsvertrag auch bei Kenntnis der nicht
angezeigten Umstdande, wenn auch zu anderen Bedin-
gungen, geschlossen hitte.

Kann der Versicherer nicht zurlicktreten oder kiindigen,
weil er den Versicherungsvertrag auch bei Kenntnis der
nicht angezeigten Umstande, aber zu anderen Bedin-
gungen, geschlossen hatte, werden die anderen Be-
dingungen auf Verlangen des Versicherers riickwirkend
Vertragsbestandteil. Hat der Versicherungsnehmer die
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Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die ande-
ren Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperi-
ode Vertragsbestandteil.

Erhoht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag
um mebhr als 10 % oder schliet der Versicherer die Ge-
fahrabsicherung fiir den nicht angezeigten Umstand
aus, kann der Versicherungsnehmer den Versicherungs-
vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mit-
teilung des Versicherers fristlos kiindigen.

Der Versicherer muss die ihm nach Ziffer 28.2 und 28.3
zustehenden Rechte innerhalb eines Monats schriftlich
geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt,
zu dem er von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das
von ihm geltend gemachte Recht begriindet, Kenntnis
erlangt. Er hat die Umstande anzugeben, auf die er seine
Erklarung stitzt; er darf nachtraglich weitere Umstande
zur Begriindung seiner Erkldarung abgeben, wenn fir
diese die Monatsfrist nicht verstrichen ist.

Dem Versicherer stehen die Rechte nach Ziffer 28.2 und
28.3 nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch
gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer
Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat.

Der Versicherer kann sich auf die in Ziffer 28.2 und 28.3
genannten Rechte nicht berufen, wenn er den nicht
angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der
Anzeige kannte.

Erloschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers nach Ziffer 28.2 und 28.3
erloschen mit Ablauf von 5 Jahren nach Vertragsab-
schluss; dies gilt nicht fir Versicherungsfalle, die vor
Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist belduft sich
auf 10 Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein
Vertreter die Anzeigepflicht vorsatzlich oder arglistig
verletzt haben.

Anfechtung

Das Recht des Versicherers, den Versicherungsvertrag
wegen arglistiger Tauschung anzufechten, bleibt unbe-
rihrt. Im Fall der Anfechtung steht dem Versicherer der
Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden
der Anfechtungserklarung abgelaufenen Vertragszeit
entspricht.

Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungs-
falles

Besonders gefahrdrohende Umstande hat der Versiche-
rungsnehmer auf Verlangen des Versicherers innerhalb
angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit
die Beseitigung unter Abwédgung der beiderseitigen In-
teressen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem
Schaden gefiihrt hat, gilt ohne weiteres als besonders
gefahrdrohend.

Obliegenheiten bei unmittelbarer Gefahr eines
Umweltschadens und nach Eintritt eines solchen

Jeder Versicherungsfall ist, auch wenn noch keine Sa-
nierungs- oder Kostentragungsanspriiche erhoben
wurden, dem Versicherer innerhalb einer Woche nach
Kenntnis durch den Versicherungsnehmer anzuzeigen.

Das Gleiche gilt

- wenn gegen den Versicherungsnehmer Anspriiche
auf Ersatz der einem Dritten entstandenen Aufwe-
dungen zur Vermeidung, Begrenzung oder Sanie-
rung eines Umweltschadens erhoben werden,

— bei einem behoérdlichen Tatigwerden wegen der
Vermeidung oder Sanierung eines Umweltschadens
gegeniiber dem Versicherungsnehmer

Dem Versicherungsnehmer obliegt es ferner, den Ver-
sicherer jeweils unverziglich und umfassend zu infor-
mieren Uber:

- seine ihm gemal § 4 Umweltschadensgesetz oblie-
gende Information an die zustandige Behorde,
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— den Erlass eines Mahnbescheids,
— eine gerichtliche Streitverkiindung,

— die Einleitung eines staatsanwaltlichen, behordlichen
oder gerichtlichen Verfahrens.

Der Versicherungsnehmer muss nach Moglichkeit fir
die Abwendung und Minderung des Schadens sorgen.
Weisungen des Versicherers sind zu befolgen, soweit
es fur den Versicherungsnehmer zumutbar ist. Er hat
dem Versicherer ausfiihrliche und wahrheitsgemaRe
Schadenberichte zu erstatten und ihn bei der Scha-
denermittlung und -regulierung zu unterstiitzen. Alle
Umstande, die nach Ansicht des Versicherers fiir die Be-
arbeitung des Schadens wichtig sind, miissen mitgeteilt
sowie alle daflir angeforderten Schriftstiicke tibersandt
werden.

MalRnahmen und Pflichten im Zusammenhang mit
Umweltschaden sind unverztiglich mit dem Versicherer
abzustimmen.

Gegen einen Mahnbescheid oder einen Verwaltungs-
akt im Zusammenhang mit Umweltschdaden muss der
Versicherungsnehmer fristgemaR Widerspruch oder die
sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Wei-
sung des Versicherers bedarf es nicht.

Im Widerspruchsverfahren oder einem gerichtlichen
Verfahren wegen eines Umweltschadens hat der Ver-
sicherungsnehmer dem Versicherer die Fiihrung des
Verfahrens zu Gberlassen. Im Falle des gerichtlichen
Verfahrens beauftragt der Versicherer einen Rechtsan-
walt im Namen des Versicherungsnehmers. Der Versi-
cherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht
sowie alle erforderlichen Auskiinfte erteilen und die
angeforderten Unterlagen zur Verfligung stellen.

Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegen-
heiten

Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit
aus diesem Versicherungsvertrag, die er vor Eintritt des
Versicherungsfalles zu erfiillen hat, kann der Versiche-
rer den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats
ab Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung fristlos
kiindigen. Der Versicherer hat kein Kiindigungsrecht,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die
Obliegenheitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf
grober Fahrlassigkeit beruhte.

Wird eine Obliegenheit aus diesem Versicherungsvertrag
vorsatzlich verletzt, verliert der Versicherungsnehmer
seinen Versicherungsschutz. Bei grob fahrlassiger Verlet-
zung einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt,
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhaltnis zu
kirzen.

Der vollstandige oder teilweise Wegfall des Versiche-
rungsschutzes hat bei Verletzung einer nach Eintritt des
Versicherungsfalles bestehenden Auskunfts- oder Auf-
klarungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der Ver-
sicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte
Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewie-
sen hat.

Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Ob-
liegenheit nicht grob fahrlassig verletzt hat, bleibt der
Versicherungsschutz bestehen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn
der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verlet-
zung der Obliegenheit weder fir den Eintritt oder die
Feststellung des Versicherungsfalles noch fiir die Fest-
stellung oder den Umfang der dem Versicherer oblie-
genden Leistung ursachlich war. Das gilt nicht, wenn
der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig
verletzt hat.

Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhangig
davon, ob der Versicherer ein ihm nach Ziffer 31.1 zu-
stehendes Kiindigungsrecht ausiibt.

Weitere Bestimmungen
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Mitversicherte Personen

Erstreckt sich die Versicherung auch auf Anspriiche
gegen andere Personen als den Versicherungsnehmer
selbst, sind alle fur ihn geltenden Bestimmungen auf
die Versicherten entsprechend anzuwenden. Die Be-
stimmungen der Ziffer 6 gelten nicht, wenn das neue
Risiko nur in der Person eines Versicherten entsteht.

Die Ausiibung der Rechte aus dem Versicherungsver-
trag steht ausschlieBlich dem Versicherungsnehmer zu.
Er ist neben den Versicherten fir die Erflllung der Ob-
liegenheiten verantwortlich.

Abtretungsverbot

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgtiltigen
Feststellung ohne Zustimmung des Versicherers weder
abgetreten noch verpfandet werden. Eine Abtretung an
den geschadigten Dritten ist zuldssig.

Anzeigen, Willenserklirungen, Anschriften-
dnderung

Alle fiir den Versicherer bestimmten Anzeigen und Er-
klarungen sollen an die Hauptverwaltung des Versiche-
rers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen
Nachtragen als zustandig bezeichnete Geschaftsstelle
gerichtet werden.

Hat der Versicherungsnehmer eine Anderung seiner
Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, gentgt fir
eine Willenserklarung, die dem Versicherungsnehmer
gegenliber abzugeben ist, die Absendung eines ein-
geschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer
bekannte Anschrift. Die Erklarung gilt drei Tage nach
der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt
entsprechend fiir den Fall einer Namensanderung des
Versicherungsnehmers.

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung fiir sei-
nen Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei einer
Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestim-
mungen der Ziffer 34.2 entsprechende Anwendung.

Verjahrung

Die Anspriiche aus dem Versicherungsvertrag verjahren in
drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den all-
gemeinen Vorschriften des Biirgerlichen Gesetzbuches.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem
Versicherer angemeldet worden, ist die Verjahrung von
der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu
dem die Entscheidung des Versicherers dem Anspruch-
steller in Textform zugeht.

Zustindiges Gericht

Fir Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den
Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zustandig-
keit nach dem Sitz des Versicherers oder seiner fiir den
Versicherungsvertrag zustandigen Niederlassung. Ist
der Versicherungsnehmer eine natirliche Person, ist
auch das Gericht ortlich zustdndig, in dessen Bezirk
der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung
seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen,
seinen gewdhnlichen Aufenthalt hat.

Ist der Versicherungsnehmer eine natirliche Person,
missen Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen
ihn bei dem Gericht erhoben werden, das fir seinen
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort
seines gewohnlichen Aufenthalts zustdndig ist. Ist der
Versicherungsnehmer eine juristische Person, bestimmt
sich das zustandige Gericht auch nach dem Sitz oder
der Niederlassung des Versicherungsnehmers. Das
Gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine Of-
fene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Ge-
sellschaft birgerlichen Rechts oder eine eingetragene
Partnerschaftsgesellschaft ist.
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Sind der Wohnsitz oder gewdhnliche Aufenthalt im
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt
sich die gerichtliche Zustandigkeit fiir Klagen aus dem
Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer
nach dem Sitz des Versicherers oder seiner fiir den Ver-
sicherungsvertrag zustandigen Niederlassung.

Anzuwendendes Recht

Fir diesen Versicherungsvertrag gilt deutsches Recht.

Kumulklausel
Besteht fiir mehrere Versicherungsfalle
— die auf derselben Ursache beruhen oder

— die auf den gleichen Ursachen, zwischen denen ein
innerer, insbesondere sachlicher und zeitlicher Zu-
sammenhang besteht, beruhen,
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Versicherungsschutz sowohl nach dieser Umweltscha-
dens-, der Umwelthaftpflicht-, als auch nach der Betriebs-
/Berufshaftpflichtversicherung, so besteht fiir jeden dieser
Versicherungsfalle Versicherungsschutz nur im Rahmen
der fiir ihn vereinbarten Versicherungssumme.

Fir alle diese Versicherungsfalle steht bei gleicher Versi-
cherungssumme diese maximal einmal zur Verfligung.

Bei unterschiedlichen Versicherungssummen steht un-
ter Berlicksichtigung der Zuordnung gemaR Satz 1 fir
alle Versicherungsfille maximal die hohere Versiche-
rungssumme zur Verfiigung.

Sofern die in der Umweltschadens- bzw. der Umwelt-
haftpflicht- bzw. der Betriebshaftpflichtversicherung
gedeckten Versicherungsfalle in unterschiedliche Ver-
sicherungsjahre fallen, ist fiir die Bestimmung der ma-
ximalen Versicherungssumme fiir saimtliche Versiche-
rungsfalle das Versicherungsjahr mafRgeblich, in dem
der erste gedeckte Versicherungsfall eingetreten ist.
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Kundeninformationen

Identitit des Versicherers

Name: AachenMiinchener Versicherung AG
Anschrift: AachenMinchener-Platz 1, 52064 Aachen
Rechtsform: Aktiengesellschaft

Sitz: AachenMiinchener-Platz 1, 52064 Aachen
Handelsregister: Registergericht Aachen — HR B 1043
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dietmar Meister

Ladungsfiahige Anschrift des Versicherers

AachenMiinchener Versicherung AG
AachenMiinchener-Platz 1
52064 Aachen

vertreten durch den Vorstand: Michael Westkamp, Vorsitzender;
Johannes Booms, Peter Heise, Ulrich Rieger

Hauptgeschiftstitigkeit des Versicherers

Die AachenMiinchener Versicherung AG betreibt alle Arten der
Schaden- und Unfallversicherung.

Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung

Es gelten bei entsprechender Beantragung die zu den einzelnen Ver-
sicherungen aufgefiihrten Versicherungsbedingungen, die in den
entsprechenden Registern dieser Produktunterlagen enthalten sind.

Art, Umfang, Filligkeit und Erfiillung unserer Leistung

In unseren Produktinformationsblattern haben wir Sie bereits naher
Uber Art und Umfang der jeweiligen Versicherung informiert.

Nach Eintritt des Versicherungsfalles und Feststellung unserer Leis-
tungspflicht erbringen wir die im jeweiligen Versicherungsvertrag
fur diesen Fall vereinbarte Leistung.

Weitere Einzelheiten zu Art, Umfang und Falligkeit sowie Erfiillung
unserer Leistungen sind in den maRgeblichen Versicherungsbedin-
gungen geregelt.

Gesamtbeitrag der Versicherung

Der Gesamtbeitrag des Vertrages/der Vertrage einschliellich aller
Bestandteile wie z. B. gesetzliche Versicherungsteuern oder Raten-
zahlungszuschlag ergibt sich aus dem Antrag.

Zahlung, Erfiillung und Zahlweise der Beitrige

Der erste oder einmalige Beitrag wird unverziiglich nach Abschluss
des Vertrages, jedoch nicht vor dem Beginn des Versicherungs-
schutzes, fallig.

Wann Sie die Folgebeitrdge zu zahlen haben, richtet sich nach der
im Antrag vereinbarten Zahlweise (z. B. monatlich oder jahrlich). Ist
die Einziehung des Beitrages von einem Konto vereinbart, sorgen
Sie bitte fir entsprechende Deckung; die Zahlung gilt als rechtzei-
tig, wenn der Beitrag zum Falligkeitstag eingezogen werden kann
und einer berechtigten Einziehung nicht widersprochen wird.

Ist die Zahlung des Jahresbeitrages in Raten vereinbart, gilt als ers-
ter Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrages. Es gelten
die ausstehenden Raten bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen
als gestundet.

Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode wer-
den sofort féllig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer Rate
ganz oder teilweise in Verzug gerat oder wenn in der Sachversiche-
rung eine Entschadigung fallig wird.

Bei halbjahrlicher Zahlweise betragt der Ratenzuschlag 3 %, bei vier-
teljahrlicher Zahlweise 5 % und bei monatlicher Zahlweise 7 %.
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Monatliche Zahlung setzt eine zu unseren Gunsten erteilte Einzugs-
ermachtigung voraus. Entfallt diese Voraussetzung nachtraglich,
gilt vierteljahrliche Zahlweise vereinbart.

Auf die Moglichkeit einer Beitragsangleichung in der Haftpflicht-
versicherung auf Grund von Versicherungsbedingungen wird hin-
gewiesen.

Néhere Einzelheiten zu diesen Themen sind in den Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen des jeweils gewdahlten Produktes zu finden.

Giiltigkeit der zur Verfiigung gestellten Informationen

Die Informationen dieser Produktunterlagen einschlieBlich der im
Antrag genannten Beitrdge behalten fiir die Dauer von drei Mona-
ten nach ihrer Aushandigung Giiltigkeit.

Zustandekommen des Vertrages

Der Versicherungsvertrag kommt durch lhren Antrag und Zugang
des Versicherungsscheines oder einer gesonderten Annahmeerkla-
rung durch den Versicherer zustande.

Als Antragsteller sind Sie einen Monat an den Antrag gebunden;
Ihr Widerrufsrecht bleibt hiervon unberihrt. Innerhalb dieser Frist
konnen wir lhren Antrag annehmen.

Widerrufsrecht

Sie konnen lhre Vertragserklairung ohne Angabe von Griinden
innerhalb von 14 Tagen in Textform (z. B. als Brief, Fax, E-Mail)
widerrufen. Eine ausfiihrliche Belehrung zu Ihrem Widerrufsrecht
finden Sie im Antrag.

Beendigung des Vertrages, Kiindigungsmoglichkeiten

Jeder Vertragspartner kann den Vertrag zum Ablauf der vereinbar-
ten Vertragsdauer kiindigen. Vertrdge von mindestens einjahriger
Dauer verlangern sich nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer
stillschweigend um jeweils ein Jahr, wenn nicht vor Ablauf durch ei-
nen Vertragspartner gekiindigt wird. Bei einer Vertragslaufzeit von
mehr als drei Jahren kdnnen Sie den Vertrag zum Ablauf des dritten
oder jedes darauf folgenden Jahres kiindigen.

Eine Kindigung ist nur wirksam, wenn sie drei Monate vor dem
jeweiligen Ablauf dem anderen Vertragspartner in Schriftform zu-
gegangen ist.

Der Vertrag kann vorzeitig gekiindigt werden, insbesondere
e im Versicherungsfall

e bei Eigentumswechsel (gilt nicht fir die Haftpflichtversiche-
rung)

e bei Obliegenheitsverletzung
e in bestimmten Fallen der Beitragsangleichung
Dariiber hinaus endet der Vertrag bei Fortfall des versicherten Risikos.

Einzelheiten befinden sich in den entsprechenden Versicherungs-
bedingungen.

Anwendbares Recht

Auf die vorvertraglichen Verhandlungen und auf das Vertragsverhalt-
nis findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.

Verwendete Sprache

Samtliche Kommunikation und Korrespondenz erfolgt in deutscher
Sprache.
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AuBergerichtliche Beschwerde- und Behelfsverfahren
Versicherungsombudsmann e. V.

Unser Unternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungsombuds-
mann e. V. Sie konnen deshalb innerhalb von acht Wochen nach
Erhalt unserer Nachricht das kostenlose, aulRergerichtliche Streit-
schlichtungsverfahren in Anspruch nehmen.

Versicherungsombudsmann e. V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin,
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de.

Aufsichtsbehorde

Wirwerden uns stets gut und zuvorkommend um lhre Versicherungs-
angelegenheiten kiimmern. Kommt es aber doch einmal zu Mei-
nungsverschiedenheiten, so konnen Sie lhre Beschwerde an die

Bundesanstalt flr Finanzdienstleistungsaufsicht — Bereich Versiche-
rungen — Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

richten.

Ihre Moglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon
unberihrt.
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Merkblatt zur Datenverarbeitung

Vorbemerkung

Versicherungen kdénnen heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der
elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfillen. Nur so lassen sich
Vertragsverhéltnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln;
auch bietet die EDV einen besseren Schutz der Versichertengemein-
schaft vor missbrauchlichen Handlungen als die friiheren manuel-
len Verfahren. Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen Daten
zu lhrer Person wird durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
geregelt. Danach ist die Datenverarbeitung und -nutzung zuléssig,
wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder
wenn der Betroffene eingewilligt hat. Das BDSG erlaubt die Daten-
verarbeitung und -nutzung stets, wenn dies im Rahmen der Zweck-
bestimmung eines Vertragsverhéltnisses oder vertragséhnlichen
Vertrauensverhéltnisses geschieht oder soweit es zur Wahrung be-
rechtigter Interessen der speichernden Stelle erforderlich ist und kein
Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwirdige Interesse
des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung
Uberwiegt.

Einwilligungserklarung

Unabhéngig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenab-
wagung und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage fur die
Datenverarbeitung ist in Ihrem Versicherungsantrag eine Einwilli-
gungserklarung nach dem BDSG aufgenommen worden. Diese gilt
Uber die Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus, endet je-
doch — auBer in der Lebens- und Unfallversicherung — schon mit
Ablehnung des Antrages oder durch lhren jederzeit mdglichen Wider-
ruf, der allerdings den Grundsatzen von Treu und Glauben unterliegt.
Wird die Einwilligungserklérung bei Antragstellung ganz oder teilweise
gestrichen, kommt es u. U. nicht zu einem Vertragsabschluss. Trotz
Widerruf oder ganz bzw. teilweise gestrichener Einwilligungserklarung
kann eine Datenverarbeitung und -nutzung in dem begrenzten ge-
setzlich zuldassigen Rahmen, wie in der Vorbemerkung beschrieben,
erfolgen.

Schweigepflichtentbindungserklarung

Daneben setzt auch die Ubermittlung von Daten, die wie z. B. beim
Arzt, einem Berufsgeheimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis
des Betroffenen (Schweigepflichtentbindung) voraus. In der Lebens-,
Kranken- und Unfallversicherung (Personenversicherung) ist daher im
Antrag auch eine Schweigepflichtentbindungsklausel enthalten.

Beispiele fiir Datenverarbeitung und -nutzung

Im Folgenden wollen wir lhnen einige wesentliche Beispiele flir die
Datenverarbeitung und -nutzung nennen.

1 Datenspeicherung bei lhrem Versicherer

Wir speichern Daten, die fir den Versicherungsvertrag notwendig
sind. Das sind zunachst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten).
Weiter werden zum Vertrag versicherungstechnische Daten wie
Kundennummer (Partnernummer), Versicherungssumme, Versi-
cherungsdauer, Beitrag, Bankverbindung sowie erforderlichen-
falls die Angaben eines Dritten, z. B. eines Vermittlers, eines Sach-
verstandigen oder eines Arztes geflhrt (Vertragsdaten). Bei einem
Versicherungsfall speichern wir Ihre Angaben zum Schaden und
ggf. auch Angaben von Dritten, wie z. B. den vom Arzt ermittelten
Grad der Berufsunféhigkeit, die Feststellung lhrer Reparaturwerk-
statt Uber einen Kfz-Totalschaden oder bei Ablauf einer Lebens-
versicherung den Auszahlungsbetrag (Leistungsdaten).

2 Dateniibermittlung an Riickversicherer

Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer
stets auf einen Ausgleich der von ihm bernommenen Risiken
achten. Deshalb geben wir in vielen Fallen einen Teil der Risiken
an Ruckversicherer im In- und Ausland ab. Diese Ruckversicherer
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bendtigen ebenfalls entsprechende versicherungstechnische
Angaben von uns, wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des
Versicherungsschutzes und des Risikos und Risikozuschlages
sowie im Einzelfall auch lhre Personalien. Soweit Ruckversicherer
bei der Risiko- und Schadenbeurteilung mitwirken, werden Ihnen
auch die daflr erforderlichen Unterlagen zur Verfugung gestellt.

In einigen Fallen bedienen sich die Ruickversicherer weiterer
Rickversicherer, denen sie ebenfalls entsprechende Daten tber-
geben.

Dateniibermittiung und Datenspeicherung bei der Generali
Deutschland Schadenmanagement GmbH

Um die Schadenbearbeitung mdéglichst schnell, effektiv und kos-
tenglnstig zu gestalten, hat die Generali Deutschland Gruppe
eine Schadenmanagementgesellschaft gegrindet, die kon-
zernweit als eigenstandige Tochtergesellschaft fir bestimmte
Versicherer der Generali Deutschland Gruppe tétig wird. Dies
sind derzeit die AachenMunchener Versicherung AG sowie die
Generali Versicherung AG.

Die Generali Deutschland Schadenmanagement GmbH tbernimmt
in unserem Auftrag die Bearbeitung von GroB- und Spezialschaden
auf dem Gebiet der Schaden-, Unfall-, Haftpflicht- und Kfz-Versi-
cherung. Zu diesen Zwecken benétigt die Generali Deutschland
Schadenmanagement GmbH |hre Vertrags- und Schadendaten.
Dazu gehéren beispielsweise lhre Angaben im Antrag, auch Ge-
sundheitsdaten, insbesondere in der Unfallversicherung, versiche-
rungstechnische Daten wie Vertragslaufzeit, Versicherungssumme
oder Bankverbindung sowie erforderlichenfalls Angaben eines
Dritten, z. B. eines Vermittlers, Sachversténdigen oder eines Arztes
(u. a. Behandlungsberichte).

Die Generali Deutschland Schadenmanagement GmbH ist ver-
pflichtet, ein angemessenes Datenschutzniveau sicher zu stellen,
einen zweckgebundenen und rechtlich zulassigen Umgang mit
den Daten zu gewahrleisten sowie den Grundsatz der Verschwie-
genheit zu beachten.

Dateniibermittlung an andere Versicherer

Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei
Antragstellung, jeder Vertragsdnderung und im Schadenfall dem
Versicherer alle fir die Einschatzung des Wagnisses und die Scha-
denabwicklung wichtigen Umsténde anzugeben. Hierzu gehdren
z. B. frlihere Krankheiten und Versicherungsfélle oder Mitteilungen
Uber gleichartige andere Versicherungen (beantragte, bestehen-
de, abgelehnte oder gekindigte). Um Versicherungsmissbrauch
zu verhindern, eventuelle Widerspriiche in den Angaben des Ver-
sicherten aufzuklaren oder um Licken bei den Feststellungen
zum entstandenen Schaden zu schlieBen, kann es erforderlich
sein, andere Versicherer um Auskunft zu bitten oder entspre-
chende Auskiinfte auf Anfragen zu erteilen. Auch sonst bedarf
es in bestimmten Fallen (Mehrfachversicherungen, gesetzlicher
Forderungsiibergang sowie bei Teilungsabkommen) eines Aus-
tausches von personenbezogenen Daten unter den Versicherern.
Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie Name
und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des Versicherungsschutzes
und des Risikos oder Angaben zum Schaden, wie Schadenhdhe
und Schadentag.

Zentrale Hinweissysteme

Bei Prifung eines Antrages oder eines Schadens kann es not-
wendig sein, zur Risikobeurteilung, zur weiteren Aufklérung des
Sachverhalts oder zur Verhinderung von Versicherungsmiss-
brauch, Anfragen an den zusténdigen Fachverband bzw. an an-
dere Versicherer zu richten oder auch entsprechende Anfragen
anderer Versicherer zu beantworten. Dazu bestehen beim Ge-
samtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. und
beim Verband der privaten Krankenversicherung e. V. zentrale
Hinweissysteme.



Die eventuelle Aufnahme in diese Hinweissysteme und deren
Nutzung erfolgt lediglich zu Zwecken, die mit dem jeweiligen Sys-
tem verfolgt werden diirfen, also nur soweit bestimmte Vorausset-
zungen erfllt sind.

Beispiele:

Allgemeine Haftpflichtversicherung

- Registrierung von auffélligen Schadenféllen sowie von Personen,
bei denen der Verdacht des Versicherungsmissbrauchs besteht.

Zweck: Risikoprifung, Schadenaufklarung und -verhitung.

Kfz-Versicherer

— Registrierung von auffélligen Schadenféllen, Kfz-Diebstéhlen
sowie von Personen, bei denen der Verdacht des Versiche-
rungsmissbrauchs besteht.

Zweck: Risikoprifung, Schadenaufklarung und -verhiitung.

Lebensversicherer

— Aufnahme von Sonderrisiken, z. B. Ablehnung des Risikos bzw.
Annahme mit Beitragszuschlag,

— aus versicherungsmedizinischen Griinden,
— aufgrund der Auskiinfte anderer Versicherer,
— wegen verweigerter Nachuntersuchung.

— Aufhebung des Vertrages durch Rucktritt oder Anfechtung sei-
tens des Versicherers; Ablehnung des Vertrages seitens des
Versicherungsnehmers wegen geforderter Beitragszuschlage.

Zweck: Risikoprifung.

Rechtsschutzversicherer

- vorzeitige Kiindigungen und Kiindigungen zum normalen Ver-
tragsablauf durch den Versicherer nach mindestens zwei Versi-
cherungsfallen innerhalb von 12 Monaten,

— Kindigungen zum normalen Vertragsablauf durch den Versi-
cherer nach mindestens 3 Versicherungsféllen innerhalb von
36 Monaten,

— vorzeitige Kiindigungen und Kiindigungen zum normalen Ver-
tragsablauf bei konkret begriindetem Verdacht einer betrlige-
rischen Inanspruchnahme der Versicherung.

Zweck: Uberpriifung der Angaben zu Vorversicherungen bei der

Antragstellung.

Sachversicherer
— Aufnahme von Schéaden und Personen, wenn Brandstiftung
vorliegt oder wenn aufgrund des Verdachts des Versiche-
rungsmissbrauchs der Vertrag gekiindigt wird und bestimmte
Schadensummen erreicht sind.
Zweck: Risikopriifung, Schadenaufklarung, Verhinderung weiteren
Missbrauchs.

Transportversicherer
— Aufnahme von auffélligen (Verdacht des Versicherungsmiss-
brauchs) Schadenféllen, insbesondere in der Reisegepackver-
sicherung.
Zweck: Schadenaufklarung und Verhinderung von Versicherungs-
missbrauch.

Unfallversicherer

— Meldung bei erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzei-
gepflicht,

— Leistungsablehnung wegen vorsatzlicher Obliegenheitsverlet-
zung im Schadenfall, wegen Vortduschung eines Unfalls oder
von Unfallfolgen,

- auBerordentliche Kiindigung durch den Versicherer nach Leis-
tungserbringung oder Klageerhebung auf Leistung.

Zweck: Risikopriifung und Aufdeckung von Versicherungsmiss-

brauch.

6 Datenverarbeitung in und auBerhalb der Unternehmensgruppe

Einzelne Versicherungsbranchen (z. B. Lebens-, Kranken-, Sach-
versicherung) und andere Finanzdienstleistungen (z. B. Kredite,
Bausparen, Kapitalanlagen) werden durch rechtlich selbststéndige
Unternehmen betrieben. Um den Kunden einen umfassenden
Versicherungsschutz und Finanzservice anbieten zu kénnen, arbeiten
die Unternehmen haufig in Unternehmensgruppen zusammen.

Zur Kostenersparnis kénnen dabei einzelne Bereiche zentralisiert
werden, wie das Inkasso oder die Datenverarbeitung. So kann z. B.
Ihre Adresse nur einmal gespeichert werden, auch wenn Sie Ver-
trdge mit verschiedenen Unternehmen der Gruppe abschlieBen.
Dies gilt auch fir lhre Versicherungsnummer, die Art der Vertrége,
ggf. Ihr Geburtsdatum, lhre Kontonummer und Bankleitzahl, d. h.,
dass lhre allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten in
einer zentralen Datensammlung gefiihrt werden kénnen.
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Dabei sind die sogenannten Partnerdaten (z. B. Name, Adresse,
Kundennummer, Kontonummer, Bankleitzahl, bestehende Vertra-
ge) von allen Unternehmen der Gruppe abfragbar. Auf diese Weise
kann eingehende Post immer richtig zugeordnet und bei telefo-
nischen Anfragen sofort der zustandige Partner genannt werden.
Auch Geldeingange kénnen so in Zweifelsféllen ohne Ruckfragen
korrekt verbucht werden. Die Uibrigen allgemeinen Antrags-, Ver-
trags- und Leistungsdaten sind dagegen nur von den Versiche-
rungsunternehmen der Gruppe abfragbar.

Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des
jeweiligen Kunden durch die einzelnen Unternehmen verwendet
werden, spricht das Gesetz auch hier von ,Datenlibermittiung”,
bei der die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes zu be-
achten sind. Branchenspezifische Daten — wie z. B. Gesundheits-
oder Bonitatsdaten — bleiben dagegen unter ausschlieBlicher
Verfligung der jeweiligen Unternehmen. Unserer Unternehmens-
gruppe gehdren zurzeit u. a. folgende Unternehmen an:

AachenMunchener Lebensversicherung AG
AachenMunchener Versicherung AG

Advocard Rechtsschutzversicherung AG
Generali Deutschland Pensionsfonds AG
Generali Deutschland Pensionskasse AG
Generali Deutschland Schadenmanagement GmbH
Generali Deutschland Services GmbH

Generali Deutschland Informatik Services GmbH
AMPAS GmbH

Central Krankenversicherung AG

Cosmos Lebensversicherungs-AG

Cosmos Versicherung AG

Deutsche Bausparkasse Badenia AG

Dialog Lebensversicherungs-AG

ENVIVAS Krankenversicherung AG

Generali Lebensversicherung AG

Generali Versicherung AG

Pensor Pensionsfonds AG

Daneben arbeiten unsere Versicherungsunternehmen und Ver-
mittler zur umfassenden Beratung und Betreuung ihrer Kunden in
weiteren Finanzdienstleistungen (z. B. Kredite, Bausparvertrage,
Kapitalanlagen) auch mit Kreditinstituten, Bausparkassen, Kapital-
anlagegesellschaften sowie anderen Versicherern auBerhalb der
Gruppe zusammen. Zurzeit kooperieren wir u. a. mit:

Allgemeine Kredit Coface Holding AG

Generali Deutschland Finanzdienstleistung GmbH
ATLAS Dienstleistungen fur Vermogensberatung GmbH
COMINVEST Asset Management GmbH

Commerz Real Investmentgesellschaft mbH

EA Einsatzbetreuungs- und Auslandsdienste GmbH
Europ Assistance Services GmbH

Europ Assistance Versicherungs-AG

Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH
Generali Investments Luxembourg S.A.

Uelzener Allgemeine Versicherung a. G.

Victoria Versicherung Aktiengesellschaft

Die Einbeziehung von weiteren unterschiedlichen Kooperations-
partnern je nach Einzelfall erfolgt Gber die

AachenMunchener Versicherungsvermittiungs GmbH.

Die Zusammenarbeit besteht dabei in der gegenseitigen Vermitt-
lung der jeweiligen Produkte und der weiteren Betreuung der so ge-
wonnenen Kunden. So vermitteln z. B. die genannten Kreditinstitute
im Rahmen einer Kundenberatung/-betreuung Versicherungen
als Ergénzung zu den eigenen Finanzdienstleistungsprodukten.
Fur die Datenverarbeitung der vermittelnden Stelle gelten die fol-
genden Ausfiihrungen unter Punkt 7.



Betreuung durch Vermittler

In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen des
sonstigen Dienstleistungsangebots unserer Unternehmensgruppe
bzw. unserer Kooperationspartner werden Sie durch einen unserer
Vermittler betreut, der Sie mit Ihrer Einwilligung auch in sonstigen
Finanzdienstleistungen berat. Vermittler in diesem Sinn sind
neben Einzelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften sowie im
Rahmen der Zusammenarbeit bei Finanzdienstleistungen auch
Kreditinstitute, Bausparkassen, Kapitalanlagegesellschaften und
andere. Um seine Aufgaben ordnungsgemas erfiillen zu konnen,
erhélt der Vermittler zu diesen Zwecken von uns die fur die Be-
treuung und Beratung notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-,
Vertrags- und Leistungsdaten, z. B. Versicherungsnummer, Bei-
trége, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos, Zahl der
Versicherungsfélle und Hohe von Versicherungsleistungen sowie
von unseren Partnerunternehmen Angaben Uber andere finanzi-
elle Dienstleistungen, z. B. Abschluss und Stand Ihres Bauspar-
vertrages. AusschlieBlich zum Zweck von Vertragsanpassungen
in der Personenversicherung kénnen an den zusténdigen Ver-
mittler auch Gesundheitsdaten tUbermittelt werden. Unsere Ver-
mittler verarbeiten und nutzen selbst diese personenbezogenen
Daten im Rahmen der genannten Beratung und Betreuung des
Kunden. Auch werden Sie von uns (iber Anderungen der kunden-
relevanten Daten informiert. Jeder Vermittler ist gesetzlich und
vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen des BDSG und seine
besonderen Verschwiegenheitspflichten (z. B. Berufsgeheimnis
und Datengeheimnis) zu beachten.
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Der fiur Ihre Betreuung zustandige Vermittler wird Ihnen mitgeteilt.
Endet seine Tatigkeit fir unser Unternehmen (z. B. durch Kindi-
gung des Vermittlervertrages), regelt das Unternehmen |hre Betreu-
ung neu; Sie werden hiertiber informiert.

Die Vermittlung erfolgt u. a. Uber die:
Allfinanz Deutsche Vermdgensberatung AG
Deutsche Vermdgensberatung Aktiengesellschaft DVAG

FVD Gesellschaft fir Finanzplanung und Vermdgensberatung
Deutschland mbH

Weitere Auskiinfte und Erlauterungen iiber lhre Rechte

Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz
neben dem eingangs erwahnten Widerrufsrecht ein Recht auf
Auskunft, sowie unter bestimmten Voraussetzungen, ein Recht
auf Berichtigung, Sperrung oder Léschung lhrer in einer Datei
gespeicherten Daten. Wegen eventueller weiterer Auskiinfte und
Erlauterungen wenden Sie sich bitte an den betrieblichen Da-
tenschutzbeauftragten lhres Versicherers. Richten Sie auch ein
etwaiges Verlangen auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder
Léschung wegen der beim Rlckversicherer gespeicherten Daten
stets an Ihren Versicherer.



	Inhaltsverzeichnis
	Register Bauleistungsversicherung
	Allgemeine Bedingungen für die Bauleistungsversicherung von Gebäudeneubauten durch Auftraggeber (ABN 2008)
	Klauseln zu den ABN 2008

	Register Bauherrenhaftpflichtversicherung
	Produktbeschreibung – Bauherren
	Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB)
	Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Bauherrenhaftpflicht-Versicherung
	Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Versicherung der Haftpflicht wegen Schäden durch Umwelteinwirkung (UMWELT-HAFTPFLICHT-MODELL)
	Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Umweltschadensversicherung (USV)

	Register „Allgemeine Informationen“
	Kundeninformationen
	Merkblatt zur Datenverarbeitung




